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49/66. Objektive informationen iIber mIIitIIrfsdIe Angele
geuhelten, insbesondere die Tnmsparenz der MIII· 
tilraosgaben 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 
12. Dezember 1980. mit der das System der Vereinten Natio
nen flIr die standardisierte Berichterstattung über Militllraus
gaben eingefOhrt wurde, und ihre Resolution 48/62 vom 
16. Dezember 1993. mit der alle Mitgliedstaaten aufgefordert 
wurden, sich an diesem System zu beteiligen. sowie die 
Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 1992. mit der die 
Leitlinien und Empfehlungen belIeffend objektive informatio
nen über militllrische Angelegenheiten beftlrwortet und die 
Mitg1iedstanten gebeten wurden. dem Generalsekretär sach
dienliche Informationen über deren Umsetzung vorzulegen. 

feststellend. daß seitdem eine Reibe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geographischen Regionen angehören. 
einzelstaatliche Berichte über ihre Militllrausgaben und über 
die Leitlinien und Empfehlungen belIeffend objektive Infor
mationen über militlirische Angelegenheiten vorgelegt haben, 

dem Genemlsekretär datlIr tia:nlai1nd. daß er den Mitglied
staaten die Berichte über die von den Staaten in standardisier
ter Form gemeldeten Militärausgaben' und über die Leltlinien 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 

. militllrische Angelegenheiten' zur Verfflgung gestellt hat. 

eifreut über den EntsehIuß vieler Mitgliedstaaten Infonna
tionen über ihre Militärhaushalte auszutauschen und jährlich 
zu veröffentlicben und die Leit1inien und Empfehlungen 
betreffend objektive Informationen über militärische Angele
genheiten entsprechend tunzusetzen. 

• A/49/190und Add.1 und2. 
, A/491225. 

in Bekr4ftlgrmg ihrer festen Oben.eugung, daß ein besserer 
Fluß objektiver Informationen über rnlIitlIrische Angelegenhei
ten zum Abbau internationaler Spannungen sowie ZID' Ver
trauensbildung zwischen den Staaten und zum Abschluß von 
konkreten AbrDstungsvereinbarungen beitragen kann, 

Uben,eugt. daß das Ende der Ost-West-Konfrontation und 
die sich daraus ergebende Verbesserung der internationalen 
Beziehungen eine solide Grundlage tllr die Förderung weiterer 
Offenheit und Transparenz in a11en miIitlirischen Angelegen
heiten bilden. 

unter Hinweis darauf. daß in den Leitlinien und Empfeh
lungen belIeffend objektive Informationen über miIitlirische 
Angelegenheiten bestimmte Gebiete ZID' weiteren Behandlung 
empfohlen wurden. beispielsweise die Verbesserung des 
Systems der Vereinten Nationen flIr die standardisierte Be
richterstattung über Militlirausgaben. 

I. empJ1eh/t die Leit1inien und Empfehlungen betteffend 
objektive Informationen flber miIitlIrische Angelegenheiten 
a11en MitgliedS!!lllteu zur Umsetznng. unter voller Berücksich
tigung der besonderen politischen, mi1itärischen und sonatigen 
Gegebenbeiten einer jeweiligen Region sowie auf der Grundla
ge von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der 
betreffenden Region; 

2. folrleft alle Mitgliedstaaten aJf/, dem Genemlsekretär 
jährlich bis zum 30. April flber ihre Mi1itlIrausgaben in dem 
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, flIr das Daten 
verfflgbar sind, und datlIr vorlllufig das in ihrer Resolution 
35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrmnent heran
zuziehen; 

3. ersucht den Generalsekretär. die Berichte über Mili· 
tlirausgaben, die von den Mitgliedstaaten eingehen,jährlich zu 
verteilen; 
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4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, die Ansichten 
der Mitgliedstaateq zu der Frage einzuholen, wie die Leit\iulen 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 
militlIrische Angelegenheiten umgesetzt werden können, 
namentlich insbesondere auch zu der Frage, wie die Be
teiligong an dem System der Vereinten Nationen fiIr die 
standardisierte Berichterstattung über Militlirausgabeo gestärkt 
und erweitert werden kann, und der Generalversammlung auf 
ihrer einundt1lnfzigsten Thgung einen diesbezüglichen Bericht 
vOIZUlegen; 

5. besChließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, insbesondere die Thmsparenz 
der Militärausgaben", in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

·49/67. WI""""""haftJlch-teclmlsehe Neuentw1cldungen und 
Ihre Auswirktmgen auf die lntematIonale Sicher
heit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonderta
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß fiIr den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

Im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neueotwicklungen sowohl fiIr zivile als auch fiIr militlIrische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen, 

mit Besorgnis darilber, daß technische Errungenscbaften 
militllrische Anwendungsmllglichkeiten bieten, was zu 
perfekteren Waffen und neueo Walfensystemen fßhren könnte, 

unter Betonung des Inte.t ,es der internationaleo Gemein
schaft an diesem Thema sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau ZU 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neneotwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzuIenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 enthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen, die fiIr friedliche Zwecke unter
nommen werden, nicht beeinträchtigt, 

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die Abrü
stnngskommission nicht in der Lage gewesen ist, aufgrnnd 
ihrer Beratungen zu dem Thgesordnungspunkt "Die Rolle von 
WJSSeDSChaft und Technologie im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhlln
gender Gebieten. Richtlinien zu entwickeln, 

Ube17.eugt, daß sich echte Nichtverbreitung nur dann 
erreichen 1lIßt, wenn die Weitergabe von Spitzentechnologie 

• Offide/Jes Proto/coU tkr Generalversammlung. NBlI1Ill1IIMudgste 
T_g. BeIlage 42 (A/49/42), Ziffer 22 (ZIffer 6 des zItieIIen T ..... ). 

mit militllrischen Anwendungsmög\ichkeiten im Binklang mit 
allgemein akzeptierten, multilateral ausgehandelten nichtdis
ktiminiereoden Rechtsakten erfolgt, 

I. begrl4fJt den Bericht des Generalselaetllrs mit dem 
TItel "WISSenSChaftlich-technische Neueotwic~ und ihre 
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit" ,der gemIiß 
ihrer Resolution 48/66 vom 16. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. teilt voll und ganz die Auffassung, daß die Anwen
dung neuer Thchnolngieo zur qualitativen Verbesserung von 
Waffensystemen den Bemühungen om die Rednzierung und 
Beseitigung der bestehenden Arsenale zuwider1liuft"; 

3. ersucht den GeneraIsekretil wissenschaftIic-teclmiscbe 

Neueotwicklungen zu verfolgen und unter Zugrnndeiegung der 
Kriterien, die der Genera1versammlung auf ihrer fDnfund
vierzigsten Thgung vorgelegt wurden7, eine enlSptechende 
Evaluierung vorzunehmen und der Versammlung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung einen Bericht vOIZUlegen; 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, eine Daten
bank mit den Namen interessierter Forschungseinrlchtungen 
und Sachvers1l!ndigen zu erstellen, mit dem Ziel, Thmsparenz 
und internationale Zusammenarbeit bei der Anwendung von 
wissenschaftlich-technischen Neuentwicklungen zur Verfol
gung von Abrüstungszielen, wie etwa der BeseItigung von 
Waffen, der Rüstnngskonversion und der Verifikation ZU 
fiIrdern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre 
Anffassungen und Evaluierungen mitzuteilen; 

6. beschließt, den Punkt "WISSenSChaftlich-technische 
Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die interna
tionale Sicherheit" in die vorläufige Thgesordnnng ihrer 
fDnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

49/68. Die Rolle 'fon WIssenschaft und ThehnIk im Kon
text der internationalen S1eherheIt. der Ablilstuug 
und anderer damit ZIIIIIUDIIleJIh GebIete 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmionen 47/44 vom 9. De
zember 1992 und 48/67 vom 16. Dezember 1993, 

Kelllltnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission über ihre Arbeits1agung 1994", insbesondere über 
die Tätigkeit der Arbeitsgrnppe II zu 'Thgesordnungspunkt 5 
mit dem 'fitel "Die Rolle von WISSenschaft und Thchnik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"', 

, N49/502. 

• Ebd., Ziffer 7. 
1 A/4S/S68. 
• Offide/Jes ProtokoU tkr Generalversamml:mg. N~gste 

Tagung. Beflage 42 (A/49142) • 

• Ebd.. Ziffer 22. 
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in der ErwlJgung, daß Wissenschaft und Thchnik an sich als 
neutral gelten, daß wissenschaftlich-technische Neuentwick
lungen sowohl zivile als anch militllrische Anwendungs
möglichkeiten haben können und daß wissenschaftlich
technische Fortschritte zugunsten ziviler Anwendungsmöglich
keiten aufrechterhalten und gefördert werden milssen, 

eingedenk. dessen, daß die Anwendung von WlSIlCDSCbaft 
und Technik ffIr Massenveraichbmgswaffen und konventionel
le Waffen nicht zu einer exzessiven und destabilisierenden 
Akkumulierung von Waffen f1Ihren darf, durch die quantitative 
Aufstockung oder qualitative Verbesserung von Waffen, die 
deu Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen, 

in der Erkenntnis, daß Fortschritte bei der Anwendung von 
WlSSCIISCbaft und Thchnik maßgeblich zur Durchfllhrung von 
RÜSbmgskontroll- und Abrüstengsübereinkünften beitragen, 
unter anderem anf dem Gebiet der Beseitigong von Waffen, 
der Rüstungskonversion und der Verifikation, 

sich dessen bewqfJt, daß internationale Transfers von 
friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologischen 
Produkten, Dienst\eistengen und Know-how ffIr die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung der Staaten wichtig sind, 

daran erinnernd, daß die Normen und Richtlinien ffIr den 
Transfer von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwen
dungsmöglichkeiten den legitimen Anforderungen im Hinblick 
auf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit Rechnung tragen sollten, ohne dabei jedoch den 
Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienst\eisbm
gen und Know-how ffIr friedliche Zwecke zu verstellen, 

sich dessen bewußt, daß die Liefer- und Empfllngerstaaten 
ihre Zusammenarbeit anf diesem Gebiet verbessern sollten, 
indem sie sich entschlossen und gemeinsam dazu verpfIichten, 
zu verhindern, daß ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienende 'Il:aosfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungsmöglichkeiten nicht in nichtfriedliche Anwen
dungsmöglichkeiten umgelenkt werden, und daß diese 
Zusammenarbeit auf klar festlegten, ausgewogenen Rechten 
und Pflichten, geeigneten Maßna1unen zur Herstellung von 
Transparenz und zur Verifikation, anf Ausgewogenheit und 
Fairneß und auf vorhersehbaren Anreizen und Vorteilen 
beruhen sollte, 

I. erkllirt, daß wissenschaftlich-technische Errungen
schaften zugonsten der gesamten Menschheit genutzt werden 
sollten, um die bestandfähige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aller Staaten zu fIIrdern und die internationale 
Sicherheit zu gewährleisten, und daß die internationale 
Zusammenarbeit bei der Nutzung von WISI1Cnschaft und 
Technik durch den Transfer und Austausch von technischem 
Know-how ffIr friedliche Zwecke gefördert werden sollte; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengongen 
zu unternehmen, um WlSI1Cnschaft und Thchnik ffIr Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrü
stengstechnologien zur Verfllgong zu stellen; 

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, völkerrechtsgemäße 
einzelstaatliche Maßnalunen zur Regulierung des Transfers 
von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwendungs
möglichkeiten zu verabschieden und anzuwenden, um mög
lichst sicherzustellen, daß diese Thmsfers den Weltfrieden und 
die internationalen Sicherheit nicht untergraben und der 

Zugang zu friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologi
schen Produkten, Dienstleistungen und Know-how nicht 
verstelJt wird; 

4. bittetdie Mitgliffistaale1) mUJetriem, den multilaleralen 
Dialog auszuweiten, der auf die Entwicklung allgemein 
annehmbarer Nonnen oder Richtlinien zur Regelung des inter
nationalen Thmsfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungamöglichkeiten abzielt; 

5. ermutigt die Vereinten Nationen, im Rahmen beste
hender Mandate die Anwendung von Wissenschaft und 
Thchnik ffIr friedliche Zwecke zu fIIrdern; 

6. beschließt, den Punkt "Die RoIJe von WlSI1Cnschaft 
und Technik im Knntext der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und anderer damit Zllsammenhängender Gebiete" 
in die vorlilufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

. 90. Plenarsitvmg 
15. Dezember 1994 

49/69. Änderung des Vertrages iIber das Verbot von 
Kernwaffenversuehen In der AtmosphlIre, Im 
Weltraum und unter Wasser 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989, 45/50 vom 4. Dezember 1990, 46/28 vom 
6. Dezember 1991,41/46 vom 9. Dezember 1992 und 48/69 
vom 16. Dezember 1993, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obe/T,eugung, daß einem 
Vertrag über das umfassende Verbot von Keroversuchen im 
HinhIick auf die Einstellung des nuklearea WettrOstens und die 
Erreichung des Ziels der nuklearen Abrüsteng höchster 
Vorrang zukommt, 

unter Hinweis auf die zentrale Rolle der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der nuIdearen Abrüsteng und insbesondere 
bei der Einste1Iung aller Keroversuchsexplosionen sowie auf 
die unermüdlichen Bemilhungen der nichtstaatlichen Organisa
tionen um die Herbeifilhrung eines Vertrages über das nmfas.. 
sende Verbot von Keroversuchen, 

Im Bewußtsein der weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umwelt und die negativen Umweltfolgen, welche 
Keroversuche gehabt haben und in Zukunft haben köunen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVIII) vom 
TI. November 1963, in der sie den am 5. Auguat 1963 unter
zeichneten Vertrag über das Verbot von Kerowaffenversuchen 
in der Atmospbllre, im Weltraum und unter Wassert. mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen und gebiIligt hat und in 
der sie die Konferenz des Achtzehn-Nationen-Abrüstungs
ausschussesll ersucht hat, dringend ihre Verhandlungen fort-

10 V_ Natiomm, Trtat)I Serles, VoI. 480, Nr. 6964. 
11 Am 26. August 1969 beschlolI dlo iCoDferenz des AcIt1zebn-NatIonen

AbtUstaagsenssclmsses. sieb in "Konferenz des AlJrOstongsa, SB t".gscs'" 
umznbenonnen Von der _ Sondet1aguog der ClonentIversommIuog an 
wurde _ V~ "AJnf1sttrogsanFB" gemmnt. Seit dem 
7. Febtuar 1984 trigt der Abri's1nuasH1Isscbnß die Pmdrlnmng 
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zusetzen, um die in der Präambel des Vertrages genannten 
Ziele zu verwirklichen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die VerwabrregienmJll'll um die Einberufung 
einer Konferenz zur PrI1fung einer Anderung ersucht haben, 
durch die der Vertrag in einen Vertrag über ein umfASsendes 
Versuchsverbot umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf, daß im Januar 1991 in New 
York eine Arbeitstagnng der Änderungskonferenz der Ver
tragsstaaten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen
versuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser 
abgehalten wurde, 

_ mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obel7.l!ugung, daß die 
Andenmgskonferenz die Erreichung der in dem Vertrag 
genannten Ziele erleichtern und somit den Vertrag stärken 
wird, 

mit Genugtuung über die von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen Kernversuchs-Moratorien, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß t1Ir das Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandluug eines umfassenden 
Versuchsverhots zu erteilen12

, 

unter Hinweis auf ihre Empfehluug, durch entsprechende 
Vorke_hrungen sicherzustellen, daß uuter der Scbirmherrschaft 
der Anderungskonferenz weiter intensive Anstrengungen 
entfaltet werden, bis ein Vertrag über das umfassende Verbot 
von Kernversuchen zustandegekommen ist, sowie ihre 
Aufforderung an alle Parteien, an der Änderungskonferenz 
teilzunehmen uud zu ihrem Erfolg beizutragen, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der Änderungs
konferenz13

, wonach der Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigkeit weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines Vertrages über ein umfassendes Versuchsver
bot, insbesondere was die Verifikation der Einhaltung uud 
mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen föhren soll mit dem Ziel, in diesen Fragen 
Fortschritte herbeizuflIhren, dnmit die Konferenz zu einem 
geeigneten Zeitpunkt ihre Arbeit wiederaufnehrnen kann, 

sowie mit Genugtuung darUber, daß der Präsident der 
Änderungskonferenz derzeit entsprechende Bemühungen 
unternimmt, 

ferner unter Hinweis auf die abschließende ErkUlrung des 
Präsidenten der Änderungskonferenz auf der am 10. August 
1993 abgehaltenen Sondertngung der Vertragsstaaten14, bei der 
breite Einigung erzielt wurde über 

a) die Fortsetzung der Arbeit der Änderungskonferenz 
und der Abrüstungskonferenz, in gegenseitiger Unterstlltzung 
und Ergänzung, zur HerbeifUhrung eines umfassenden Ver
suchsverbots; 

b) die Abhaltung einer weiteren Sondertagung Anfang 
1994 zur Überprüfung der weiteren Entwicklungen und zur 
Bewertung der Lage hinsichtlich eines umfassenden Versuchs-

12 _ O,OIzIellmt ProtokoII <kr Genertzlversmnm AclllundvlfnJgsUI 
Tagung. Beilage 27 (Al48I27), ZIffer 31 (Z!Il'or 2 .... _ Textes). 
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verbots sowie zur PrI1fung der möglichen Wiederaufnahme der 
Arbeit der Änderungskonferenz im späteren Verlauf des 
Jahres; 

c) die Fötderung der Universa1ität eines umfassenden 
Versuchsverbots dadurch, daß der Präsident der Änderungs
konferenz enge Verbinduugen ZU der Abrüstungskonferenz 
und den tlInf Kernwaffenstaaten wahrt; 

1. stellt mit Befrledlgung fest, daß die AbriIstmtgs
konferenz 1994 die multilateralen Verhandlungen über ein 
universales uud wirksam llbeiprilfbares umfassendes Verbot 
von Kernversuchen eingeleitet bat, das wirbam zur Verhiltung 
der Verbreitung von Kernwaffen uuter allen Aspekten sowie 
zum Prozeß der nuklearen AbrOstung und somit zur Fötdenmg 
des Weltfriedens und der internntionnlen Sicherheit beitragen 
wörde; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Präsidenten der 
Konferenz, nach entspIechenden Konsultationen und im Lichte 
der von der Abrüstungskonferenz durchgefilhrten Arbeit eine 
weitere Sondertagung der Vertragss\aaten des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphllre, im 
Weltraum uud uuter Wnsser einzuberufen, wie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 48/69 vorgesehen, 
um die weiteren Entwicklungen zu i1berprIIfen und die Lage 
hinsichtlich eines umfassenden Versuchsverbots ZU bewerten 
und die mögliche Wiedenmfnabme der Arbeit der Änderungs
konferenz zu prüfen; 

3. empfiehlt, Vorkehrungen zu treffen, um die möglichsl 
vol1stlindige Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen 
an der Änderungskonferenz sicherzustellen; 

4. bringt erneut ihre Obel7.l!ugung:r.umA1lsdruck, daß die 
Kernwaffens!a!!lffll bis zum Abschluß eines Vertrages llber das 
umfassende Verbot von Kernversuchen auf dem Wege llber 
ein einvernehm1iches Moratorium oder einseitige Moratorien 
alle Kernversucbsel!.plosionen aussetzen sollten; 

5. beschließt, den Punkt • Änderung des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und uuter Wnsser" in die vor1liufige Thgesordnuug 
ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. D_mber 1994 

4!1no. Vertrag iiber das nmfAS!l!!Jlde Verbot von Kern
versudlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48170 vom 16. flezember 
1993, in der die gesamte internationale Gemeinschaft emmaIs 
den Beginn von multilateralen Verhandluugen llber einen 
Vertrag llber das umfassende Verbot von Kernversuchen 
unterstiltzt bat, 

erneut erkllJrend, daß ein umfassendes Verbot von Kern
versuchen eines der vorrangigsten Ziele der internntionalen 
Gemeinsehaft auf dem Gebiet der AhrUstung und Nichlver
hreitung ist, 

In der Obel7.l!ugung, daß der wirksamste Weg, eine 
EInstelluug der Kernversuche zu erreichen, der Ahschluß eines 
universalen und internntiona1 und wirksam verlflzierbaren 
Vertrages über das umfassende Verbot von Kernversuchen ist, 
der geeignet ist, alle Staaten zum Beitritt zu bewegen, und der 



in jeder Hinsieht zur Verhütnng der Verbreitong von Kern
waffen, zum Prozeß der nuklearen AbrDstong und somit zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beitragen wird, 

in Bekrifftigung der Überzeugung, daß äußerste Zuri1ckha1-
tung in bezog auf Kernversuche angebracht wäre im Zu
sammenhaug mit der Aushandlung eines Vertrages über das 
umfassende Verbot von Kernversuchen, 

feststellend, daß die Parteien des Vertrages von 1963 über 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser'" zum Ausdruck gebracht haben, 
sie seien bestrebt, darauf hinzuwirken, daß alle Kernwaffen
versuchsexplosionen fiIr alle Zeiten eingestellt werden, woran 
in der Prilambel zu dem Vertrag von 1968 über die Nichtver
breitnng von Kernwaffen!' erinnert wird, 

mit Genugtuung aber die Ausaibeitnng eines vorlllufigeo 
Thxts im Ad-hoc-Ausschuß der Abrüstungskonferenz fiIr das 
Verbot von Kernversuchen, wie aus dem Bericht der Konfe
renz und dessen Anhang"' hervorgeht, und Kenntnis nehmend 
von dem Beschluß der Konferenz, ihre Arbeit außerhalb der 
kaIendermäßigen Thgungen fortzusetzen, 

1. begrt{ßt die multilaterale Aushandlung eines Vertrages 
über das mnfassende Verbot von Kernversuchen im Ad-hoc
Ausschuß der AbrDstongskonferenz fiIr das Verbot von 
Kernversuchen und die positiven und bedeutsamen Beiträge 
der an diesen Verhandlungen teilnehmenden Staaten zur 
Ausaibeitnng des vorläufigen Thxts; 

2. fordert alle Teilnehmer an der AbrDstongskonferenz 
~ die Arbeit während der Verhandlungsperiode außerhalb 
der kaIendermäßigen Tagungen auf der Grundlage des vor
läufigen Thxts voranzutreiben, damit wesentliche Fortschritte 
erzielt werden; 

3. fordert die Abrftstnngskonferenz ~ nach der 
Wiedereinsetzung des Ad-hoc-Ausschusses zu Beginn ihrer 
Thgung 1995 und der Verlängerung seines Mandats eine neue 
Verhandlungsphase zu beginnen; 

4. bittet nachdrUck/ich alle Thilnchmerstaaten an der 
Abrüstungskonferenz, insbesondere die Kernwaffens1aaten, als 
Aufgabe von hohem Vorrang intensive Verhandlungen zu 
fl1hren und einen universalen und multilateral und wirksam 
verifizierbaren Vertrag über das umfassende Verbot von 

. Kernversuchen zu schließen, der zur nuklearen Abrüstung und 
zur Verhütnng der Verbreitnng von Kernwaffen in allen ihren 
Aspekten beiträgt; 

5. fordert alle Staaten erneut ~ die im Rahmen der 
Abrüstungskonfe gefIIhrten multilateralen Verhandlungen 
Ober einen Vertrag über das umfassende Verbot von Kern
versuchen und deren baldigen Abschluß zu unterstl1tzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
AbrDstongskonferenz fiIr diese Verhandlungen angemessene 
administrative und fachliche Unterstiltzung sowie Konferenz
betreuung erhlllt; 

U Vereinte NaIioneD. TreQty Serles. Val. 729. Nr. 10485. 
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7. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen" in die vorläufige Thgesordnung 
ihrer flinfLigsten Thgung aufzuneboten. 

90. Ple1lflTSilz.ung 
15. Dezember 1994 

49nt. Sdutfl'ung einer kemwaffeufreien Zone In der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31nl vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34n7 vom 
11. Dezember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 
vom 9. Dezember 1981. 37n5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 
40/82 vom 12. Dezember 1985, 4U48 vom 3. Dezember 1986, 
42/28 vom 30. November 1!187, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 
44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. Dezember 
1990,46/30 vom 6. Dezember 1991,47/48 vom 9. Dezember 
1992 und 4snl vom 16. Dezember 1993öber die Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region, 

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone im Nahen OSlen entsprechend den Ziffern 
60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Genemlversammlung!7, 

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
geminnten Resolutionen, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen fiIr die Verwirklichung des V0r
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in Erwägung zu ziehen und fiIr die Zeit bis zur 
Schaffung einer solchen Zone und während deren Schaffung 
feierlich zu erklliren, daß sie auf der Grundlage der Gegensei
tigkeit darauf verzichten, Kernwaffen und Kemsprengk6rper 
zu erzeugen, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu 
besitzen oder Dritten die Stutionierung von Kernwaffen in 
ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer 
gesamten kerntechnischen Anlogen unter die SicherungsmaB
nahmen der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation zu
zustimmen sowie ihre Unterstiltzung fiIr die Schaffung einer 
soIchen Zone zu erklären und sulche Erklärungen zur etwaigen 
Behandlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

in lJekrifIIgung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie fiIr friedliche Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der Frage des Verbots militärischer AngrIffe 
auf kerntechn/sche Aulagen, 

eingedenk des von der Genemlversammlung auf ihrer 
fllnfunddreißign Thgung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung elner kernwaffenfreien Zone In der Nahost-Region 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlieh 
festigen würde, 

l' Reso'ntfnn S-10fl. 
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in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend weitrei
chende Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in der Nahost-Region zu erzielen, 

mit Genugtuung über alle Iuitiativen, die zur allgemeinen 
und vollstlindigen Abrflstung fIIbren, einscblieBlich in der 
Nahost-Region, und insbesondere über die Schaffung einer 
von Massenvernichtungswaft'en, einscblieBlich Kernwaffen, 
freien Zone in dieser Region, 

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im 
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten 
Rahmen tlIr die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der 
Region vorgeben sollten, 

in Anerkennung der WJchtigkeit einer glaubhaften regiona
len Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegen
seitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen bei der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region zukommt, 

nach Pr/ifung des Berichts des GeneralsekretiI über die 
Dun:hflIhrung der Resolution 48171 ", 

1. fortkrt alle direkt Beteiligten nachdrllcklich mif, 
gemlIB den entsprechenden Resolntionen der Generalversamm
lung die erfonferlichen praktischen und dringlichen Maß
nahmen tlIr die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Regien ernsthaft in 
BrwlIgung zu ziehen, und bittet die be1Ieffenden Länder, zur 
Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtverhreitung 
von Kernwaffen" beizutreten; 

2. fortkrt alle Länder der Region auf, bis zur Schaffung 
einer solchen Zone der Unterstellung ihrer gtM!!Ileil nuklearen 
Aktivitäten unter die SicherungsmaBnahmen der interna
tionalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit sie 
dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der ResobuioD GC(XXXVIII)I 
RBS/21 über die Anwendung der Sicherungsmaßnabmen der 
Organisation im Nahen Osten'", die am 23. September 1994 
von der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie
Organisation auf ihrer achtunddreißigsten ordentlichen Thgwtg 
verabschiedet wmrle; 

4. nimmt Kenntnis von der Wichtigkeit der laufenden 
bilateralen Nahost-Friedensverhandlungen und von der 
Tiltigkeit der multiIatera\en Arbeitsgruppe über Rüstungskon
trolle und regiona1e Sicherheit zur Förderung des gegenseiti
gen Vertrauens und der Sicherheit im Nahen Osten, lns
besondere auch der Schaffung einer kernwaffenfreien Zone; 

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region entsprechend 
Ziffer 63 d) des SchluBdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversamm\ung ibre Unterstlltzung tlIr die Schaffung 
einer solchen Zone zu erklllren und diese Erklärungen heim 
Sicherheitsrat zu hinterlegen; 

.. A/491Y1.4. 
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6. bittet diese Länder tU4fJenlem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
mproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Statio
nierung von Kernwaffen oder KernsprengkiIIp in ihrem 
Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten 
pmdassen; 

7. bittet die Kernwaffelu!\Daten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone QJitzuhe\fen und gleichzeitig alles 
zu unter1assen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser 
Resolution zuwiderläuft; 

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretiI 

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mitte\ 
geeignet wären, zu dem ZIel der allgemeinen und vollstlindi
gen AbrfIstung und zur Schaffung einer von Massenver
nichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

10. ersucht den GeneralsekretlI im Einklang mit Ziffer 7 
der Resolution 4680 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region die Konsnltationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in den Kapiteln m und IV der Studie im Anhang zu 
seinem Bericht'" dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlllgigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu fort
schritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region knmmt; 

11. el'$UCht den Genera\sekretllr tU4fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fflDtZigsten Thgwtg einen Bericht über 
die DurcbfDhrung dieser Resolution vorzulegen; 

12. beschIJejJt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in der Nahost-Region" in die vorläufige 'Thges
ordnung ihrer fflDtZigsten Thgwtg QJlmmehmen. 

90. PleTlll1'Sit?Jmg 
15. Dezember 1994 

4<Jf12. Schaffung einer kernwaI'fenfreIen Zone in Südaslen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31n3 vom 10. Dezember 1976,32/83 vom 12. Dezember 
1977,33/65 vom 14. Dezember 1978, 34178 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37n6 vom 9. Dezember 1982, 38/65 vom 
15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984,40183 
vom 12. Dezember 1985, 4U49 vom 3. Jlezember 1986,42/29 
vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezember 1988, 
44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990,46/31 vom 6. Dezember 1991,47/49 vom 
9. Dezember 1992 und 48172 vom 16. Dezember 1993 über die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien, 

von neuem Ihrer ObeTUlugll1lg Ausdruck verleihetul, daß 
die ,Schaffung kernwaffenfreillr Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam dazu 
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beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von Kern- 5. enucht den 0eneraJ.sekretlir llI.fIIenJem, der Gene
waffen und einer allgemeinen und voDstiindigen Abrüstung zu ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Tagung zu diesem 
erreichen, Thema Bericht ZU erstatten; 

die Auffassung vertretend, daß die Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in anderen 
Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der Staaten der 
Region vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatres 
von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen sf1dasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie weiter ausbauen, aufhöcbster Ebene abgegebenen 
Erklärungen, in denen sie sich erneut verpflichten, Kernwaffen 
weder zu erwerben noch herzustellen und ihre Nuklear
programme aussch1ießlich dem wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrl4ßung des jilngst unterbreiteren Vorschlags 
betreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Übereinkommens über das Verbot von Kernversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglicbst bald 
. unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nicbtverbreltung von Kernwaffen in 
Süc!asien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und anderer in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultation
en zwischen ftlnfNationen zu fIIbren, mit dem Ziel, die Nicht
verbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustellen, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit ange
bracht, an diesem ProzeB betei1igen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdoknments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung'7 betreffend 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, namentlich auch in der 
Region Sildasien, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralseIaetlb:s21
, 

1. erkUJrt erneut, daß sie das Konzept einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien grundsätzlich unterstfJtV; 

2. blUet erneut nachdrUckl/ch die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
SOdasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel zuwider-
1aufenden Maßnahmen ZU unterlassen; 

3. begrl4ßt die Unterstützung dieses Vorschlags durch 
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Sildasien die erforderliche UnterstOtzung zukommen zu lassen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten. um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ermitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen, 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Sildasien am besten 
gefördert werden köDDCD; 

.. A/491296. 

6. besch1Je.Pt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in SOdasien" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

90. Plenarsilzung 
15. Dezember 1994 

4'Jn3. Ahsehluß wirksamer intematIoDaIer VereInbarnn· 
gen zur Skhenmg der N1ebtkernwaft'enstaaten 
gegen den E/nsafz oder die Androhuug des EIn· 
satzes von Kemwaft'en 

DIe Generalversmnmtung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewtibrleistnng dauerhafter Sicherlteit 
fIIr ihre Völker Rechnung zu tragen. 

In der tJbervmgung, daß Kernwaffen die größte Bedrohung 
fIIr die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation 
darstellen. 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den 1etzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel1en 
AbrIIstung emelt worden sind, 

feststellend, daß !rotZ der JÜDgsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen AbrIIstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
stlindigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
erreicht wird, 

sowie In der tJberzeugung, daß die nuk1eare AbrOstung und 
die vo1Istlindige Beseitigung der Kernwaffen unerläß\ich sind, 
well11 die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen
dung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

bn HInbUck darauf, daß die UnahbJingigkeit, die tenitnria\e 
Unversehrtheit und die Souverlinitlit der N'lChtkernWaffenstaa
ten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, das 
heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein
satzes von Kernwaffen. geschlitzt werden müssen, 

die Auffassung vertretend, daß die internationale Gemein
schaft bis zur Herbeit1lhrung einer universalen nuklearen 
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein
barungen ausarbeiten muß, um die Sicherheit der Nicht
kernwaffenstaBten vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen. gleichviel von welcher Seite, zu 
gewährleisten, 

sowie bn Hinblick darauf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen darstellen können. 

eingedenk der Ziffer 59 des Schlußdoknments der ze1mten 
Sondertagtmg der Oeneralversammlnng17

, der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten 
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nachdrflcklich gebeten hat, sich, soweit angebracht, um den 
. Abschluß wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemOhen, sowie in 
dem Wunsche, die Anwendung der I'insch1ägigen Bestimmun
gen des Schlußdokuments zu flIrdern, 

unter Hinweis auf die einsch1ligigen Thile des Sunderbe
richts des AbrOstungsaussch22, der der Generalversamm
lung auf ihrer zwölften Sondertagung", der zweiten Sonderta
gung Oher Abrüstung, vorgelegt wurde, des Sonder berichts der 
AbrDstungskonferenz, der der Versamm1ung auf ihrer fIInf
zehnten Sondertagung'-', der dritten Sondertagung über 
Abrüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konferenz 
Oher ihre Thgung 1992"', 

sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der AnInge zu 
ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen 
!kkUlrung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrilstungsdekade, 
m der es unter anderem heißt, der Abrilstungsansschuß solle 
alles in seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhand
lungen zur Erzielung einer Einigung über wirksame interna
tionale Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen zu fi1bren, 

In Anbetracht der eingehenden Verhnndlungen, die in der 
Abrilstungskonferenz und in deren Ad-hoc-Ausschuß flIr 
wirksame internationale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen'" mit dem Ziel einer 
Einigung in dieser Frage gefIIhrt werden, 

Kennmls nehmend von den Vorschlllgen, die in der 
Abrilstungskonferenz unter diesem Punkt vorgelegt wurden, 
namentlich die Entwürfe eines internationalen Überein
kommens, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluß der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen LiincIef' 
sowie von den einschlägigen Empfehlungen der Organisation 
der Jslamischen Konferenz. die im Scblußkommuniqu6 der im 
August 1991 in Istanbul abgehaltenen Zwanzigsten Isla
mischen Außeuministerkoereßz2" wiederholt wurden und mit 
denen die AbrDstungskonferenz aufgefordert wurde, umge
hend eine Einigung über ein internationales Übereinkommen 
zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zn erzie1en, 

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffen
staaten abgegebenen einseitigen ErkUlrungen über ihre Politik 

" Der AbriJsh __ B wurde ab 7. _ \984 In AbtOstungs__ nmbenmmt 

" 0ff/1Je1les Protokoll der GeneraIversammI ZwIJ(fte StmdeTtogung, 
BeIlage2 (AfS..I2f2). ~m.c. 

" Ebd., FIIrif.<ehnte Sondertogrmg, BeIlage 2 (AfS..ISI2). ~ID.F. 
" Ebd., SlebenundvlsnJg.ste Tasung, BeIlage 27 (A/47trT), ~ m.p. 
" Ebd.,AchtundvIerzIgste Tagong. BeIlage 27 (AJ48fE1). ZIffer 39. 
" Siehe A/47/67S-8/24816. Anhang, Kap. n. ZIffer 47; siehe 0ßIcial 

_ ofthe SecuriIy Coundl, Forty-_ Year. Suppkmentfor Oelob .... 
November and Dscember 1992. Dokumen1 Sl24816 • 

.. SIehe A/46I486-S/230SS, Anhang I; siehe OßIcialIkeorda of the SecuriIy 
Coundl, Forty-sbth Year, Suppknumtfor July. August and Ssptsother 1991, 
Ilokmnent Sf23OSS. 

des N'tcbteinsatres und der N'w1rtandrohung des Einsatzes von 
Kernwaffen gegen N'whtkernwaffenstaaten, 

In Anbetracht der in der Abrilstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekummenen Untemtllt
zung flIr die Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen 
sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der 
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon
zeption, 

sowie In Anbetracht der größeren Bereitschaft zur ÜbeJ:.. 
windung der in frIIheren Jahren aufgeUetenen Schwierigkeiten, 

1J{lIer Hinweis auf ihre in frIIheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990,46/32 vom 6. Dezember 1991, 
47/50 vom 9. Dezember 1992 und 48173 vom 16. Dezember 
1993, 

I. bekrtiftlgt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen: 

2. steUt mit Genugtuung fest, dn8 es in der AbrDstungs
.. onfelenz keine grundsiitzlichen Einwände gegen den Gedan
ken eines intemationa1en Übereinkommens zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch auf 
die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der Ent
wicklung einer a1lseitig annehmbaren gemeinSlllDeJI K0nzep
tion gibt; 

3. appelliert an alle Staaten, inabesundere an die Kern
waffenstaaten, sktiv auf eine baldige Einigung über eine 
peinsame Konzeption und inabesondere über eine gemein
same Fonnel binzuarbeiten, die Bestandteil eines verbindli
chen internationa1en Rechtsskts werden könnten: 

4.. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive 
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati
ven, so insbesondere auch die in der AbrIlstun,.gskonferenz 
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Uberwindung 
der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

5. empfiehlt tJlf!Ientem der AbrDstungskonferenz, auch 
weiterhin sktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine 
baldige Einigung und den Abscbluß wirksamer internationaler 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen zu fUhren und dabei die hreite Unterstlltzung flIr 
den Abschluß eines internBtionaIen Übereinkommens ZIl 

beriicksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten 
Vorschläge in Erwägung zu ziehen: 

6.. beschließt, den Punkt "Abschluß wirksamer interna
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen" in die vorläufige 'Thgesordmmg ihrer 
fIInfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenars/tz.ung 
15. Dezember 1994 
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49n4. VerhOhmg eIoes Wettrilstells Im Weltraum 

Die Generalverstl1ll1lllung, 

in Anerkennung des gemeinsamen Iateresses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzuag des Weltraums 
zu friedlichen Zwecken, 

eT1IItut erldlinmd, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die 
Erforschung und Nutzuag des Weltraums einscbließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken 
dient, zum Vorteil und im Jateresse aller UIader ohae Aasehea 
ihres wirtschaftlichen und wisseaschaftlichen Eatwicklungs
staades durchgefllhrt winl und Sache der gesamten Menschheit 
ist, 

sowie in Bekr4ftlgung der Artikel m und IV des Vertrages 
iIber die Gtuadslltze zur Regelung der TIl.tigkeiten von Stanten 
bei der Erforschung und Nutzuag des Weltraums einschließ
llch des Mondes und anderer Himme1s~, 

unter H~els darauf, daß alle Staaten verpflichtet sind, die 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betJeffend 
die Anwendung oder Aadrohuag von Gewalt in ibrea interna
tioaalen Beziehungen, einscbließlich ihrer WeltrmlßlaJctjvitä
ten, einzuhalten, 

femer in Bekr4ftlgung von Ziffer 80 des Scblußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Generalversamm1ung", wo es 
heißt, daß zur Verhßtung eines Wettrüstens im Weltraum 
weitere Maßnahmen eIgriffen und entsprechende interna
tiona1e Verhll1ldlungen im Geiste des VertnJges gefIIhrt werden 
sollten, 

sowie unter H~ef8 auf ihre friIheren Resolutionen zu 
dieser Frage und auf das Scblußdokument, das von der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen LIiader 
verabschiedet wurde". und Kenntnis nehmend von den 
VorscbllIgen, die der Geaeralversamm1ung auf ihrer zehnten 
Sondertegung und auf ibrea ordentlichen Tagungen vorgelegt 
wurden, sowie von den Empfehlungen, die den znständigen 
Organen der Vereinten Nationen und der Abriistungskonf 
unterbreitet wurden, 

im Bewqßtsein der schwerwiegeadea Gefahr, die ein 
WettrOsten im Weltraum und dazu beitragende Entwicklungen 
ffIr den Weltfrieden und die interaationale Sicherheit bedeuten 
WOrden, 

unter Hervor hebung der überragenden Bedermmg der 
strikten Einha1tung der bestehenden Rllstungsbegrenzungs
und Abriistungsllbereinkllnf über den Weltraum, einscbließ
lieh der hi1atere1en Abkommen, und der besteheadea Rechts
ordnung betreffend die Nutzuag des Weltraums, 

die Aqffassung vertretend, daß eine breite Thilnahme an der 
ffIr den Weltraum gII1tigen Rechtsordnung zu ihrer größeren 
WlJ'ksamkeit beitragen kOnnte, 

im Hinblick darauf, daß die 1985 zwischen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Stanten 
von Amerika begonnenen hi1atera1en Verhandlungen mit dem 
erk1lirtea Ziel gefIIhrt wurden, wirksame Vereinherungen unter 

29 Reso'uthm 2222 (XXI), Anlage. 

anderem zur Verhlllung eines Wettrilstens im Weltraum 
8IJSZ!l81'beiten, 

mit Genugtuung darIIber, daß die AbriistungskonfereDz auf 
ihrer Tagung 1994 in Wabrnehmung ihrer Verhandlungsauf
gabe als einziges mlllti1aterQ1es Gteminm ffIr AbriIstungsfrag 
den Ad-hoc-Aussc1I11ß zur Verhlllung eines Wettrilstens im 
Weltraum wiedereingesetzt hat, der durch sachbezogeDe und 
allgemeine Behandlung die PrIIfung und Abgrenzung der 
Fragen im Zusammenhang mit der VerhlIIung eines Wet
trfIstens im Weltraum fortsetzen soll, 

sowie im HinbUck darauf, daß der Ad-hoc-AusschuB zur 
VedUltuog eines Wetttllsteiw im WelIranm unter BerOcksichti
gung der von ihm seit seiner Einsetztmg im Jahre 1985 
unternommenen Jlemfthungen und mit dem Ziel der qualitati
ven "erh esserung seiner Arbeitsweise die PrIIfung und 
Abgrenzung venchiooener Fragen, be.stehender 0berein1dinfte 
und Vorscblllge sowie kDnftiger Initiativen betJeffimd die 
Verhiltung eines Wettrilstens im Weltraum fortgesetzt hat'" 
und daß dies zu einem hessenm Verständnis einer Reihe von 
Problemen und zu einem k1areren Bild der verschiedenen 
Standpunkte beigetragen hat, 

hervorilebend, daß bilaterale und multi1atera1e Ansmmgun
gen auf dem Gebiet der VerhlIIung eines Wettrilstens im 
Weltraum einander ergIInzen, sowie in der Hoffnung, daß diese 
Ansmmgungen möglichst bald zu konkreten Brge1miIIsen 
flIhren, 

ilberuugt, daß im Hinblick auf die Verhlllung eines 
Wettrilstens im Weltraum weitere Maßnahmen zur Erreichung 
wirksamer und verifizierbarer bi1atera1er und multilateraler 
Obereinkonfte geprüft werden sollten, 

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines hessenm 
InformatiM"""""es der internationalen Gemeinschaft erhöht, 

in diesem z,1!l8JI!menhll1lg unter H~ef8 auf ihre frIIheren 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 4SISS B vom 
4. Qezember 1990, 47/S1 vom 9.lJezember 1992 und 48/74 A 
vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die 
WIChtigkeit vertrauenbildend Maßnahmen als Mitte1 zur 
Erreichuag des Zie1s der Verhiltung eines Wettrilstens im 
Weltraum bekräftigt hat, 

im Bewqßtsein der Vorteile von vertrauen- und sicherheit
bildenden Maßnabmea auf militIIrischem Gebiet. 

in der Erw/Jgullg, daß im Ad-boc-Ausschuß weitgehendes 
Einvernehmen cIarOber bestand, daß der Abscbluß einer oder 
mehrerer internationaler Obereinkonfte zur Verhiltung eines 
Wettrüstens im Weltraum aach wie vor die Hauptaufgabe des 
A1IBichusses ist und daß die konkreten VorscbllIge betJeffead 
vertrauenbilden Maßnahmen einen integrierenden Bestand
teil derartiger Obereinkonfte bilden kiImden, 

1. bekr4ftlgt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Verhßtung eines Wettrilstens im Weltraum sowie die Bereit
schaft aUer Staaten, in Übereinstimlßlmg mit dem Vertrag iIber 
die GnJnds/ltze zur Regelung der TIl.tigkeiten von Stanten bei 
der Erforschung und Nutzuag des Weltraums einschlieBllch 



des Mondes und anderer Himmelskörper ihren Beitrag zur 
Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 

2. bestiitlgt erneut Ihre Erkenntnis, wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhlltung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wird, daß die für den Weltraum gIIltige 
Rechtsordnung allein noch keine Gewllbr für die Verhlltung 
eines WetIrllstens im Weltraum hietet, daß diese Rechts
ordnung eine bedeutende Rolle bei der Verhlltung eines 
WettrDstens in diesem Umweltberelch spielt, daß es er
forderlich ist, diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu 
stärken und ihre Wirksamkeit zu erhöhen, und daß es wichtig 
ist, die bestehenden bilateralen und multilateralen Oberein
kfInfte strikt einzuhalten; 

3. betont, daß zur Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksnmen 
Verifikntionsbestimmungen notwendig sind; 

4. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeiten zur Raumfabrt, mif, aktiv zur Verwirk
lichung des Ziels der friedlichen Nutzung des Weltraums und 
der Verhlltung eines WettrOstens im Weltraum beizutragen und 
im Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit sowie der F6rdernng der internationalen 
7mmmmenarbeit alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den 

. bestehenden Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderll1uft; 

5. weist von neuem darauf hin, daß die AhrIlstnngs
konferenz als das einzige Forum für multilaterale AhrIlstungs
verhandlungen die Hauptrolle bei den Verhandlungen I1ber 
eine multilaterale Üherelnkunft oder gegebenenfalls mehrere 
multilaterale Obereinkl1nfte zur Verhlltung eines WetIrllstens 
im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt; 

6. ersucht die AbrIlstungskonferenz, die Frage der Ver
hl1tnng eines WetIrllstens im Weltraum mit Vorrang zu 
behandeln; 

7. ersucht die AbrIlstungskonferenz O14fJerdem, ihre 
Behandlung der Frage der Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum unter allen seinen Aspekten zu intensivieren, auf 
den bestehenden Bereichen der Obereinstinunung aufzubauen 
und einschlägige Vorschlllge und lnitintiven zu herI1cksichti
gen, insbesondere auch diejenigen, die auf der Thgung der 
Konferenz im JaIrr 1994 im Ad-hOC-Ausschuß und auf der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalverssmmlnng unter
breitet worden sind; 

8. ersucht die Abrilstungskooferenz ferner, zu Beginn 
ihrer Thgung 1995 wieder einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Mandat einzusetzen und unter BerI1cksichti
gnng der seit 1985 geleisteten Arbeit weiter auf den bestehen
den Bereichen der Obereinstimmung aufzuhauen, mit dem 
Ziel, Verhandlungen zum Abschluß einer Obereinkunft oder 
gegebenenfalls mehrerer 0bereinkfInfte zur Verhlltung eines 
WetIrllstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten zu 
fUhren; 

9. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Oberein
stimm1mg in bezog auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Stllrknng der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit 
bei der friedlichen Nntzung des Weltraums; 

10. richtet die dringende Al4forderung an die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre 
bilateralen Verhandlungen zwecks einer baldigen Einigung 

77 

hinsichtlich der Verhlltung eines WetIrllstens im Weltraum 
wiederaufznneIu und die AhrI1stungskonferenz zur Erleich
terung ihrer Arbeit regelmäßig I1ber den Fortgang ihrer 
bilateralen Gespräche zu unterrichten; 

11. beschließt, den Punkt "Verhl1tnng eines Wettrüstens 
im Weltraum" in die vor1llofige 'Thgesordnung ihrer fiIofzig
sten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenanitvmg 
15. Dezember 1994 

4lJns. AlIgemeine und voßstJlndllJ" Abrflstung 

A 

VERBOT DBRABLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄlLB 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der afri
kanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen CMJRes.1153 
(XLVIll) ausdemJaIrr 198831 undCM/Res.I225 (L) aus dem 
Jahr 1989"l1ber die Ablagerung von nuklearen Abfill1en und 
Industrieabfll.))en in Afrikn, 

mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIII)IRESI09 
I1ber die Ablagerung nuklearer Ahfill1e, welche die General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation am 
29. September 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen 
Thgung verabschiedet hat", 

sowie mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIV)I 
RES/530, mit der ein VerflIhrenskodex für die internationale 
grenzilherscbreitende Verhringnng radioaktiver Abfill1e 
aufgestellt wurde, die die Generalkooferenz der Jntemntionalen 
Atomenergie-Organisnon am 21. September 1990 auf ihrer 
vierunddreißigsten ordentlichen Thgung verabschiedet flat'4. 

Im HinbUck auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969. in der sie die Konferenz des AhrI1stnngs
ausschusses'" unter anderem ersucht hat, effektive Kontroll
verfahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege 
zu prI1fen, 

unter Hinweis auf die vom Ministerrat der Organisation der 
afrikanischen Einheit verabschiedete Resolution CMlRes.1356 
(LlV) aus dem Jahr 199136 betreffend das 'Obereinkommen von 
Bamako öher das Verbot der Biofuhr geflIhrlicher AhflUIe nach 
Afrika und I1ber die Kontrolle ihrer grenzl1berschreitenden 
Verbringnng imterhaIb Afrikas, . 

" Siehe Al431398, Anbang I. 
" SIehe Al44I603. Anbang I. 
" SIehe __ gl!H)rganlsation ResoIuIio1IsandOlJun 

DecIsIons ojtIuJ General Conforence, '11dtty-IIdrdJlßsll1or SessIon, 25.-29. Sep
_1989 (GC(XXXIII)IRESOLtlTIONS (1989». 

"Ebd., ThJrty-jmuth JIesuIar Seasüm, 17.-21. September 1990 
(GC(XXXIV)IRBSOLONS (1990». 

" Dlo Konfenmz des ____ wurde ab der _ 

Sondertagung der Generalversammlung ZlDD Atmls!nng "sscbnB Der 
AbrlI_gsensscbnB wurde ab 7. Februar 1984 In AIIrIImmgskont\ 
umbwumt 

" ,SIehe Al46139O, Anhang L 



Geaend ...... """fttna - Neummd.lou/pte T_ 

im Bem4Jltsein der potentiellen Gefahren, die mit jeder 
Verwendung radioaktiver Abflille verbunden sind, die radiolo
gischer Kriegfilbrung gleichkäme, sowie deren Folgen t11r die 
regionale und internationale Sicherheit, insbesondere die 
Sicherheit der Entwicklungsländer, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n5 Q vom 7. De
zember 1988, 44/116 R vom 15. Dezember 1989, 45158 K vom 
4. Dezember 1990,46/36 K vom 6. Dezember 1991, 47/52 D 
vom 9. Dezember 1992 und 4snS D vom 16. Dezember 1993, 

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Scblußdokuments der Zehnten Sondertngung der Generalver· 
samm1ungl7 ZU fBrdern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der 
AbrOstungskonferenz, der sich auf ein künftiges Überein
kommen über das Verbot radiologischer Waffen bezieht"; 

2. bringt ihre ernste Besorgnis vun Ausdruck über jede 
Verwendung nuklearer Abfälle, die radiologischer KriegfBh
rung gleichkäme und ernste Folgen t11r die nationale Sicherheit 
nIIer Staaten hätte; 

3. forden nIIe Staaten auf, geeignete Maßnabmen zur 
Verhütungjeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 

. AbflUlen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten 
verletzen würde; 

4. ersucht die AbrOstungskonferenz, bei den Verhand
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi
scher Waffen radioaktive Abflille als eine Frage zu berücksich
tigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Überein
kommens fliIIt; 

5. ersucht die Abrflstungskonferenz tnjJ/erdem, ihre 
Bemühungen zum baldigen Abschluß eines solchen Überein
kommens zu verstärken und in ihren Bericbt an die fünfzigste 
Thgung der Generalversammlung auch Angaben über die bei 
den Verhandlungen über dieses Thema erzielten Fortschritte 
aufzunebmen; 

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministmratder O!:ganisa
tion der afrikaniscben Einheit 1991 verabschiedeten Resolu
tion CM/Res.13S6 (LIV) betteffend das Übereinkommen von 
Bamsko über das Verbot der Einfuhr gefilbrlicher Abflille nach 
Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüberschreitenden 
Verbringung innerhalb Afrikas; 

7. bringt die Hoffnung vun Ausdruck, daß die wirksame 
Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen Atom
energie-Organisation fiIr die internationale grenzflberschreiten
de Verbringung radioaktiver AbflUle nIIen Staaten einen 
besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver AbfliIIe auf 
ihrem Hoheitsgebiet gewährleisten wird; 

8. ersucht die Internationale Atomenergie-Organlsation, 
sich aucb weiterhin aktiv mit diesem Thema zu befassen, 
insbesondere auch mit der Frage der Zweckmäßigkeit des 
Abschlusses einer rechtsverbindlichen ÜbereinkUnft auf 
diesem Gebiet; 

"OffitJe/Jl1$ Protokoll der GeMralversammlung. NetmII1IdvieIzIgste 
Tagung, &llage Nr. 27 (A/49/ZT), Abscholtt m.F. 

9. beschließt, den Punkt "Verbot der Ablagerung 
radioaktiver AbflUle" in die vorlilufige Thgesordnung ihrer 
fünfzigsten Thgung anfzunehmen. 

B 
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iisBRPROFtlNo DERERKLÄRUNG DER NEUNZlGBRJAHRE 
ZUR DRrrnlN ABR()STlJNGSDBKADB 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/62 A vom 
4. Dezember 1990, mit der sin den Wortlaut der Erklärung der 
neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade verabschiedet 
und die neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade erklärt 
hat, 

In Anbetracht der großen Veränderungen, die seit der 
Verabschiedung der Erklärung im Jahre 1990 in den interna
tionalen Beziebungen stattgefunden haben, 

Insbesondere In Anbetracht des Endes des Kalten Krieges 
und der Rivalitäten zwischen Ost und West, das den Beginn 
einer Denen Ära der ZnsJllDmenarbeit in den internationalen 
Beziehungen anklIndet, 

nichtsdestoweniger hiJchst beUlll'Uhlgt über den Ausbruch 
ethnischer und natitlDaUs!jSCher Konflikte sowie über beunru
higende Probleme auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und 
der Abrflstung in verschiedenen Teilen der WeIt und die sich 
daraus ergebende Verschlechterung der Sicherheitssitnation in 
diesen Gebieten, die nachteilige Auswirkungen auf den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit mit sich bringt, 

davon flberz,eugt, daß es notwendig ist, die Verwirklichung 
der Ziele der Erklärung zu iIberprIIfen und zu bewerten und sie 
nötigenfnlls anzupassen, damit sie den nenen Herausforderun
gen in der Ära nach dem Kalten Krieg gerecht werden, 

1: beschließt, auf ihrer fflnfzigsten Thgung, zur Mitte der 
Dekade, eine ÜlierpriIfung und Bewertung der Umsetzung der 
Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten AbrfIstungsdekade 
durcbzufllbren; 

2. ersucht die AbrtIstungskommission, auf ihrer Thgung 
1995 eine vorlllufige Bewertung der Umsetzung der ErkllIrung 
durchzufl!hren sowie VorscblIIge abzugeben, die geeignet sind, 
entsprechende Fortschritte herbeizufl!hren, und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung einen Bericht 
VOIZUlegen; 

3. ersucht die AbrtIstungskommission tnjJ/erdem, in die 
Thgesordnung ihrer Arbeitstagung 1995 einen Gegenstand mit 
dem TItel "ilberprofung der Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten AbrOstungsdekade" aufzunehmen; 

4. forden die AbrfIstungskommission auf, in ihre 
Bewertung sachdienliche Angelegenheiten anfzunehmen, die 
nach Auffassung der Mitgliedstaaten einer derartigen Über
prilfung bedOrfen; 

5. ersucht die Mitgliedstasten, dem Generalsekretär hts 
spätestens 30. April 1995 ihre Ansiebten und Vorschllige zu 
einer derartigen Überprüfung vorzulegen; 
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6. elTUCht den Generalsekretär, der AbrOstungskommis
sion bei der Umsetzung dieser Resolution jegliche erforderli
che Unterstiltzung zu gewähren; 

7. beschließt. den Punkt "Überpröfung der Erkllinmg der 
neunziger Jahre zur Dritten Abri1stnngsdekade" in die vorläufi
ge Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

c 
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TRANSPARENZ AUFDEM OImmr DER RtlSTUNO 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 
9. Dezember 1991. 47/52 L vom 15. Dezember 1992 und 
48(15 E vom 16. Dezember 1993 mit dem TItel "Transparenz 
auf dem Gebiet der Rilstung". 

nach wie vor die Al4!fassung vertretend, daß mehr Thms
parenz auf dem Gebiet der Rilstung maßgeblich zur Ver
trauensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt 
und daß die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen 
für konventionelle Waffen'" einen wichtigen Schritt auf dem 
Wege zu größerer Thmsparenz in militärischen Angelegenhei
ten darstellt, 

mit Genugtuung über den zusammengefaßten Bericht des 
. Generalsekretärs über das Register'". welcher die Antworten 
der Mitgliedstaaten für das Jahr 1993 enthält, 

sowie mit Genugtuung über die Reaktion der Mitgliedstaa
ten auf das in den Ziffern 9 und 10 der Resolution 46/36 L 
enthaltene Ersuchen. Angaben üher ihre Einfuhren und 
Ausfuhren von Waffen sowie vorhandene Hintergrund
informationen über ihre Rilstungsbestlinde. die Beschaffung 
aus der nationalen Produktion und die diesbezüglichen 
Politiken bereitzustellen. 

betonend, daß die Fortführung des Registers und seine 
Weiterentwicklung überprüft werden sollten. um ein Register 
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
konferenz über ibren Tagesordnungspunkt "Transparenz auf 
dem Gebiet der Rftstung""'. 

I. beIaifftIgt Ihre Entschlossenheit, die effektive Führung 
des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle 
Waffen. wie in den Ziffern 7. 8. 9 und 10 ihrer Resolution 
46/36 L vorgesehen. sicherzustellen; 

2. nimmt KennmJs von dem Bericht des GeneralsekretIIrs 
vom 22. September 1994 über die FortffIhrung des Registers 
und seine Weiterentwicklung" und von den darin enthaltenen 
Empfehlungen; 

" Siehe _on 46/36 1.. 

" A/4913S2 und Kotr. ! sowie Add.! und 2-
., SIehe 0jJItJsIIes ProJokoU tkr -11I'SI21IIlIIbm NeunttIIdvisrzJ!814 

TD8fU!B. &llage Nr. 27(A/49fE1). ~lU.H. 
41 A/49/316. 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die erbetenen Daten 
und Informationen für das Register auf der Grundlage der 
Resolutionen 46136 L und 47/52 L und der Anhänge und 
Anlagen zu dem Bericht des Generalsekretärs über die 
FortffIhrung des Registers und seine Weiterentwicklung dem 
Generalsekretiir alljährlich bis spätestens zum 30. April 
vorzulegen; 

4. beschJil!jJt. im Hinblick auf die Weileientwicklung des 
Registers seinen Geltungsbereich und die Beteiligung an dem 
Register zu überprüfen. und ersucht zu diesem Zweck 

a) die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auf
fassungen über die FortffIhrung des Registers. seine Weiter
entwicklung und über Maßnabm~n zur Erhöhung der Thms
parenz im Zusammenhang mit Massenvemichtungswaffen 
mitzuteilen; 

11) den GeneraIsekretii. mit Unterstiltzung einer Gruppe 
von Regierungssachverstllndigen, die 1997 auf der Grundlage 
der ausgewogenen geograpbischen Vertretung einberufen 
werden soll, einen Bericht über die FortffIhrung des Registers 
und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Berücksichti
gung der Arbeit der AbrOstungskonferenz, der von den 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und 
des Berichts des Generalsekretärs von 1994 über die FortfiIh
rung des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die 
Versanunlung auf ihrer zweiundfilnfzigsten Tagung einen 
Beschluß fassen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen. daß dem 
Sekretariat ausreichende Mittel zur Fl1hrung und laufenden 
Aktualisierung des Registers zur Verftlgung gestellt werden; 

6. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen. ihre 
Arbeit in bezog auf die Transparenz auf dem Gebiet der 
Rftstung fortzusetzen; 

7. wIederholllhre Aq(forderung an alle Mitgliedstaaten. 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region oder Subregion zusammenzuarbei mit dem Ziel, die 
internationalen BemlIhungen zur Erhöhung der Offenheit und 
Transparenz auf dem Gebiet der Rftstung zu stärken und zu 
koordinieren; 

8. ersucht den Generalsekretär lII4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung über den Stand der 
DurchfUhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließ4 den Punkt "Transparenz auf dem Gebiet 
der Rilstung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

D 
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MORATORIUM FÜR Dm AuSFUHR VON ScHO'rzBNMINEN 

Die Generalversammlung. 

mit Genugtuung hinweisend auf ihre Resolution 4sn5 K 
vom 16. Dezember 1993. mit der sie unter anderem die Staaten 
aufgerufen hat, einem Moratorium für die Ausfuhr von 
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SclriItzenminen zuzustimmen. welche fIJr das Leben der 
Zivilbevölkerung eine groBe Gefahr darstellen, und in der sie 
die Staaten nachdrücklich aufgefordert bat, ein solches 
Moratorium anzuwenden, 

feststeHend, daß es auf der ganzen Welt mindestena 
8S Millionen im Boden verlegte Schützenminen gibt und daß 
viele Tauaende solcher Minen nach wie vor wahllos verlegt 
werden, 

ihrer tiefen Besorgnis dartJber Ausdruck verleihend, daß 
Schützenmjnen jede Woche Hunderte von Menschen, meist 
unbewaffnete Zivilisten. töten oder verstümmeln. die wirt
schaftliche Entwicklung und den Wiederautbao behindero und 
andere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. namentlich 
anch die Erschwerung der Rückfilhrung von Flüchtlingen und 
der Rückkehr von Binnenvertriebenen. 

mit Genugtuung über das Vorbandensein von Unterstüt
zongsprogrammen fIJr die Minenräumung und die bomanitllre 
Unterstützung der Opfer von Schützenminen, 

zutiefst besorgt über das Leid und die Opfer unter den 
NlChtkomhattaoten, die durch die Verbreimog und den 
wahllosen und unverantwortlichen Einsatz von Scbfltzeominen 
verursacht werden. 

In dßr ErkennInis. daß Staaten dem lelztendlichen Ziel der 
voUkommenen Beseitigung von Schützenminen in dem Maß 
am wirksamsten näherkommen köunen. indem gangbare und 
menschliche Alternativen entwickelt werden. 

mit Genugtuung hinweisend auf den Bericht des Ge
neralaekretärs" über die Fortschritte, die im Hinblick auf die 
in der genannten Resolution unternommene Initiative erzielt 
werden konnten. 

I1bel?eUgt. daß Moratorien der Staaten. die Schützenminen 
aosffIbren, welche eine ernsthafte Gefahr fIJr die Zivilbevölke
rung darstellen. einen bedeutenden Beitrag dazu leisten 
könnten, die durch den Einsatz solcher Vorrichtungen ver
ursachten menschlichen und wirtschaftlichen Kosten betd!cht
lieh zu verringern. 

mit Genugtuung feststeHerui. daß viele Staaten bereita 
Moratorien fIJr die Ausfuhr. die Weitergabe oder den Ankauf 
von Schützenminen und l!bolichen Vorrichtungen erklJlrt 
haben, wobei viele dieser Moratorien aufgrund der genannten 
Resolution erklJlrt wurden. 

die At4lassUIlg vertretend, daß die derzeit stattfindenden 
Bemühungen zur Stärkung des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschriinkuog des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen. die übennäßige Verletzungen 
verursachen oder unterschiedslos wirken können4

'. ins
besondere seines Protokolls Il"". einen wichtigen Teil der all
gemeinen Bemühungen darstellen. die durch Schützenminen 
verursacbteo Probleme anzugehen. 

.. Af49I27SUDdAdd.1. 
" _ The UnJud Natkms Dt.rannament Yearbook, Val. 5: 1980 

(V_lchnng der V_ NIIIioDen, Best.·Nr. B.8!.1X.4.J, Anhang vn. 
.. EIld.. Protokal1 Ober das VedxJt oder die BescIuiinkung des _ von 

MImm, Spnmgfallen UDd anderen Vonicbtun_ 

mit GenugtUung hinweisend auf ihre Resolutinn 48fT vom 
19. Oktober 1993. in der sie zur Unterstützung bei der Minen
rilumung aufruft, 

1. begr4fJt die bereita von bestimmten Staaten erklJlrten 
Moratorien fIJr die Ausfuhr von Schützenminen; 

2. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben. 
1/IlChdrilckIich auf, so bald wie möglich solche Moratorien zu 
erklären; 

3. ersucht den Geoera1sek:retlir einen Bericht über die 
von den Mitgliedstaaten unternommenen Schritte zur Anwen
dung solcher Moratorien zu erstellen und ihn der Generalver
sammlung auf ihrer fflnfzigsten 'Th.gung unter dem Punkt 
• Allgemeine und vollständige Abrüstung" vorzulegen; 

4. betont die Wichtigkeit des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschriinkuog des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen. die übermlißige Verletzungen 
verorsachen oder unterschiedslos wirken können. und seiner 
Protokolle als maßgebliche internationale Rechtaakte, die den 
verantwort1ichen Einsatz von Sch!ltzenminen und ähnlichen 
Vorrichtungen regeln; 

5. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben, 
1UlChdrilckIich auf, dem Übereinkommen und seinen Protokol
len beizutreten; 

6. regt weitere internationale BemOhllngen an, mit dem 
Ziel, Lösungen fIJr die durch Schützenminen verursachten 
Probleme zu finden. um sie endgültig zu beseitigen. 

E 
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SCI!RiTrWBISE VERRINGERUNG DER NUKLRAREN BEDROHUNG 

Die Generalversammlung. 

eingedenk des Ziels, die Kernwaffen vollstllndig zu 
beseitigen, 

In dem WUnsche. die durcb Kernwaffen verorsacbte Gefahr 
schrittweise und systematisch zu verringern. 

mit Genugtuung darüber. daß in dem erbitterten Wettlauf 
um die AnhIIufung von waffeof1lbigem spaltbarem Materlal, 
die Herstellung atomarer Gefechtsköpfe und die Dislozierong 
von Kerowaffeosystemen, der den Kalten Krieg kennzeichne
te. eine Pause eingetreten ist, 

eingedenk der Tatsache, daß die Herstellung von be
sonderem spaltbarem Material fIJr Waffenzwecke und die 
Herstellung atomarer Gefecbtsk6pfe in einigen Staaten stetig 
vorangeht und daß viele 1lwsende von Kernwaffensystemen 
fIJr den KriegsfaU disloziert bleiben, 

sowie mit Genugtuung über die Reduzierung des Bereit
schaftsgrades einiger Kerowaffensysteme und die Beseitigung 
bestimmter Kategorien von Waffen. 

sowie eingedenk dessen, daß die Militilrdoktrinen in bezug 
auf die Androhung des Einsal7es von Atomwaffen unveriindert 
bleiben und daß die meisten vereinbarten Reduzierungen keine 
Zerstörung der atomaren Gefechtsköpfe oder deren Binsatz.. 
mittel vorsehen, 



m. "-1n!Innen -EISIer_ 81 

fenwr mit Genugtuung Ilber die in bezog auf die Erhöhung 
der Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung unternommenen 
Schritte und die sich herausbildende Praxis der Schließung 
oder UmrOstung von ProduktionsanJagen fiIr Kernwaffen, 

.ferner eingedenk des Umstandes, daß es nach wie vor keine 
verifizierten Bestandaverzeichnisse der Kernwaffenbestlinde 
gibt und daß PIIine fiIr die UmrOstung von KernwaffenanJagen 
fiIr die Aufgabe des Abbaus der Kernwaffenbestlinde erst im 
Anfangsstadium. ihrer Entwicklung stehen, 

in dem Wunsche, die derzeit stattfindenden Bemühungen 
hinsichtlich multilateraler VerltandIungen und Ohereinkoiifte 
zu fördern, und sich desaen bewußt, daß dringend rasche 
Maßnahmen zu diesem Zweck mgtiffen werden milssen, 

im W1rtrauen dartnif, daß die Abrtlatnngskonferenz als ein 
wirksames multilaterales Organ fiIr Abrtlatnngsverhnndlungen 
dienen kann, wie auf ihrer Sondertagung 1978 Ilber Abrn
atnng'" vorgesehen und wie vor kurzem durch den erfolgrei
chen Abschluß des Übereinkommens Ilber dna Verbot der Ent
wicklung, Herstellung. Lagerung und des Ei_ chemi
scher Waffen und Ilber die Vernichtung solcher Waffen'" unter 
Beweis gestellt wurde, 

zu der tJbe17.eugung gelangt, daß eine Einigung Ober ein 
FOnf- bis Zehnjahresprogramm auf dem Gebiet der nuklearen 
RDatnngskontro11e den weltweiten AbrUstungabemiJhungen die 
benötigte Ricbtung verleihen könnte, . 

davon Ube17,eugt, daß die erfolgreiche Verfolgung eines 
solchen Programms dna Ziel der Beseitigung von Kernwaffen 
aus den nationalen R.ilstungabeständen wesentlich voranbrin
gen wiIrde, 

1. nennt die folgenden allgemeinen Bereiche fiIr eine 
schrittweise Verringerung der nuklearen Bedrohung: 

Bereich A. Maßnahmen unter anderem gegen 

1.1) den Ankauf und die Verarbeitung von besonderem 
spaltbarem Material fiIr Kernwaffenzwecke; 

b) die Herstellung und Erprobung von atomaren Ge
fechtsköpfen und deren Einsalzmitteln; 

c) die Zusamme1l8tellung und Disloz!erung von Kern
waffensyatemen; 

unter anderem mit Hilfe der folgenden Mittel: 

I) Verbot von Kernwaffenversucbsexploslonen; 

ü) Beendigung der Herstellung von besonderem spalt
barem Material fiIr R.ilstungszwecke; 

üi) Beendigung der Herstellung von atomaren Gefechts.. 
kl!pfen; 

Iv) Beendigung der Herstellung und der Erprobung von 
ballistischen Flugköxpem mittlerer und llIngerer 
Reichweite fiIr Kernwaffenzwecke; 

v) wirksame und rechtlich verbindliche Maßnahmen zur 
Abschreckung von dem Binsatz oder der Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen; 

.. _ ResoIutlDD 8-1012, ZIlTet 120. 

.. Sfobo 0ßI>k/k1s protolaJlJ tkr Generalversmnm/ SkbentmdvImIgst 
T_ BeIlage NT. 27 (Al47/27), Anhang L 

vi) sonstige damit zusammenhängende Maßnahmen; 

Bereich B. Maßnahmen unter anderem zur Herbeifilhrung 

1.1) des Abzugs von Kemwaffensyatemen aus dem Dis
lozierungaraum sowie der Demontage dieser Systeme; 

b) der sicheren Lagerung und Zerlegung von atomaren 
Gefechtsköpfen und ihteo Einsatzmitteln; 

c) der Beseitigung von besonderem spaltbarem Material 
fiIr Kernwaffenzwecke; 

tinter anderem mit Hilfe der folgenden Mittel: 

i) Reduzierung des Bereitschaftsgrades der Kernwaffen
systeme; 

ü) Trennung der atomaren Gefechtskl!pfe von ihteo 
Eiosatzmitteln; 

üi) sichere Lagerung der atomaren Gefechtsköpfe; 

Iv) gegebenenfalls UmtOatnng von Einsatzmitteln fiIr 
friedliche Zwecke; 

v) Entfernung besonderen KermnateriaIs von den Ge
fechtsköpfen; 

vi) Umwandlung besonderer Kernmaterialien fiIr friedll
cheZwecke; 

vü) sonstige dnmit znsammenhängende Maßnahmen; 

Bereich C. Schritte unter internationaler Schirmherrschaft 
zur 

1.1) EIstellung eines Bestandavmzeichn!sses der Kern
waffenbestlinde, einschließlich: 

i) jeglichen besonderen spaltbaren Materials, atomarer 
Sprengköpfe und ihrer Einsatzmittel; 

ü) aller Einricbtungen fiIr die Verarbeitung, Heratellung, 
Zusammenatellung und Dislozierung dieser Gegen
stände; 

b) Umwidmung der ADlagen, bei denen dies zur Umset
zung der Maßnahmen in bezog auf Bereich B notwendig ist; 

c) Schließung oder UmrOstung aller anderen solchen 
Anlagen fiIr friedliche Zwecke zur Förderung der Maßnalunen 
in bezog auf Bereich A; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, inabesondere die Kern
waffellslaaten, Scbritte ZU prlIfen, die sie unilateral, auf bi1ate
raler Ebene oder in Zusammenarbeit mit anderen Stnaten 
unterne1unen kllnnten, um Fortschritte in den genannten 
Bereichen ZU fördern, und die internationale Gemeinschaft 
Ober alle in dieser Hinsicht unternommenen Schritte voll
ständig zu informieren; 

3. empftehlt der Abrtlatnngakonferenz. im labre 1995 

1.1) aus den in Ziffer 1 dieser Resolution genannten drei 
allgemeinen Bereichen einen umfassenden Katalog von prak
tischen, verifizierbaren Maßnalunen herauszuarbeiten, die in 
den Dllchaten ffIDf bis zehn Iahten Gegenatnnd von Verhand
lungen werden könnten; 



b) ausgebend von diesem Katalog eine jabresweise 
Abfolge und Kombination von Verhandlungen llber konkrete 
Maßnahrru:n festzulegen, die im Verlauf der nächsten fIInf bis 
zehn Jabre in Angriff genommen werden sollen, unter gebiIh
render Berilcksichtigung der nach Ziffer 2 unternommenen 
Schritte; 

4. ersucht die AhrIIstungskonferenz, in ihren Bericht des 
Jahres 1995 an die Generalversammlung einen Abschnitt llber 
die Maßnahmen aufzunehmen, die im Einklang mit der in 
Ziffer 3 ausgesprochenen Empfehlung unternommen wurden; 

5. beschließt, den Punkt "Schrittweise Verringerung der 
nuklearen Bedrohung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung anfzunehmen. 

F 
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KONFERENZ VON 1995 DER VERTRAGSPAIm!IEN DES VER
TRAGES OllER Dm NIClITVERBRElTUNG VON KERNwAFFEN 
ZUR ÜBERPR1lF!JNG UND VERLÄNGERUNG DES VERTRAGES 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2373 (XXll) vom 
12. Juni 1968, deren Anlage den Vertrag llber die Nichtver
breitung von Kernwaffen" enthält. 

im Hinblick daratif, daß Artikel X Absatz 2 dieses Ver
trages vorschreibt, daß filnfundzwanzig Jabre nach Inkraft
treten des Vertrages eine Konferenz einberufen wird, die 
beschließen soll, ob der Vertrag auf unbegrenzte Zeit in Kraft 
bleibt oder um eine oder mehrere bestimmte Frist oder Fristen 
verlllngert wird, 

in dem Wunsche, die Konsolidierung des Vertrages im 
Hinblick auf die le1ztendliche Verwirklichung der Beseitigung 
der Kernwnffen sicherzustellen, 

in dem Bewl4fJtsein, daß es notwendig ist, den Beitritt aller 
Staaten zu dem Vertrag zn erreichen. 

in der Oben.eugung, daß der BeschlußlIber die Verlllnge
rung des Vertrages zn weiteren Fortschritten bei der nuklearen 
Abrllstung fllhren sollte, im Einklang mit der Präambel und 
Artikel VI des Vertrages, 

daher feststellend, daß es notwendig ist, alle Möglichkeiten 
sorgflIltig zn prüfen, um einen Beschluß zn fassen. der 
geeignet und in der Lage ist, das Nichtverbreitungsregime in 
Verfolgung des letztendlichen Ziels der Beseitigung der 
Kernwaffen zu stlIJXen, 

im Bewl4fJtsein der 'Thtsache, daß hinsichtlich der Anwen
dung von Artikel X Ziffer 2 des Vertrages verschiedene 
Auslegungsmöglichkeiten zum Ausdruck gebracht wurden, 

I. fordert die Vertragsstaaten des Vertrages llber die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen auf, die Wichtigkeit des 
Vertrages in seiner Gesamtheit gebllhrend zu berllcksichtigen 
und dnbei Artikel X Ziffer 2 des Vertrages besonders zn 
beachten; 

2. bittet die Vertragsstaaten ihre rechtliche Auslegung 
des Artikels X Ziffer 2 des Vertrages sowie ihre Auffassungen 
llber die unterschied1ichen Möglichkeiten und Maßnahmen, 

die in Betracht kommen, beknnntzngeben, so daß sie vom 
Generalsekrellir frOh genug vor der Abhaltung der Konferenz 
von 1995 der Vertragsparteien des Vertrages llber die Nicht
verbreitung von Kernwaffen zur ÜberprIIfung und Verlllnge
rung des Vertrages als Hintergrunddokument fflr diese 
Konferenz zusammengestellt werden k!lonen. 

G 
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UN11lRSTOTZUNG VON STAATIlN ZUR EiNDÄMMUNG DES 
UNERLAUBTEN HANDBLS MIT KLmNwAFFEN UND ZUR 
EINSAMMLUNG DmsER WAFFEN 

Die Genera/versammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46136 H vom 
6. Dezember 1991,47/52 G und 47/52 J vom 9. Dezember 
1992 sowie 48175 Hund 48/15 J vom 16. Dezember 1993, 

die Ar4ffassung vertretend, daß der Umlauf IlbergroBer 
Mengen von Kleinwaffen auf der ganzen Welt die Entwick
lung behindert und eine QueUe erhöhter Uusicherheit dnrsteIlt, 

sowie die Ar4ffassung vertretend, daß der unerlaubte 
internntionale Transfer von Kleinwaffen und ihre Anhliufung 
in vielen Ländern eine Bedrohung der Bevölkerung sowie der 
natiouslen und regionalen Sicherheit und einen Destnbilisie
rungsfaktor fflr die Staaten darstellen, 

sich at/lIzenII auf die Brkllirung des Genera1sekretII im 
Zusammenhang mit dem Ersuchen Ma1is um Hilfestellung 
seitens der Vereinten Nationen hei der Einsammlung von 
Kleinwaffen, 

ZJItiefst besorgt llber das Ausmaß der Unsicherheit und des 
Bandenwesens im ~lsammenhang mit dem unerlaubten 
Handel mit Kleinwaffen in Mall und den anderen betroffenen 
Staaten der Sahara-Sahel-Suhregion, 

Ke1l1ltnis nehmend von den ersten Schlußfolgerungen der 
Berntennission der Vereinten Nationen, die vom GeneraIsekr&
tär mit dem Auftrag nach Mall entsandt wurde, festzustellen, 
wie der unerlaubte Handel mit KIeinwaffen am besten einge
dämmt und ihre Binsammlung sichergestellt werden kann, 

darcuif hinweisend, we1ches Interesse die underen Staaten 
der Suhregion an einem Besuch der Beratennlssion der 
Vereinten Nationen gezeigt haben, 

sowie unter Hinweis auf die Maßnahmen, die auf den in 
Banjul, Algier und Bamako abgehaltenen Thgungen der 
Staaten der Suhregion getroffen und empfohlen wurden, mit 
dem Ziel, eine enge regionale Zusammenarbeit zur Stärkung 
der Sicherheit herzustellen, 

1. begrqpt die von Mall etgliffene Initiative in der Frage 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und deren Einsamm
lung in den betroffenen Staaten der Sahara-Sahel-Subregion; 

2. beg,.qfJt flI4IJerdem die vom Genera1sekretär in 
Umsetzung dieser Initiative ergriffenen Maßnahmen; 

3. dankt der Regierung Ma1is fflr die erhebliche Hi1fe, die 
sie der Beratermission der Vereinten Nationen gewiihrt hnt, 
und begrllßt die von underen Staaten der Suhregion zum 
Ausdruck gebrachte Bereitschaft, diese Mission zu empfangen; 



4. beglfJckwllnscht den Genera1sekretllr zu den von ihm 
im Rahmen der einschlligigen Bestimmungen der Resolution 
40/151 H vom 16. Dezember 1985 getroffenen Maßnahmen 
und ermutigt ihn. seine Bemilhungen zur Eindämmung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur Einsamm1ung 
solcber Waffen in den betIoffenen Staaten. die dies wOnschen, 
fortzusetzen. mit Unterstützung des Regionalzentrnms der 
Vereinten Nationen fiIr Frieden und AbrOstung in Afrika und 
in enger Zusammenarbeit mit der Organisation der afrika
nischen Einheit; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, nationale Kontroßmaß
nahmen durchzufiihren, mit dem Ziel, den unerlaubten Handel 
mit Kleinwaffen zu kontrollieren. insbesondere durch die 
Eindämmung der illegalen Ausfuhr solcber Waffen; 

6. binet die internationale Gemeinscbaft, den von den 
betroffenen Lllndern unternommenen Anstrengnngen zur 
Unterdr!lckong des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen. der 
geeignet ist, ihre Entwicklung zu behindern, angemessene 
Untetstiitzung zu gewähren; 

7. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung aber diese Frage Bericht zu 
erstatten. 
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NuKLEARE ABRÜSTUNG MIT DEM ZmL DER BNDG'OLTIGEN 
BESRITIGUNG DER KERNwAFFEN 

Die Generalversammlung. 

in der Erkenntnis. daß das Ende des Kalten Krieges die 
Möglichkeit erhöht hat, eine Welt frei von der Furcht vor 
einem Atomkrieg zu schaffen, 

mit Genugtuung aber die Bemühungen der Russischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika nm die 
nukleare Abrüstung und den Abschluß von zwei Vertrligen 
lIber die Redozierung und Begrenzung strategiscber Offensiv
waffen und in Erwartung ihres baldigen Inkrafttretens, 

sowie mit Genugtuung lIber die Bemühungen anderer 
Kernwaffenstaaten auf dem Gebiet der nuklearen AbrOstung. 

großen Wert legend auf den Bei~. den der Vertrag aber 
die Nlchtverbreitong von Kernwaffen' seit seinem 1Dkraft
treten im Jahre 1970 zum Frieden und zur Sicberheit in der 
Welt geleistet hat, 

mit Genugtuung lIber die positiven Entwicklungen bei den 
Verhandlungen nm einen Vertrag aber das nmfassende Verbot 
von Kernversuchen auf der Grundlage des auf ihrer achtond
vierzigsten Thgung erzielten Konsenses. 

1. fordert die Stanten, die nicht Vertragsparteien des 
Vertrages aber die Nichtverbreitong von Kernwaffen sind, 
eingedenk der Bedeutong der Universalität des Vertrages 
1/ßChdrfJck1ich ar4. diesem so bald wie möglich beizutreten; 

2. fordert die Kernwaffenstaaten ar4. ihre Bemühungen 
nm die nukleare Abrüstung mit dem letztendlichen Ziel der 
Beseitjgong der Kernwaffen im Rahmen der allgemeinen und 
vo1lstllndigen Abrüstung weiterzuverfolgen. und fordert alle 
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Stanten auf. ihren Vetpflichtongen auf de·n Gebiet der 
AbrOstong und der Ntcht\lwbteitImg von Massenvernichtongs
waffen voll nachzukommen. 

I 
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BlNBBRUFUNG DER VII!RTEN SONDElUAGUNG DER GBNBRAL
VERSAMMLUNG ÜBER ABRÜSTUNG 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis darauf. daß in den Jahren 1978. 1982 und 
1988 drei Sondertagungen der Generalversammlung aber 
AbrOstung abgebalten wurden. 

eingedenk des Scbll1ßdokwnents der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung". der ersten Sondertsgung lIber 
Abrüstung. und des letztendJichen Ziels der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Überwachung. 

mit Genugtuung lIber die positiven Veränderungen, die sich 
in jilngster Zeit in der internationalen Landschaft vollzogen 
haben. wofiIr das Ende des Kalten Krieges, die weltweite 
Entspannung und das Aufkommen eines neoen Geistes in den 
Beziehungen zwischen den Staaten kennzeichnend sind. 

unter Betonung der zentralen Rolle der Vereinten Nationen 
bei der Förderung der Abrüstung. des Friedens und der 
Sicherheit. 

1. beschlleßt grundsätzlich, nach Möglichkeit 1997 die 
vimte Sondertagung der Generalversammlung lIber AbrOstung 
einzuberufen. deren Thrmin auf ihrer fllnfzigsten Thgung 
festgelegt werden soll; 

2. beschließt flI4!Jerdem, den Punkt "Vimte Sondertagung 
der Generalversammlung lIber Abrüstung" in die vorläufige 
'Thgesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufznnebmeu. 

J 
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ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG UND ENTwICKLUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die J!estimm lmgen des SchIußdokwnents 
der zehnten Sondertsgung der Generalversammlung17 betref
fend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick
lung. 

sowle unter Hinweis auf die am 11. September 1987 
erfolgte Verabschiedung des SchJußdolnunents der Interna
tionalen Konferenz lIber den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung4'l. 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48175 A vom 
16. Dezember 1993. 
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eingedenk. der Schlußdokumen1e der im September 1992 in Vernichtung solcher Waffen'" und das Obeteinkommen iIber 
Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und das Verbot der Entwicklung, Herstellnng. Lagerung und des 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder". Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernic1rtrtng 

solcher Waffen". 
unter Betonung der immer größeren Bedeutung, din der 

Symbiose zwischen AbrDstung und Entwicklung in den 
heutigen internationalen Beziehungen Zllkommt, 

1. begrqpt den Bericht des Generalsekretärs vom 
5. Oktober 199448 und die im Einklang mit dem Schlußdoku
ment der Internationalen KonfeJenz über den Zusammenhang 
zwischen AbrUstung und Entwicklung ergriffenen Maß
nahmen; 

2. ersucht den Generalsekretllr. über die entsprechenden 
Organe und im Rahmen der verfilgbaren Mittel auch kIlnftig 
Maßnahmen zur Umsetzung des auf der Internationalen 
KonfeJenz verabschiedeten Aktionsprogramms'" zu treffen: 

3. ersucht den Generalsekretllr llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht 
VOtZUlegen; 

4. beschließt. den Punkt .Zusammenhnng zwischen 
AbrfIstung und Entwicklung· in die vorillufige Thgesordnung 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

K 
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ANFoRDERUNG EINES GllTAClITENS DES INTERNATIONALBN 
GERIClITSHOFS ilBER Dm RI!CHTMÄSSIOKBI.T DER AN
DROHUNG ODER DES EINSATZES VON KERNwAPFBN 

DIe Generalversammlung. 

In dem BewqfJtseln, daß die· Existenz und die Weiter
entwicklung von Kernwaffen ernsthafte Gefahren fiIr die 
Menschheit in sich bergen. 

eingedenk. dessen, daß die Staaten nach der Charta der 
Vereinten Nationen ve.rpflichtet sind, jede gegen die territorin
Ie Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1653 (XVI) vom 
24. November 1961. 33m B vom 14. Dezember 1978, 34/83 
G vom 11. Dezember 1979. 35/152 D vom 12. Dezember 
1980. 36192 I vom 9. Dezember 1981. 45/59 B vom 
4. Dezember 1990 und 46/37 D vom 6. Dezember 1991. worin 
sie erk1llrt hat, daß der Einsatz von Kernwaffen eine Ver

.1etzung der Charta und ein Verbrechen gegen die Menschlich
keit darstellt, 

mit Genugtuung über die in bezog auf das Verbot und die 
Beseitigung von Massenvemichtungswaffen erzielten Fort
schritte, namentlich das Übereinkommen iIber das Verbot der 
Entwicklung. Herstellnng und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Thxinwaffen sowie über din 

.. A/49/476. 

.. V_!Ir!nmg der Vereinten NaIioneu, Best.-Nr. E.S7 .IX.8. ZIffer 35. 

fJberzeugt. daß nur die vollstllDdige Beseitigung von 
Kernwaffen eine Garantie gegen die Bedrohung eines At0m
kriegs darstellt, 

angesichts der im Verlauf der vierten ÜberpriIfungs
konfeJenz der Vertmgsparteien des Vertrages iIber din N'tcht
verbreitung von Kernwaffen zum Ausdruck gebmchten 
Bedenken. wonach unzureichende Fortschritte in Richtung auf 
din möglichst haldige vollstllndige Beseitigung der Kernwaffen 
erzielt wurden seien, 

unter Hinweis dtumif, daß sie, flberzeugt von der Notwen
digkeit, din Herrschaft des Rechts in den internationalen 
Beziehungen zu stärken, den Zeitraum 1990-1999 zur 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen erk1llrt hafl. 

feststellend, daß Artike1 96 Absatz 1 der Charta din 
Generalversammlung ermIIchtigt, iIber jede Rechtsfrage ein 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs anzufordern, 

unter Hinweis auf die Empfehlung des GeneralsekretI! in 
seinem Bericht • Agende .fiIr den Frieden·... wonach din 
Organe der Vereinten Nationen, din dezu ermIIchtigt sind, von 
der gutachter1ichen Kompetenz des Internationalen Gerichts
hofs Gebrauch zu machen, sich hllufiger zwecks Einholung 
solcher Gutachten an den Gerichtshof wenden sollen, 

mit Genugtuung iIber Resolution 46/40 vom 14. Mei 1993 
der Versammlung der Weltgesundheitsorganisation, in der din 
Organisation den Internationalen Gerichtshof ersucht hat, ein 
Rechtsgutachten darüber abzugeben, ob der Einsatz von 
Kernwaffen durch einen Staat im Krieg oder in einem bewaff
neten Konflikt einen Verstoß gegen seine Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Satzung der 
Weltgesundheitsorganisation, darstellen würde, 

b.eschließt. gemlIß Artike1 96 Absatz 1 der Charta der 
Vereinten Nationen dringend ein Rechtsgutachten des Interna
tionalen Gerichtshofes zu der folgenden Frage anzufurdern: 
"Ist der EInsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen nach dem Völkerrecht unter irgendwelchen 
Umstlinden zulässig?· 

L 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

BILATI!RALI! KERNwAFFBNVERIIANDLUGBN UND 
NUKLBARB ABRÜSTUNG . 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre früheren elnscblllgigen Resolutio
nen, 

.. Resolution 2826 (XXVI). AoIage. 

" R_'Ulion 44123 • 
" A/47trn-8l1Alll; _ 0jfIdal_ ofth2 &curity CoundI, Forty

ninIh Year; Supp-forAprll. May andJune 1992, TloIcumenfS/24111. 
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in Anbetracht der grundlegenden Veränderungen, die sich 
im Hinblick auf die internationale Sicherheit vollzogen haben 
und die den Abschluß von ÜbereinIdinften über maßgebliche 
Veningerungen der nuklearen Rflstungen der Staaten mit den 
größten Beständen an solchen Waffen ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch Abrf1stung ist, 

nachdrfJcklich darmif hinweisend, daß die nukleare 
AbriIstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Zeit darstellt, 

sowie betonend, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und voIl
ständigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
zu beschließen und durchzufllhren, 

mit Genugtuung darüber, daß auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrf1stung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu ver
zeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlos
sene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer 
und kürzerer Reichweite" und die Verträge über die Reduzie
rung und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch beträchtliche Kern
waffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, ins
besondere diejenigen, die über die größten Bestände verfllgen, 
die Hauptverantwortung fflr die nukleare Abrflstung mit dem 
Ziel der vollständigen Beseitigung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung dieser 
Waffen zu beenden, sowie flber biIateraJe Vereinbarungen flber 
die Frage der Löschung von Zielen der strategischen nuklearen 
Flugkörper, 

in Anbetracht des neuen Klimas in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der chemaligen Sowjetunion, das es ihnen ermöglicht, 
ihre kooperativen Anstrengungen zur Gewllbrieistung der 
Sicherheit und der umweltvertrllglichen Vernichtung der 
Kernwaffen zu verstärken, 

sowie im Hinblick darmif, daß die Russische Föderation 
und die Vereinigten Staaten von Amerika übereingekommen 
sind, daß sie, sobald ihr Vertrag über die weitere Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen ratifiziert 
sei, darangeben würden, aJIe nach dem Vertrag zu reduzieren
den strategischen Einsatzsysterne zu deaktivieren, indem sie 
ihre atomaren Gefechtsköpfe entfernen oder andere Schritte 
unternehmen, um sie aus dem Zustand der Alarmbereitschaft 
zunehmen, 

ferner im Hinblick auf die zwischen der Russischen 
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffe-

" UnftdNations Disonnom8nt Yearl>ook. Vol. \2: \987 (VerilII'entlIclng 
der Vereinten Natiomm, Best.-Nr. a88.IX.2), Anhang Vß. 

ne Vereinbarung zur Intensivierung ihres Dialogs zum 
Vergleich ihrer konzeptione1Ien AnsIIIze und zur Ausarbeitung 
konkreter Schritte mit dem Ziel der Anpassung der nuklearen 
Streitkrlifte und Praktiken beider Seiten an die geänderte 
internationale Sicherheitssituation, einschließlich der Mög1ich
keit, nach der Ratifikation des Vertrages flber die weitere 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen eine abermalige Reduzierung und Begrenzung der ver
bleibenden nuklearen Streitkrlifte vorzunehmen, 

nachdrfJcklich zur weiteren Verstärkung dieser Bemühun
gen fllfifonlernd, mit dem Ziel, die Durchfilhnmg der Überein
klInfte und einseitigen Beschlflsse flber die Reduzierung der 
Kernwaffen zu beschleunigen, 

mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in· einigen ihrer Kernwaffenprogramme 
vorgenommen haben, und aJIe Kernwaffenstaaten dazu 
ermutigend, geeignete MaBna1unen im Zusammenhang mit der 
nuklearen Abrflstung zu prflfen, 

erklllrend, daß bilaterale und multiIatera1e Abrflstungs
verhandlungen einander fördern und ergänzen sollen, 

1. begrqJlt die MaBnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. Juli 1991 von der ehemaJigen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika in 
Mosksu unterzeichneten Vertrages über die Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen und des am 
23. Mni 1992 in Lissabon von den vier Vertragsparteien 
unterzeichneten dazugebörigen Protokolls ergriffen worden 
sind, und fordert die Parteien nachdrOcldich auf, die er
forderlichen Schritte zu unternehmen, um das möglichst 
baldige Inkrafttreten des Vertrages sicherzusteI1en; 

2. begrqJlt flI4IIerdem die Uoterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen FIlderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. Januar 
1993 in Moskau und fordert die Parteien nachdrllcJdich auf, 
die erforderlichen Schritte zu unternehmen, damit der Vertrag 
möglichst bald in Kraft tritt; 

3. bringt ihre Befriedigung darilber zum Ausdruck, daß 
der Vertrag flber die Beseitigung der Flugkörper mittlerer und 
kürzerer Reichweite" auch weiterhin durchgefllhrt wird und 
daß insbesondere die Vertragsparteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerikn, die 
Russische Föderation, BeIanJs, Kasachstan und die Ukraine. 
ihre kooperativen Bemflbungen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und stx.I~~=nsivwaffen auf der Grund
lage der bestehenden . fortzusetzen, und begrilßt 
die Beitrilge, die auch andere Staaten zu dieser Zusammen
arbeit leisten; 

S. ermutigt und unterst/lt:l die Russische FIlderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bemühungen, 
ibre Nuklearrilstungen zu veningern und diesen BemOhnngen 
auch in Zukunft höchsten Vommg einzurlIumen, um zur 
Erreichung des Ziels der Beseitigung der Kernwaffen bei
zutragen; 

6. bittet die Russische Föderation und die Vereinigten 
Stsaten von Amerika, die anderen MitgIiedstaaten der Ver-
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einten Nationen über den ~ ihrer Erörterungen und den 
Stand der Durcbfilhrung ihrer üiieremkonfte und einseitigen 
ßescbIUsse über ihre strategischen Offensivwaffen gebührend 
unterrichtet ZU hallen. 

M 

90. Plenarsif7.Wlg 
15. Dezember 1994 

MAssNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES UNERLAUBTEN 
'fRANsFERs UND EINSAlZES KONVENTIONELLER W AFFI!N 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 H vom 
6. Dezember 1991 und ihren Beschluß 47/419 vom 
9. Dezember 1992 über internationale WaffentnmsfCIll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48nS F und 
48nS H vom 16. Dezember 1993 über internationale Waffen
transfCIll und Maßna1unen zur Eindämmung des unerlaubten 
'fransfers beziehungsweise des Einsatzes konventioneller 
Waffen, 

In Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit, Konflikte zu 
bereinigen, Spannungen abzubauen und die Bemühungen im 
Hinblick auf eine allgemeine und volIstllndige Abrüstung zu 
bescbleunigen, um den regionalen und internationalen Frieden 
und die Sicherheit zu erhallen, 

In der ErwlJgung, daß die Verfügbarlreit übergroßer 
Mengen an konventionellen Waffen und insbesondere ihr 
unerlaubter Transfer, oftmals im Verein mit destabilisierenden 
Aktivitäten, äußerst störende und gefllhrliche PhlInomene 
darstellen, insbesondere in bezug auf die interne Situation der 
betroffenen StaaJen und die Verletzung von Menschenrechten, 

unter Hervor hebung der Notwendigkeit wirksamer natio
naler Kontrollmaßna1unen für den Transfer konventioneller 
Waffen, 

sowie In der Erwligung, daß die Eindämmung des un
erlaubten Waffentmnsfers einen wichtigen Beitrag zum Abbau 
der Spannungen und zu friedlichen Aussöhnungsprozessen 
darstellt, 

fibert.eugt, daß Frieden und Sicherheit mit der wirtschaftli
chen Entwicklung und dem Wiederaufbau in einem untrenn
baren Zusammenhnng stehen und in vielen Fällen eine 
Grundvoraussetzung dafür sind, 

1. bittet die Abrüstungskommission, 

a) ihre Behandlung des Thgesordnungspunktes über 
internationale WaffentmnsfCIll mit besonderer Betonung der 
nnchteiligen Folgen des unerlaubIen ThmsfeIs von Waffen und 
Munition zu beschleunigen; 

b) Maßnahmen zur Eindilmmung des unerlaubten Trans
fers und Einsatzes konventioneller Waffen zu untCIlluchen; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, dem Genera1sekretär im 
-Hinblick auf die Verhinderung unerlaubter WaffentmnsfCIll 
sachdienliche Informationen über nationale Kontrol1maß
nahmen für WaffentmnsfCIll zur Verfügung zu stelJen und in 
diesem Zusammenhang sofort geeignete und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Beendigung unerlaubter 
WaffentransfCIll zu gewllhrleislen; 

3. ersucht den Generalsekretär. 

a) die Auffassungen der MitgiiedSlaaJen über wirksame 
Mittel und Wege zur Einsammlung von Waffen. die un
erIaubtetweise in interessierte Länder transferiert wutden, 
sowie f1ber konkrete Vorschlilge beneffend Maßnahmen auf 
nationaler. regionaler und internationaler Ebene zur Ein
dämmung des unerlaubten ThmsfeIs und Einsatzes konventio
neller Waffen einzuholen; 

b) im Rahmen der vorhandenen Mittel auf Antrag der 
betroffenen Mitgiiec!Slaate'l die MöglichkeiJen der Einsamm
lung von unerlaubtetweise transferierten Waffen im Liebte der 
von den Vereinlen Nationen auf diesem Gebiet gewonnenen 
Erfahrungen und der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebmchlen Auffassungen zu ptIIfen und der Generalversamm
lung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Bericht über die 
Ergebnisse dieser Studie votzulegen; 

4. ersucht den GeneralsekretiIIllfPenJem, der Versamm
lung auf ihrer filnfzigsten Thgung f1ber die Durchfilhrung 
dieser Resolution Bericht zu CIlltatten; 

S-. beschlltifJt. den Punkt "Maßnahmen zur Eindämmung 
des unerlaubIen 'liansfers und Einsatzes konventioneller 
Waffen" in die vorläufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

N 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

REGIONALBABROSTUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/S8 P vom 
4. Dezember 1990.46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/S2 J 
vom 9. Dezember 1992 und 48nS I vom 16. Dezember 1993 
über regionale Abrilstung. 

die Ar4fassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft Dm die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicberheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefabr und der Freisetzung wirtschaftlicher. geistiger 
und sonstiger Ressouteen für friedliche Zwecke, 

iiI Bekrijftlgung der bleibenden Verpflichlimg aller Staaten, 
bei der Gestallimg ihrer internationalen Beziehungen die in der 
Charta der Vereinlen Nationen verankerten Ziele und Grund
sätze zu achlen, 

im Hinblick darauf, daß auf der zehnlen Sondertagung der 
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte 
auf dem Weg zur allgemeinen und vollstlindigen Abrüstung" 
verabschiedet wOtden sind, 

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Aosätze zur Abrüstung im Kontext der we1t
weilen SicherlJeit", die von der Abtllstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedet WUtden. 

50 OßhIeUes ProtokoU der Generalversamm/, AchIundvIenJgSk 
Tagung, BeIlage Nr. 42 (Al48I42), Anhang ß. 



m. ResoIntIonen -Erlder_ 
mit Genugtuung dariIber, daß sich in den letzten Jahren 

dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermlichten 
Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrtl
stung eröffnet haben, 

sowie Kenntnis nehmend von den jl!ngst unterbreiteten 
Vorschlilgen zur Abrtlstung und zur Nichtverbreitung von 
Kernwaffen auf regionaler und subregionaler Ebene, 

in Anbetracht der Bedentung vertrauenbildender Maß
nahmen für Frieden und Sicherheit auf regionnler und interna
tionnler Ebene, 

iJbeIT.eugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrtlstung, unter Beriicksichtigung der be
sonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit der kleine
ren Staaten stärken und so durch die Verminderung des 
Risikos regionaler Konflikte zum Weltfrieden und zur interna
tionalen Sicherheit beitragen wIirden, 

I. betont, daß nacbhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der AbrtIstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der 
gesamten Bandbreite der AbrtIstungsfragen zu erzielen; 

2. erklilrt, daß weltweite und regionale Ansätze zur 
AbrOstung einander ergänzen und daher im Hinblick auf die 
FIlrderung des Friedens und der Sicherheit auf regionnler und 
internationaler Ebene gleichzeitig Verfolgt werden sollten; 

3. fordert die Staaten auf, wo immer dies möglich ist, 
ÜbereinidInfte iIber die NICbtverbreitung von Kernwaffen, die 
AbrtIstung und vertrauenbildende Maßnnhmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene zu schließen; 

4. begrijfJt die von einigen Ländero auf regionnler und 
subregionnler Ebene ergriffenen Initiativen zugunsten der 
AbrOstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der 
Sicherheit; 

S. unterstUtV und ermutigt die Anstrengungen, die zur 
FIlrderung Vertrauenbildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale 
Spannungen abzuhauen und Maßnahmen zur Abrtlstung und 
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und 
subregionnler Ebene zu fördern; 

6. beschließt, den Punkt "Regionale AbrtIstung" in die 
vorlllufige Tagesordoung ihrer fünfzigsten Tagung auf-
znnehmen. 

o 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

KONVl!NTlONBLLB RÜSTUNGSKONTROlLI! 
AUF REGIONALEll UND SUBREGIONALI!R EIlEN!! 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48nS J vom 
16. Dezember 1993, 

In Anerkenntmg der wichtigen Rolle, welche die konventio
nelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens und 
der Sicherheit auf regionaler und internationnler Ebene spielt, 

davon iJberz.eugt, daß die konventionelle RfIstungskontrolle 
in erster Linie auf regionaler und subregionnler Ebene durch
gefIIhrt werden muß, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die 
meisten Bedrohungen für den Frieden und die SicherlIeit vor 
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region 
oder Subregion befinden, 

sich dessen bewl4fJt, daß die ErbaItung eines Gleichgewichts 
der Verteidigungskspazitäten der Staaten auf dem niedrigsten 
RüstUngsstarul zum Frieden und zur Stabilitlit beitragen wiIrde 
und eines der Hauptziele der konventionellen Rüstungskon
trolle sein soIlte, 

in dem Wunsche, Übereinkf1nfte zu fördern, die den 
regionalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem 
niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte 
festigen, 

die Aqffassung vertretend, daß die militlIrisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitliten eine 
besondere Verantwortung für die Förderung dernrtiger 
Obereinkllnfte zugunslen der regionalen Sicherheit tragen, 

sowie die Auf/ossung vertretend, daß eines der Hauptziele 
der konventioneIlen ROstungskontrolle darin bestehen sollte, 
die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu 
verhüten, 

I. beschJießt, vordringlich die Fragen zu prilfen, die sich 
im Zusammenhang mit der konventioneIlen RüstungskontroIle 
auf regionaler und subregionaler Ebene steIlen; 

2. ersucht die AhrIIstungskonf als ersten Schritt die 
Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als 
Rnhmen für reglonale Übereinkf1nfte iIber konventionelle 
Rüstungskontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse 
einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage; 

3. beschUlfPt, den Punkt "Konventionelle ROstungskon
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vorlänfi
ge ~esordaung ihrer fllnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

P 

90. P/enorsitvmg 
15. Dezember 1994 

BILA11lRALI! KBRNwAFPENVERHANDLUNGBN UND 
NUKLIlARB ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre frilheren diesbezllglichen Resolutio-
nen, 

In Anbetracht der grundlegenden Veränderungen, die sich 
im Hinblick auf die internationale Sicherheit vollzogen haben 
und die den Abschluß von Obereinkllnflen iIber maßgebliche 
Verringerungen der nnklearen Rüstungen der Staaten mit den 
größten Beständen an solchen Waffen ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch Abrtlstung ist, 
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nachdriJckllch darauf hinweisend, daß die nukleare 
AbriIstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Zeit darstellt, 

. sowie betmumd, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und voll
stlIndigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
zu beschließen und durchzufUhren, 

mit Genugtuung darIIber, daß auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrilstung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu 
verzeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaIigen Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlos
sene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer 
und kfIrzerer Reichweite" und die Verträge über die Reduzie
rung und Begrenzung der strategischen Qffensivwaffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch betrIlchtliche 
Kemwaffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, 
insbesondere diejenigen, die über die größten Bestände 
verfflgen, die Hauptverantwortung für die nukleare Abrllstung 
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung dieser 
Waffen zu beenden, sowie über bi1ateraIe Vereinbarungen fIber 
die Frage der Lösebung von Zielen der strategischen nuklearen 
Flugkörper, 

in Anbetracht des nenen K1imas in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der ehemaIigen Sowjebmion, das es ihnen ermöglicht, 
ihre kooperativen Anstrengungen zur Gewlibrleisbmg der 
Sicherheit und der umweltverträglichen Vernichteng der 
Kernwaffen zu verstärken, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Russische Filderation 
und die Vereinigten Staaten von Amerika übereingekommen 
sind, daß sie, sobald ihr Vertrag über die weitere Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen ratifiziert 
sei, darangehen wIIrden, alle nach dem Vertrag zu reduzieren
den strategischen Einsatzsysteme zu deaktivieren, indem sie 
ihre atomaren Gefechtsköpfe entfernen oder andere Schritte 
unternehmen, um sie aus dem Zustand der A1armbereitschaft 
zunehmen, 

ferner im Hinblick auf die zwischen der Russischen 
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffe
ne Vereinbarung zur Intensivierung ihres Dialogs zum 
Vergleich ihrer konzeptionellen Ansätze und zur Ausarbeiteng 
konkreter Maßnahmen mit dem Ziel der Anpassung der 
nuklearen Streitkräfte und Praktiken beider Seiten an die 
gelinderte imernationale Sicherheltssituation, einschließlich der 
Möglichkeit, nach der Ratifikation des Vertrages über die 
weitere Reduzierung und Begrenzung der strategischen 
Offensivwaftim weitere Reduzierungen und Begrenzungen der 
verbleibenden nuklearen Streitkriifte vorzunehmen, 

nachdriJckllch zur weiteren Verstärkung dieser Beml1hun
gen Il1{/fordemd, mit dem Ziel, die DurchfOhrung der Überein
kIInfte und einseitigen Bescblllsse über die Reduzierung der 
Kernwaffen zu bescbleunigen, 

mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in einigen ihrer Kernwaffenprogramme 

vorgenommen haben, und alle Kernwaffenstaaten dazu 
ermutigend, geeignete Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
nuklearen Abrilstung zu prfIfen, 

erk1iirend, daß bilaterale und mu1tilaterale AbriJstungs
verltandlungen einander fiIrdern und erglinzen sollen, 

1. begrl/Pt die Maßnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. luli 1991 von der ehemaligen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
unteIZeichneten Vertrages fIber die Reduzierung und Be
grenzung der strategischen Offensivwaftim und des am 
23. Mai 1992 in Lissabon von den Verttagsparteien unter-
zeichneten dazugehörigen Protokolls ergriffen worden sind, 
unter anderem die trilateraIe Erkllirung der PrIlsidenten der 
Russischen Fllderation, der Ukraine und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, die am 14. lanuar 1994 unterzeichnet 
wurde", und fordert die Parteien nachdrilcklich auf, die 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um das möglichst 
baldige Inkrafttreten des Vertrages sicherzustellen; 

2. begrl/Pt fl14/Jerdem die Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen FIlderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. lanuar 
1993 in Moskau und fordert die Parteien nachdrllcklich auf, 
die erforderlichen Schritte ZU unternehmen, damit der Vertrag 
möglichst bald in Kraft tritt; 

3. bringt Ihre Befrledlgung dorIJber zum Ausdruck, daß 
der Vertrag fIber die Beseitigung der Flugkörper mittlerer und 
kfIrzerer Reichweite" auch weiterhin durchgefilhrt wird und 
daß insbesondere die Vertragsparteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische FIlderation, BeIarus, Kasachstan und die Ukraine, 
ihre kooperativen Bemllbnngen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und strategischen Offensivwaffen auf der Grund
lage der bestehenden 'ObereinkIIn:ft fortzusetzen, und begrflßt 
die Beiträge, die auch andere Staaten zu dieser 'Zusammen
arbeit leisten; 

S. begrl/Pt den Beitritt von BeIarus und Kasaehstan als 
Nichtkernwaffenstaaten zu dem Vertrag über die Nichtver
breiteng von Kernwaffen" und wfIrde einen lIIm1ichen Schritt 
seitens der Ukraine begriIßen; 

6. ermutigt und unterstIJ/V die Rnssische FIlderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bemllhungen, 
ihre Nuklearrllstungen zu veningern und diesen Bemllhungen 
auch in Zukunft höchsten Vorrang einzuriIumen, um zur Errei
chung des Ziels der Beseitigung der Kernwaffen beizutragen; 

7. bittet die Russische FIlderation und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, die anderen Mitglled!ItI!ßIM der Ver
einten Nationen fIber den ~g ihrer Erörterungen und den 
Stand der Durchführung ihrer 0bereinkiInfte und einseitigen 
Bescblllsse über ihre strategischen Offensivwaffen gehfIhrend 
untmrichtet zu balten. 

90. PIenars/tvmg 
15. Dezember 1994 

" A/49/66-SIl994/91, AoImag; siehe Ojfü:üzl Records of ths &auity 
Counc/l, Forty-n/nIh Year, SupplmnentforJf11IlIIUy, FebruaryandMtudJ 1994, 
~S/1994/91. 



49n6. tlberprlifuug und DurclIfiIbnmg des AbsehJIeIIen. 
den DoIuuueiif5 der zwiIIften Sonderfagung der 
GeneraJ:versamm 

A 

lNFoRMA110NSPROORAMM DER VilRmNTBNNATIONEN 
1lBBR ABR1lSTIlNG 

Die Generalversammlung. 

U1I1er Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonderta· 
gnng. der zweiten Sonder!agung über AbrIIstung. gefaßten 
Beschluß. mit dem die Weltnbrilstnngskame eingeleitet 
wurde"". 

eingedenk ihrer verschiedenen Resolutionen zu dem 
Thema, namentlich Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 
1992, in der sie unter anderem beschloß, daß die WeltahrQ· 
strmgskampagne von nun an die Bezeichnung "lnformations
programm der Vereinten Nationen über Abrflstung" und der 
Freiwillige Treuhandfonds flIr die Weltnbrflstungskampagne 
die Bezeichnllng "Freiwilliger 'lreuhandfonds für das lnfm:ma
tionsprogramm der Vereinten Nationen über AbrfIstung" 
fIIhren wird, . 

nach Prfl/ung der Berichte des Generalsekretärs vom 
9. September 1994 über das lnformationsprogrnmm der 
Vereinten Nationen über Abrflstung'" und vom 2. September 
1994 über den Beirat für AbriIstungsfrng'". soweit dieser die 
Durchfllhrung des 1nformationsprogramms über Abrflstung 
betrifft, sowie der Schlußakte der am 28. Oktober 1994 
nhgebnItenen Zwölften BeitrngsankOndigungskonferenz der 
Vereinten Nationen für das Programm"'. 

mit Dank KenntnIs nehmend von den bisherigen Beitrllgen 
der Mitgliedstaate'! zu dem Programm, 

1. begr4J!t den Bericht des Generalsekretllrs vom 
9. September 1994 über das lnformationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrflstung"'; 

2. spricht dem GeneraIsekretli ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
wirksam einzusetzen, um lnformationen llber Rüstungs
begrenzung und AhrlIstung bei den Jnhnbern von Wahllimtern, 
den Medien, nk-JrtstaatUchen Organisationen, in plldngogiscben 
Kreisen und bei ForschllllgSinstituten möglichst weit zu 
~wbteiten und ein aktives Seminar- und Konferenzprogramm 
clurcbzufllhren; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beitrllgen der 
1nformaIionszentten der Vereinten Nationen und der Regional
zentren flIr AbrfIstung zu den Aktivitäten des Programms; 

4. empfiehlt, daß das Programm seine Anstrengungen 
weiter darauf konzentrieren sollte, 

a) auf sach\iche, ausgewogene und objektive Weise über 
multilaterale Maßnahmen, insbesondere auch seitens der 
Vereinten Nationen und der Abrflstungskonferenz, auf dem 
Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrilstung zu informieren 
und ßnfnJ!clllren sowie in der Öffentlichkeit Verständnis für 

.. SfI!J!e (JjJ/dtIJ l/4amIa '!fths GmumJlAB8embIy. Twelflh spedal &...Ion, 
P/tmarJMeetinga,I.SflzmIs,ZIffom 110""" 111. 
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die WIChtigkeit solcher Maßnahmen zu wecken und um 
Unte.stützWlg dafür zu werben; 

b) den ungehinderten Zugeng zu informationen und den 
Gedanlren8mt!ansch zwischen dem öffentlichen Sektor und 
lIffentIicben lnteI -engruppen und Organisationen zu erleich
tetn und als unahhllngige Quelle ausgewogener und sachlicher 
lnformationen zu dienen, die einem ganzen Spektrum von 
Auffassungen Rechnung trIIgt, um eine sachlich fundierte 
Auseinandersetzg mit Fragen der Rüstungsbegrenzung, der 
AhrlIstung und der Sicherheit zu fördern; 

c) Th>ffen zur Erleichterung des Meinungs- und lnforma
tionsanstauschs zwischen dem staatlichen und dem ulcht
staat1ichen Sektor und zwisehen Regierungssachverstilndigen 
und anderen Experten zu veranstnIten, um die Suche nach 
Bereichen der Obereinstimmung zu erleichtern; 

5. bittet alle Mitglied ..... ten• BeitdIge zum Freiwilligen 
Treuhandfonds für das lnformationsprogramm der Vweinten 
Nationen über Abrflstung zu lelsten; 

6. spricht dem GeneraIsekretli ihre Anerkennung aus flIr 
seine Unterstützung der Bemühungen, die UnivwsiWen, 
andere akademische Institutionen und in! Erziehungsbereich 
tätige nichtstaatliche Organisationen untetneltmen, um welt
weit mehr Abrflstungserziehung anzubieten, und bittet ihn, 
Bildnngsinstitutionen und nichtstaatliche Organisationen, die 
solche Bemühungen untetnehmen, auch weiterhin zu unter
stützen und mit iItnen zusammenzuarbeiten, ohne daß dabei 
Kosten flIr den ordentlichen Hanshalt der Vereinten Nationen 
entstehen; 

7. beschließt. daß auf ihrer fünfzigsten 'Thgung eine 
dreizehnte BeitrngsankOndigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für das lnformationsprogramm der Vereinten 
Nationen über AhrlIstung stattfinden soll, und gibt der Hoff
nung AIISdruck, daß bei dieser Gelegenheit alle diejenigen 
MitglieAstaaten• die noch keine freiwilligen BeitdIge angekün
digt haben, dies eingedenk der Ziele der Dritten AbrfIstungs
dekade'" und der Notwendigkeit, ihren Erfolg zu gewähr
leisten, nunmehr tun werden; 

8. ersucht den GeneraIsekretli. der Generalversammlung 
auf ihrer einundi'üufligs 'Thgung einen Bericht vorzulegen, 
aus dem hervorgeht, wie das Systetn der Vereinten Nationen 
in den beiden vorangegnngenen Jahren die AktiviIlIten des Pr0-
gramms dnrchgefflhrt hat und welche es fIIr die kommenden 
zwei Jahre vorgesehen hat; 

9. beschließt 0lf!Ierdem, den Punkt "Informations
programm der Vereinten Nationen über AbrfIstungo in die 
vor1lufige 'Illgesonlnung ihrer einundfDnfzigsten 'IlIgung 
aufzunehmen. 

B 

90. Plenarsltvmg 
15. Dewnber 1994 

PRooRAMM DER VilRmNTBN NATIONEN FIlR STIPENDIEN. 
AUSBILDUNG UND BBRATBNDB DIENSTE AUF DEM GBImIT 
DER ABR1lSTIlNG 

Die Generalversammlung • 

naCh Belumdlung des Berichts des GeneraIsekretl! über 
das Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, Aus-



bildung und Beratende Dienste auf dem Gebiet der durchzut1lhren und der Genemlversammlung auf ihrer einund-
AbrOstung''', fi1nfzigsten 'Thgung darUber Bericht zu etSfatten; 

unter Hinweis auf ihren Beschluß in Ziffer lOS des Schluß
dokumenm der zehnten Sondertagung der GeneralVetll8llllll
lung", der ersten Sondertagung über AbrOstung, ein Stipen
dienprogramm fIIr AbrOstung einzurichten. sowie auf ihre 
Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Dokumenm der 
zwölften Sondertagung der Genemlversammlung, der zweiten 
Sondettagung über AbrOstung61, mit denen sie unter anderetn 
bescbloß, das Programm fortzusetzen, 

mit Genugtuung feststellend, daß im Rahmen des Pr0-
gramms bereim eine betriichtliche Anzahl von Staatsbeamten 
aus den im System der Vereinten Nationen vetlXetenen ge0-
graphischen Regionen ausgebildet worden ist, von denen die 
meisten inzwischen in ihrem Land oder bei ihrer Regierung in 
verantwortlicher Position fIIr Abrüstungsfragen zlIstlindig sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/100 G vom 
13. Dezember 1982, 38n3 C vom 15. Dezember 1983, 
39/63 B vom 12. Dezember 1984, 40/151 H vom 16. De
zember 1985,41/60 H vom 3. Dezember 1986, 42/39 I vom 
30. November 1987, 43/76 F vom 7. Dezember 1988, 

.441117 E vom 15. Dezember 1989,45/59 A vom 4. DezemMt 
1990,46/37 E vom 6. Dezember 1991,47/53 A vom 9. De
zember 1992 und 48n6 C vom 16. Dezember 1993, 

sowie mit Genugtuung feststeUend, daß das Programm, so 
wie es konzipiert worden ist, es einer größeren Anzahl von 
Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwicklungsllindern, 
ermöglicht hat, mehr Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
AbrOstung zu erwerben, 

die Auffassung vertretend, daß die Formen der Unterstüt
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwicklungs
ländern, im Rahmen des Programms zur Verff1gung stehen, 
ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den 
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und 
Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

1. bekrilfttgt ihre Beschlüsse, die in Anlage IV des 
Abschließenden Dokumenm der zwölften Sondertagung der 
Genemlversammlung und in dem mit Resolution 33nl E vom 
14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalsekretlirs" 
enthalten sind; 

2. dankt den Regierungen Denmcblands, Finnlands, 
Frankreichs, Japans und Schwedens dsfIIr, daß sie im Jahr 
1994 Stipendiaten zum Stndium ausgewllblter AbrOstungs
aktivitäten eingeIaden und so zur Verwirklichung der Gesamt
ziele des Programms beigetragen haben; 

3. steZIl mit Genugtuung fest, daß der Sekretariats-Be
reich AbrOstungsftagen im Rahmen des Programms regionale 
AbrOstungs-Workshops fIIr Afrika, Asien und den Pazifik 
sowie Lateinamerika und die Karibik veranstaltet; 

4. spricht dem Generalsekretlir ihre Anerkennung fIIr die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm weiter dorchgefllhrt wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter 

" N49/S04. 
" Slebo QIJidß/ Records ojthe GenmtI_/y, 7WeUlh SpecIalllesslon, 

J\nnQes, TagesonInungspun9 bis 13, Dokument NS-I2132. 
.. A133I.lOS. 

6. beschließt, einen Punkt mit dem 1ite1 "Stipendien, 
Ausbildung und Beratende Dienste der Veteinten Nationen auf 
dem Gebiet der AbrOstung" in die vorlliufige Thgesordnung 
ihrer fi1nfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

c 

90. P1enars/tvmg 
15. Dez.ember 1994 

RBoIONALB VBKI'RAUBNBILDBNDI! MAssNAHMI!N 

Die Generalvel'Sll1ll11llung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Gnmdslltze der Vereinten 
Nationen und ihre HauptverantworlImg fIIr die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

eingedenk der auf ihrer zehnten Sondertagung, det ersten 
Sondertagung über AbrOstung, verabschiedeten Leitlinien fIIr 
die allgemeine und vo11stlindige AbrOstung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 H und 
43/85 vom 7. Dezember 1988,44121 vom 15. November 1989, 
45/58 M vom 4. Dezember 1990,46/37 B vom 6. Dezember 
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992 und 48n6 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht dessen, daß vertrauenbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen 
Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale 
der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und 
wirksam sind, als sie in Obereinatimmung mit den Grundsät
zen der Charta zur regionalen AbrOstung und zur interna
tionalen Sicherheit beitragen köunen, 

davon Uberzeugt, daß die dorch die Abrüstung, insbesonde
re auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen fIIr 
die WirmchaftIiche und soziale Entwicklung und fIIr den 
Schutz der Umwelt zum Nutzen al1er Völker, insbesondere der 
Völker der Entwicklungslllnder, verwendet werden können, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuß fIIr Sicherhei1B
fragen in Zentralafrika eingesetzt hat, dessen Aufgabe darin 
besteht, die Rüstungsbegrenzung, die Abrüstung, die NJchtver.. 
breilImg und die Entwicklung in dieser Suhregion zu fIIrdern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretlI 
über regionale vertrauenbildende Maßnahmen", der sich 
hauptsäcblich mit den im April und September 1994 in 
Yaound6 abgehaltenen 'Thgungen des Stlindigen beratenden 
Ausschusses fIIr Sicherheitsfragen in Zentralsfrika befaßt; 

2. be/a'iqtigt ihre Unterstiltvmg fIIr die Bemühungen zur 
Förderung von vertraueDbjldenden Maßnahmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene mit dem Ziel, regionale Spannungen 
abzubauen undAbrilstungs- und N'tchtverbreitungsmaßnabmll!! 
und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten in Zentralafrika 
voranzubringen; 

3. bekrilfttgt fII4I1erdem ihre UnterstfJtzung fIIr das 
Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das 

.. N491S46. 



auf der im 1uli 1992 in Yaound6 abgehaltenen Organiaations- und 43n6 G vom 7. Dezember 1988 Ober das Regionalzen-
tagung des Ausschusses verabschiedet worden ist; trum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und AbrIIstung in 

4. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft der Mltgliedstaa- Asien sowie 44/117 F vom 15. Dezember 1989. 45/59 E vom 
ten der Wtrtscbaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen 4. Dezember 1990 und 46/37 F vom 9. Dezember 1991 über 
S~ die Streit,kräfte. die mi~tllrische AusrOstung ond die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und 
Militlirhaushalte 1ß der Snbregion zu reduzieren und auch AbrIIstung in Afrika, das Regionalzentrum der Vereinten 
weiterhin die zu diesem Thema dun:h ..... ' ..... - Studien zu Nationen fIIr Frieden und AbrIIstung in AsIen und das Regio
prüfen. mit dem Ziel. in dieser ~hlV';,mbarungen nalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden, AbrIIstun und 
herbeizufUhren; Entwicklung in T ateinamerika und in der Karibik. g 

5. begrl4fJt mit GenugtUUng die Paraphierung des 
Nichtangriffspaktes zwischen den Mltg\iedstaaten der Wut>
schaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten. der 
geeignet ist, ZDI Verhütung von Konflikten und ZDI Ver
trauensbildung in der Snbregion beizutragen. und legt diesen 
Staaten nahe, den Pakt so bald wie mOglich zu unterzeichnen; 

6. begrl4fJt ~ mit GenugtUUng den Beschluß der 
Mitgljer!staateTI der W11'Ischaftsgeme der zentraIa1iika
nischen Staaten. sich an den Friedenssicherungseinsä1zen der 
Vereinten Nationen und der Organiaation der afrikanischen 
Einheit zu beteiligen und zu diesem Zweck im Rahmen ihTer 
jeweiligen Streitkräfte eine Einheit zu schaffen, die auf 
Friedenssicherungseinslltze speziaIisiert ist; 

7. ersucht die Mltg\iedstaaten und die oichtstaatlichen 
Organiaationen. in den MitgliedsIlIndern des Stiindigen 
herntenden Ausschusses die Ausbildung und Bereitstellung 
von Einheiten zu erleichtern und zu fIIrdern. die auf Friedens
sicherungaeinsiltze spezialisiert sind; 

8. ersucht den Generalsekretllr. die zenttalafrikanischen 
Stauten bei der Durohfllhrung des AIbeitsProgramms des 
Stllndigen herntenden Ausschusses auch kflnftig zu unter
stIItzen; 

9. ersucht den GeneralsekretIIr QljjIerdem, der General
versammlung auf ihTer fünfzigsten Tagung einen Bericht über 
die DurohflIhrung dieser Resolution vorzulegen; 

10. beschließt. den Punkt "Regionale verttauenbildende 
MaRnahmen" in die vorlliufige 'lltgesordnung ihTer fünfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

D 

90. PlenIlrsItvmg 
15. Dezember 1994 

REmONALZENTRUM DER VIiRIlINTBN N.mONEN FOR FRnmBN 
UND ABROSTUNG IN AFRIKA, REmoNALZENTRUM DER 
VIiRIlINTBN N.mONEN FOR FRnmBN UND ABROSTUNG IN 
AsmN UND IM PAZIFIK UND REmONALZENTRUM DER 
V'l!RmNTEN N.mONEN FOR FRnmBN. ABROSTUNG UND 
ENTwICKLUNG IN LATmNAMBRIKA UND IN DER KARmIK 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihTe Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985.41/60 D vom 3. Dezember 1986.42/391 
vom 30. November 1987 und 43n6 D vom 7. Dezember 1988 
Ober das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden 
und Abrüstung in Afrika, 41/60 1 vom 3. Dezember 1986. 
42/39 K vom 30. November 1987 und 43n6 H vom 
7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden, AbrIIstung und Entwicklung in Latein
amerikn und in der Karibik, 42/39 D vom 30. November 1987 

In Bekr4ftlgung ihTer Resclutionen 46136 F vom 6. Dezem
ber 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 überregionale 
Abrllstung einschließlich vertrauenbildender MaRnahmen, 

sowie unter Hinweis auf ihTe Resolution 4Bn6 E vom 
16. Dezember 1993 über die Reginnalzentren. 

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Genera1versammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Gmndslitzen der Zusammenarbeit ZDI Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze fIIr die AbrIJstung und die ROstungsbegrenzung, ZU 
befassen, 

eingedenk dessen, daß das verllnderte intemationaIe Umfeld 
neue Gelegenheiten fIIr die Fortsetzung der Abrilstung 
geschaffen sowie neue Herausforderungen mit sich gebracht 
hat, 

Ke1l1ltnls nehnumd von dem Bericht des Generalsekretllrs 
Ober die Tlitigkeit der Regionalzentren"'. 

davon lJberzeugt. daß die von den Mitgliedstaaten der 
einzeluen Regionen vereinbarten Initiativen und Aktivitliten 
ZDI Förderung des gegenseitigen Vertrauens und der gegenaei
tigen Sicherheit sowie die Durohfllhrung und Koordioierung 
regionaler Aktivltllten im RahJnen des Informationsprogrnmms 
der Vereinten Nationen über Abrllstung die Ausarbeitung 
wirksamer Maßnahmen auf dem Gebiet der VertraueasbiIdu. 
der Rilstungsbegrenzung und der Abrllstung in diesen Regio
nen unteratlltzen und erleichtern würden. 

mit Genugtuung über die von den Regionalzentren dun:h
geführten Tlitigkeitsprogramme, die wesentlich ZDI Ver
atIIndigung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten der 
einzeluen Regionen beigetragen und somit die Funktion 
gesIlIrkt haben, die jedes Regiona1nmtrum auf dem Gebiet des 
Friedeas, der AbrIJstung und der Entwicklung wahrzunehmen 
hat, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, den Regionalzentren 
finanzielle Lebensfilhigkeit und Stabilität zu verleihen, um 
ihnen die wirksame Planung und DurohflIhrung ihTer jeweili
gen Tlitigkeitsprograrnme zu erleichtern, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Mitgliedstaaten 
sowie an die internationalen staatlichen und oichtstaat\ichen 
Organisationen und Stiftungen, die BeltriIge zu den Treu
handfonda der drei Regionalzentren ge1eiatet haben, 

1. wUrdigt die von den Regionalzentren ZDI Zeit dun:h
gefilhrten Aktivitäten mit dem Ziel, dringende AbrOatunga
und Sicherheitsfragen Qnf?1lzeigen und fIIr ein besseres 
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VeIStlIndnis dieser Fragen zu sorgen sowie im Einklang mit 
ihrem Mandat nach den besten Lösungen unter den in der 
jeweiligen Region hemchenden konkreten Gegebenheiten zu 
suchen; 

2. ennut/gt die Regionalzentren, ihre Bemühungen um 
die Filrderung der Zusammenarbeit mit subregionalen und 
mgionalen Organisationen sowie zwischen den Staaten in ibrer 
. jeweiligen Region weiter zu verstllrken, um die Ausarbeitung 
wirksamer Vertranensbildunga-, ROatungsbegrenzungs- und 
AbrlIstnngsmaßnahmen zu erleichtern, mit dem Ziel, den 
Frieden und die Sicherheit zu festigen; 

3. ennut/gt tJIf!Jerdem dazu, die Möglichkeiten der 
Regionalzentren zur Aufrechterhaltong des vermabrten 
Interesses und der Im.puIse fIIr eine Neube1ebung der Vereinten 
Nationen weiter zu nutzen, um den Hemusfordenmgen einer 
nenen Phase der internationalen Beziehungen zu begegnen und 
die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen in 
bezog auf den Frieden, die Abri1stung und die Entwicklung zu 
verwirklichen, unter Berücksichtigung der von der AbrO
stongakummissjon auf ibrer Arbeitstagung 1993 verabschiede
ten Leitlinien und Empfehlungen fIIr regionale AbrOstungs
ansIItze im Kontext der weltweiten Sicherbeif'; 

4. appelltert erneut an die Mitgliedstaaten sowie an die 
internationalen staatlichen und nicbtstaat!ichen Organisationen 
und Stiftungen, freiwi1lige Beitrilge zu leisten, damit die 
Tiitigkeitsprog der Regionalzentren und ihre wirksame 
Durchfilbrung noch verstllrkt werden; 

5. e1'8llCht den GeneraIsekretllr, den Regionalzentren 
auch weiterhin jede erforderliche Unterstützung bei der 
Durchfilbrung ihrer Tätigkeitsprogramme zu gewähren; 

6. e1'8llCht den Generalsekretär aqfIerdem, sicherzustel
len, daß die Direktoren der Regionalzentren vor Ort residieren, 
damit die Tätigkeit der Zentren neubelebt wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr ferner, der Generalver
sammhmg auf ibrer flInfzigsten 'Ihgung Ober die Durchfllbrung 
der Resolution 46/37 F und dieser Resolution Bericht zu 
erstaDen; 

8. beschlltifJt, den Punkt "Regiona1zentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden und AbrOstung in Afrika, Regionalzen
trum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und AbrlIstnng in 
Asien und im Pazifik und Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden, AbrlIstnng und Entwicklung in Latein
amerikn und in der Karibik" in die vorläufige 'IlIgesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

E 

90. Plenarsitvmg 
15. IJeze..mber 1994 

tiBBRElNKOMMBNtlBBR DAS VERBOT DES E1NSATZBS 
VON KERNwAFFEN 

Die Generalversammlung, 

davon Uberz.eugt, daß der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr fIIr den Fortbestand der Menschheit darstellt, 

sowie davon Uberz.eugt, daß ein multilaterales tiberein
kommen Ober das Verbot des Einsatzes oder der Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen die internationale Sicherheit 

sUlrken und zur Schaffung eines Verband1UOgskJ/mas beitragen 
wUrde, das zur endgOltigen Beseitigung der Kernwaffen fiIbrt, 

mit Genagtuung ober den am 3. 1anuar 1993 in Moskau 
unterzeichneten Vertrag zwischen der Russjschen Föderation 
und den Vereinigten Staaten von Amerika Ober die weitere 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen, mit dem Ziel, bis spliIesIeDs zum 1ahr 2003 die strategi
schen Waft'enbestiInde auf insgesamt ma,.;mal 3.500 dlsIozier. 
te strategische ClefechIskI!pfe fIIr jede Seite zu reduzieren, 

sich dessen bewqJIt, daß die jIIngsten Maßnahmen der 
Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Reduzierung ihrer Kernwaffen sowie zur Bes
serung des internationalen Klimas zu dem Ziel der voll
stlIndigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen klInnen, 

unter Hinweis darauf, daß es iiI Ziffer 58 des SchlnBdoku
ments der zehnten Sondertagung der Genendversammlung 
heißt", alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilha
ben, in den intemationaIen Beziehungen zwischen den Staaten 
Bedingungen zu schaJfen, unter denen ein Kodex des friedli
chen. Verhaltens der Staaten in internationalen AngeJegenhei
ten vereinbart werden klInnte und die den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen fflwschlieBen wIIrden, 

erneut erlc/.lJmrd, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine 
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver
brechen gegen die Menscblichkeit wIIre, wie sie in ihren 
Resolutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B 
vom 14. Dezember 1978, 34183 G vom 11. Dezember 1979, 
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 
9. Dezember 1981 erklärt hat, 

betonend, daß ein internationales Obereinkommen ein 
Schritt in Richtung auf die vollstllndige Beseitigung der 
Kernwaffen wIIre, der zur allgemeinen und vollstllndigen 
AbrlIstnng unter strikter und wirksamer internationaler 
Kontrolle fflhren wUrde, 

mit BedauemfeststeUend, daß die AbriIstungskonf auf 
ihrer 'Ihgung 1994 Dicht in der Lage war, Verbarul!ungen Ober 
dieses Thema zu filhren, 

1. wiedetlwll ihr EmlChen an die AbrlIstnngskunferenz, 
gegebenenfalls ausgehend von dem in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Entwurf eines Obereinkoiiunen Ober 
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen vorrangig Verhand
lungen aufzllnehmen, um Einigung Ober ein internationales 
~mmen Ober das Verbot des Binsatzes oder der 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Um
stllnden zu erzielen; 

2. emlCht die AbrOstungakunferenz, der Genendver
sammlung Ober die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht 
zu erstaDen. 

ANLAGE 

90. Plenar8/tzImg 
15. Dezember 1994 

Entwurf eInes tiberemkommeus Ober das Verbot des 
Elnspfzes von Kernwaffen 

Die Vertragsstaaten dieses Oberefnkommens, 

hOckst beunruhigt Ober die Bedrohung, die die ExIstenz 
von Kernwaffen fIIr den Fortbestand der Menschheit darstellt, 
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aberzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Verlet
zung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ist, 

sowie aberzeugt, daß dieses Übereinkommen ein Schritt zur 
voIlstllndigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und schließ
lich zu aI\gemeiner und vollslllndiger AbrOstung unter strenger 
und wirksamer internationaler Kontrolle fIIhren wIIrde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur VerwirkIichun,g dieses 
ZieJs weiterzufllbren. 

sind wie folgt aberelngelwmmen: 

Artlkell 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten 
sich feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen ein
zusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. 

Artikel 2 

Dieses Obereinkonnnen gilt auf unbegrenzte Zeit 

ArtIkel 3 

1. Dieses Übereinkommen liegt fiIr alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. Ein Staat, der das 0bereinJr0mmen vor 
seinem Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, 
kann ihm jedeIzeit beitreten. 

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Genera1sekretiir der Vereinten Natio
nen hinterlegt 

3. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fftnfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der fIInf 
Kernwaffenstsaten, ihre Ratifikationsurkunden gemliß Ab
satz 2 hinterlegt beben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inktafuxeten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, tritt 
es mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

5. Der Verwabrer unterrichtet umgehend alle Unterzeich
nerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt einer 
Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
RatifiJrntimls.. oder Beitrittsnrlamd, den Thg des Inktafuxetens 
dieses Übereinkommens sowie über den Eingang anderer 
Mitteilungen. 

6. Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer gemäß 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Dieses Obereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, 
engIischer, französischer, russiscber und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindIich ist, wird beim Generalsekretlir der 

. Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt 

Zu URKUND DESSEN beben die von ihren Regierungen 
hietzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am __ des 
1ahres neunzehnhundertund_ in_ zur Unterzeich· 
nung aufgelegte Übereinkommen unterzeichnet 

41Jm. 'OberprilfoDg der DurdlfIibnmg der Empfebbm
sen und BesrJiIIIsR der zelmfen Sondertagung der 
GeneralversammInng 

A 

BERICIIT DER ABROSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des' 1ahresberichts der AbtOstnngs
kommissionM, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993 und 48177 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht der der AbrOstungBommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prnfung und Vorlage 
von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf dem 
Geb!et der AbtOstnng und durch die Förderung der Durch
führung der von der Generalversammlung auf ihrer zehnten 
Sondertagung verabschiedeten einschlilgigen Beschlüsse 
leisten soll, 

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Anregungen 
betreffend Fragen, die die Abrüstungskommission zu einem 
geeigneten Zeitpunkt behandeln könnte, SO insbesondere auch 
von der Anregung, das Thema "Die Rolle von WISSenschaft 
und Technik im Kontext der internationalen Sicherbeit, der 
Abrüstung und anderer damit zusammenhängender Gebiete" 
erneut zu behandeln, 

1. nimmt Kenntnis von dem 1ahresbericht der Abrü
stnngskomm is.9ion; 

2. stellt mit Bedauern fest, daß die Abrüstungskom
mission im Rahmen ihres Thgesordnungspunktes "Die Rolle 
von WlllSeDSChaft und Technik im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhän
gender Gebiete", dessen Behandlung 1994 abgeschlossen 
wurde, keine Einigung über Richtlinien und Empfehlungen 
erzielen konnte; 

3. stellt fest, daß die Abrilstungskomutission ihren 
Thgesordnungspunkt "Prozeß der nnklearen Abrüstung im 
Rahmen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
mit odem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen", dessen 
Behandlung 1995 abgeschlossen werden 8011, weiter behandelt 
hat; 

4. stellt aqfJetriemfest, daß die AbtOstnngskommission 
einen vorläufigen C.et!ankenamtt!!lIsch über ihren Thges
ordnungspunkt "lnternationale Waffentransfers, unter be
sonderem Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalver
sammlung vom 6. Dezember 1991" abgebaIten hat; 

5. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuß, der Abrü
stungskommission und der AbtOstnngskonferenz weiter zu 
verstärken; 

6. bekr4ftigt Q/(ßenIem die Rolle der AbriIstungskomm 
sion als fachlich spezialisiertes Beratungsgremium innerbaIb 

.. 0jfItie1/es ProtolwU der GeneralverslJ1lllllhmg, NBllIIIIIUMerdga 
Tagung. Beiloge 42 (A/49/42). 
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des multilateralen AbrOstungsmechaDismus der Vereinten 
Nationen, das eingehende Erörterungen tlber bestimmte 
AbrOstungsfragen ennllglicht, die zur Vorlage von konkreten 
Empfehlungen zu diesen Fragen fObren; 

7. ermutigt die AbrUstungskonllnission, auch weiterhin 
nlles zu tun, wn ihre Arbeitsme1hoden zu verbessern, damit sie 
in der Lage ist, sich gezielt auf eine begrenzte Anzahl von 
Schwerponktthemen auf dem Gebiet der Abrüstung zu 
konzentrieren, eingedenk des von ihr gefaSten Beschlusses, 
ihre Thgesordnnng auf die gestaffelte Behandlung von jeweils 
drei Gegenständen wnzusteUen; 

8. ersucht die AbrOstungskommission, ihre Arbeit im 
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlußdokwnents der 
zehnten Sondettagung der Generalversammlungl7 festgelegten 
Mnndnt und Ziffer 3 der Resolation 3m8 H VOID 9. Dezember 
1982 fortzusetzen und ZU diesem Zweck nlles ZU tun, wn ZU 
konkreten Empfeh[ungen zu den Punkten auf ihrer Thges
ordnung zu ge1nngen, unter Bert\cksichtigung des verabschie
deten Dokwnents betreffend "Mittel und Wege zur Ver
besserung der Arbeitsweise der AbrOstungskwnmission""'; 

9. empfiehlt der AbrOstungskommission, auf ihrer 
Organisationstngung 1994 die folgenden Gegenstände zur 
Behnndlung auf der Arbeitstngung 1995 anzunehmen: 

a) Prozeß der nuklearen Abrüstung im Rahmen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit dem Ziel 
der Beseitigung der Kernwnffen; 

b) internationale Waffentrausfers, unter besonderem 
Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalversammlung 
vwn 6. Dezember [991; 

10. empfiehlt der AbrOstungskwnmission <l14fJerdem, auf 
ihrer Organisationstagnng 1994 im Einklang mit dem Be
schluß, jeweils drei Gegenstände gestaffelt zu behnndeln, die 
Aufnalune eines neuen dritten Gegenstands in die Thges
ordnung ihrer Arbeitstngung 1995 zu erwligen, und nimmt in 
diesem Zusammenhang unter anderem Kenntnis von den 
folgenden Vorschlägen: "AUgemeine Richtlinien flIr die 
Nichtverbreitung, unter besonderer Berticksichtigung der 
Massenvemichtungswaffen" und "Überprüfung der Erklllrung 
der neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade"; 

11. ersucht die AbrOstungskwnmission, 1995 flIr einen 
Zeitraum von höchstens vier Wochen zusanunenzutreten und 
der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung einen 
Bericht tlber ihre Sacharbeit vorzulegen; 

12. ersucht den Genera1sekretär, der AbrOstungskommis
sion den Jnhresbericht der Abrüstungskonferenz"" zusammen 
mit nllen AbrOstungsfragen betreffenden Thilen des offizieUen 
Protokolls der neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlung zu tlbermitteln und der Kommission jede zur 
Durchfilhrung dieser Resolution benötigte Unterstiltzung zu 
gewlihren; 

13. ersucht den Generalsekretär <l14fJenJem, sicherzustel
len, daß die Kommission und ihre Nebenorgane nlle 
Dolmetsch- und Obersetzungsdienste in den Amtsspmchen 
erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig nlle erforderlichen 

., NCN.IOß37 vom 27. AprlIl990. 

.. Off/tJe/les Protolwll der GeneraIversamml. Net<IIIDUlvtm.Igste 
Thgung. BelIage 27 (A/49127). 

Ressourcen und Dienste, einschließlich WOllptatokollen, 
zuzuweisen; 

14. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungs
kwnmission" in die vorll!ufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

B 

90. Plenarsilzuns 
15. DevJmber 1994 

ERHÖHUNG DERZAIIL DERMlTOLmDIlR IN DER 
ABRÜSTUNOSKONFBRENZ 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der AbrOstungskonferent", 

im Bewqßtseln der Notwendigkeit einer umfassenden 
Konzeption flIr den AbrIJstungsprozeß sowie einer Ver
besserung der Arbeitsweise und Effizienz der multilateralen 
RtistungskontroU- und Abrüstungsorgane, wie sie auch in dem 
Bericht des Generalsekretärs tlber neue Dimensionen der 
R~lnng und Abrüstung in der Zeit nach dem Kalten 
Krieg vorgesehen ist, 

unter Hinweis auf ihre einschJllgigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 48f17 B vwn 16. Dezember 1993, 
in denen es unter anderem darwn geht, daß die Abrüstungs
konfelenz zur Zeit ihre Thgesordnung, zUSIImmensetzung und 
Arbeitsme1hoden flberprlIft, wobei deutlich geworden ist, daß 
die Zahl der Mitglieder in der Konferenz beträchtlich erhöht 
werden muß. 

vol1mff dmmn ilber%eugt, daß es erstnlbenswert ist, die Zahl 
der Mitglieder zu erhöhen, wn unter Nutzung des derzeit 
herrschenden gtInstigen internntionaIen K1imas auf der soliden 
Grund\age einer reprllsentativeren Betei1ignng einen Vertrag 
tlber ein umfassendes Versuchsverbot und andere wichtige 
ÜbereinldInfte aqsznhan<leln, die den Beitritt a1Ier Stanten 
erfordern. 

daran erlnnenul, daß der AbrOstungskonferenz, die aus 
dem ordentlichen Haushalt finanziert wird, gemäß 
Resolution 48f17 B unter anderem in Erwartung ihrer Erweite
rung znslUzliche administrative, fachliche und Konferenzunter
stfItzungsdienste gewiibrt worden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1722 (XVI) vom 
20. Drwnber 1961 betreffend die Schaffung der AbrfIstuogs
konferenz, die damals die Bezeichnung Achtzehn-Nationen
AbrOstungsausschuß föhrte, 

nachdrlJcklich darauf hinweisend, daß die Mitgliederzahl 
der Konferenz trotz der tiefgieifenden Verlindernngen in der 
internationalen Lage und trotz fort1aufend gefIIhrter Konsulta
tionen in den 1etzten filnfzehn Jahren nicht erhöh! worden ist, 

mitGenugtuung darüber, daß die Abrüstungskonferenz, wie 
aus ihrem Jahresbericht hervorgeht, die Absicht hat, mit Hilfe 
von ihr wieder eingefilhrter eigener Verfahren regelmf!ßig eine 
Überprüfung ihrer Zusammensetznng vorzunehmen, 

jedoch mit Bedauern darüber, daß die AbrIIstungskonf 
nicht zu einem Konsens ge1angt ist, der die Erhöhnng ihrer 

" Ne.1I47fl. 
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Mitgliederzahl vor Beginn ihrer 'IlIgung 1994 gestattet blItte, 
wie es die Generalversammlung in ihrer Resolution 48fl7 B 
nachdrilcklich erbeten hat, und !rotz intensiver Bemilhungen 
des Freundes des Vorsitzenden auch danach nicht in der Lage 
war, diese Frage zu lösen, 

1. erkennt an, daß diejenigen Länder, die sich um die 
Mitgliedschaft bewerben. zu Recht bestrebt sind, voll an der 
Tl!tigkeit der AbrOstungskonferenz teilzunehmen; 

2. erinnert an den Bericht des von der AbrÜstungs
konferenz bestimmten Sonderkoordinators fIIr die !'rage der 
Erhöhung der Mitgliederzahl vom 12. August 199310 und die 
anschließende Erklärung des Sonderkoordinators vom 
26. August 199371

, in der eine dynamische Lösung der Frage 
der Erhöhung der Mitg1iederzahl empfohlen wurde, sowie an 
den Bericht der AbrOstungskonferenz"" Ober ihre Thgung 1994; 

3. fordert die AbrOstungskonferenz nachdrUcklIch mif, 
alles zu tun, um eine Lösung herbeizufDhren, so daß bis zum 
Beginn des Jahres 1995 eine beträchtliche Erhöhung ihrer 
MitgJiederzahl zustandekommt, dergestalt, daß ihr dann 
mindestens sechzig Länder angehören. 

C 

90. Plenars/tvmg 
15. Dezember 1994 

BERICHT DERABRÜSTUNGSKONFBRBNZ 

DIe Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der AbrOstungskonferenz", 

fiberz.eugt, daß der AbrOstungskonferenz als dem einzigen 
Forum der internationalen Gemeinschaft fIIr multilaterale 
AbrOstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige AbrOstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

in dieser Hinsicht die Auffassung vertretend, daß das 
derzeitige internationale Klima den multilateralen Verhandlun
gen, die mit dem Ziel konkreter ÜbereinklInfte gefiIhrt werden, 
zusätzlichen Anstoß verleihen wird, 

mit Genugtuung über die 1aufenden Verhandlungen der 
AbrOstungskonferenz Ober einen Vertrag über das IImfllS_de 
Verbot von Kernversuchen. 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den bisherigen 
Ergebnissen in bezug auf eine verbesserte und wirksame 
Arbeitsweise der Abtüstungskonferenz sowie von dem Be
schluß, Konsultationen zu fUhren, mit dem Ziel, bis zum 
Beginn der Konferenztagung 1995 einen K~ in der Frage 
der Erhöhung der MitgJiederzahl herbeizufUhren. sowie von 
dem Beschluß, auf der 'IlIgung 1995 die Konsultationen über 
die Frage der Tagesordnung fortzusetzen, 

In der Erwllgung, daß sich die AbrOstungskonferenz mit 
einer Reihe dringender nnd wichtiger Verhandlungsthemen 
befaßt, 

1. bekriiftlgt die Rolle der AbrOstungskonferenz als des 
einzigen Forums fIIr multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Genteinschaft verfljgt; 

.. _ 0ßId<J1Ies ProtokDU der Generalversmnrn1ung, AchtutuIvImJgsu 
'llIgrmg,lkIlage 27 (A/48f27). Ziffor 13 (_ Dokument CD/1214~ 

" Ebd., Ziffor 14. 

2. beg. die Entschlossenbeit der AbrOstungskon
ferenz, dieser Aufgabe im Lichte der Entwicklung der inter
nationaJen Lage nachzn]commen, mit dem ZieJ, bald wesentli
che Fortscbritte in bezug auf die vorrangigen Gegenstände 
ihrer 'Thgesordnung zu erzieJen; 

3. fordert die AbrOstungskonferenz nachdrUcklich mif, 
ihre Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluß eines 
Vertrages Ober das lImfas_de Verbot von Kernversucben 
vorrangig fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von der Empfehlung der AbrOstungs
konferenz, wonach die Konferenz den übrigen 'Thil ihrer 
klInftigen Arbeit genauer prüfen soll, bevor sie beschließt, 
welche Ad-hoc-Aussch6sse neben dem Ad-hoc-Ausschuß fIIr 
das Verbot von Kernversuchen 1995 noch eingesetzt werden 
sollen; -: 

S. fordert die AbrOstungskonferenz IJljj/erdem nach
drllckllch mif, alles zu tun, um bis zum Beginn ihrer 'IlIgung 
1995 zu einer Lösung hinsichtlich der Erhöhung ihrer Mit
gliederzahl zu gelangen; 

6. unterstilW die 1aufende ÜberprIlfung der Thgesord
nung, der Zusammensetzung und der Arbeitsmethoden der 
Abrüstungskonferenz; 

7. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß die AbrOstungskonferenz angel I ssene administra
tive, fachliche und Konferenzunterstiltzungsdienste erhlIlt; 

8. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten ThglIng einen TI1tigkeitsbericbt 
vorzu1egen; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungs
konferenz" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fflnfzigsten 
ThglIng aufzunehmen. 

D 

90. Plenars/tQmg 
15. Dezember 1994 

ANWBNDUNG DER RlcHTLINJBN FÜR GEElGNI!TB 
AR:r.RN VEKl'RAVBNRILDI!NDBR MAssNAHMBN 

Die Generalversommlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 43n8 H vom 
7. Dezember 1988, in der sie die Richtlinien fIIr geeignete 
Arten vertmuenbildender Msßnahm!l1l und fIIr die Anwendung 
solcher Maßnahmen auf globaler oder regionaler Ebene 
gebilligt bat, und ihre Resolution 47/54 D, die am 9. ))ezernber 
1992 ohne Abstimmung verabschiedet wurde, 

feststellend, daß seither eine Reihe von Mitg1iedstaaten, die 
verschiedenen geographischen Regionen angebören, einzeJ
staatliche Berichte Ober die Anwendung der RichtliDien fIIr 
geeignete Arten vertrauenbildender Maßnahmen vorgelegt 
haben, 

U{lter erneuter Bestlltlgung Ihrer UnterstfJtvmg fIIr die 
Richtlinien fIIr geeignete Arten vertrauenbildender Maßnah
men und fIIr die Anwendung solcher Maßnahmen auf globaler 
oder regionaler Ebene, 

daran erinnernd, daß die Leitlinien und Empfehlungen fIIr 
regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltweiten 
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Sicherheit, die von der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten 'IlIgung gebilligt wurden, unter anderem auch auf 
vertrauen.- und sicherheitbildende Maßnahmen im Rahmen der 
Wahrung und Festigung des regionalen Friedens und der 
regionalen Sicherheit Bezug nelunen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die dank des mit 
ihrer Reso1ntion 35/142 B vom 12. Dezember 1980 eingeffIhr
ten Systems der Vereinten Nationen fDr die standardisierte 
Berichterstnttung fDr Militärausgaben, der in ihrer Resolu
tion 47/54 B vom 9. Dezember 1992 enthaltenen Billigung der 
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive luformatio
nen über militärische Angelegenheiten sowie des aufgrund 
ihrer Resolution 46/36 L vom 9. Dezember 1991 geschaffenen 
Registers konventioneller Waffen bei der Fönlerung von 
'Ii'ansparenz auf militärischem Gebiet, einer der Grundvoraus
setzungen der Vertrauensbildung, weltweit erzielt wurden, 

mit GenugtUUng Kennlnis nehmend von den ermutigenden 
Ergebnissen der in einigen Regionen vereinbarten und ange
wandten konkreten vertrauenbildenden Maßnahmen, die das 

. gegenseitige Vertrauen und Verständnis f6rdern, Spannungen 
abbauen und freundschaftliche Beziehungen zwischen den 
Staaten begünstigen, 

insbesondere mit Genugtuung über die Schaffung von 
regionalen Mechanismen, Institutionen und Foren, deren 
Aufgabe darin besteht, Konflikte zu verhüten und auf friedli
chem Wege beizulegen und vertrauenfördernde Maßnahmen 
auszuarbeiten, 

inAnerkennung des Wertes regionaler Workshops, Semina
re und Konferenzen über regionale Vertrauensbildung und Si
cherheit, die zur regionalen Abrüstung und Sicherheit beitra
gen, 

erneut erkllJrend, daß es sehr wichtig ist, die Sicherheit und 
Stabilität in allen Regionen durch geeignete Maßnahmen zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu erhöhen, 

jedoch mit tiefer Besorgnis feststeUend, daß die Span
nungen in einigen Regionen zunehmen und daß in einigen 
Fällen trotz aller Anstrengungen zur Friedensschaffung und 
Friedenssicherung sogar gewalttätige bewaffnete Konflikte 
ausgehrochen sind und weiter andauern, 

betonend, daß vertrauenbiIdende Maßnahmen, insbesonde
re wenn sie umfassend angewandt werden, dem Aufbau von 
Sicherheitsstrukturen förderlich sein können, die auf Zu
sammenarbeit und Offenheit bernhen, und so zu dem umfas
senderen Ziel des Verzichts auf die Androhung oder Anwen
dung von Gewalt beitragen, 

I. betont, daß es notwendig ist, als konkretes Mittel zur 
Erleichrerung des Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungs
prozesses und zur Verbesserung der Aussichten fDr eine 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten, vertrauenbildende 
Maßnahmen auszuarbeiten und anzuwenden und so zur 
Wahrung und Festigung des Friedens und der Sicherheit auf 
regionaler und internationaler Ebene beizutragen; 

2. empfiehlt die Richtlinien fDr geeiguete Arten ver
trauenbildender Maßnahmen allen Staaten zur Anwendung 
unter voller Berücksichtigung der besonderen politischen, 
mililllrischen und sonstigen Bediugungen, die in einer Region 
herrschen; . 

3. empfiehlt allen Staaten und Regionen, die bereits mit 
der Anwendung vertrauenbildender Maßnahmen begonnen 
haben, diesen Prozeß weiter fortzusetzen und zu intensivieren; 

4. appeUiert an alle Staaten, zu erwIlgen, in ihren 
internationalen Beziehungen, so auch bei bilateralen, regiona
len und globalen Aktivitäten, möglichst weitreichenden 
Gebrauch von vertrauenbildenden Maßnahmen zu machen, als 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur KonfIiktverhütung und in 
politischen Spannnngs- und Krisenzeiten als Instrument zur 
friedlichen K(UlfliktbeUegung; 

s. fordert insbesondere alle Staaten, in deren Region 
militiirische Spannungen herrschen oder bewaffnete Konflikte 
stattfinden, tlI4f, neben anderen geeigneten Maßnahmen und 
erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
bestmöglichen Gebrauch von vertrauenbildenden Maßnahmen 
zu machen, um Spannungen abzubauen und zur Friedens
schaffung und Friedenskonsolidierung beizutragen; 

6. bittet den Generalsekretär, von allen Mitgliedstaaten 
auch weiterbin einschlägige lnfonnationen einzuholen; 

7. beschließt, in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgung einen Punkt mit dem TItel "Ver
trauenbildende Maßnahmen" aufzunehmen. 

90. Plenarsitvmg 
15. Detember 1994 

49nB. DIe Gefahr der Verbreitung von Kernwaft'en Im 
Nahen Osten 

Die Generalvenammlung, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen, 

Kennlnis nehmend von den von der Generalkonferenz der 
luternationalen Atomenergie-Orgsnisation verabscbiedeten 
einschlHgigen Resolutionen, zuletzt die Resolu
tion GC(XXXVIII)IRES1 vom 23. September 1994'9, sowie 
im Hinblick auf die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen, 
insbesondere in Spannnngsgebieten, 

sich bewt4Pt, daß die Verbreitung von Kernwaffen in der 
Region des Nahen Ostens eine schwere Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen 
wOrde; 

sich bewt4Pt, wie wichtig es ist, daß alle kemtechnischen 
Anlagen der Region den umtiIssenden SicherungsmaBnabmen 
der luternationalen Atomenergie-Orgsnisation unterstellt 
werden, 

ermutigt durch die jüngsten positiven Entwicklungen im 
nahöst1ichen Friedensprozeß, die weiter gefestigt wlIrden, 
wenn die Staaten der Region praktische vertrauenbildende 
Maßnahmen zur Konsolidierung des Nichtverbreitungsregimes 
ergreifen wIIrden, 

I. fordert Israel und alle anderen Staaten der Region, die 
riocl! nicht Vertragsparteien des Vertrages über die Nichtver
beeitung von Kernwaffen" sind, tlI4f, Kernwaffen weder zu 
entwickeln, zu erzeugen, zu erproben noch auf andere Weise 
zu erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten und 
dem Vertrag beizutreten; 



2. fimlert die Staaten der Region auf, soweit noch nicht 
geschehen. als wichtige vertl'lllleDbildde Maßnahme zwi
schen a11en Staaten der Region und als Schritt auf dem Wege 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit, ihre gesamten 
kemtechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaß
nahmen der lnternationa1en Atomenergie-Organisaton zu 
unterstellen; 

3. ersucht den GenetaIsekretIi, der GeneraI~etSiiJhlll"mg 
auf ihrer fIlnfzigsten Tagung Ober die Durchfflhrung dieser 
Resolntion Bericht zu erstatten; 

4. beschUeßt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung 
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorlllufige Thges
ordnung ihrer fIlnfzigsten Tagung aufzunehmen 

90. Pknarsltvmg 
15. Dezember 1994 

49rJfJ. ÖbereInkommen fiber das Verbot oder die Be
schrIInkung des EIn"9tms bestimmter konventio
neller Waffen, die lIhenniißige Verletzungen 
vemrsadlen oder UDterschledslos wirken kIInnen 

Die Generalvel'Si1l1ll1llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolntionen 321152 vom 19. De
zember 1977,35/153 vom 12. Dezember 1980, 36/93 vom 
9. Dewnber 1981, 37n9 vom 9. Dezember 1982, 38/66 vom 
15. Dezember 1983, 39/56 vom 12. Dezember 1984, 40/84 
vom 12. Dezember 1985, 41150 vom 3. Dezember 1986, 42/30 
vom 30. NoVetDber 1987,43/67 vom 7. Dezember 1988, 45/64 
vom 4. Dezember 1990,46/40 vom 6. Dezember 1991,47/56 
vom 9. Dezember 1992 und 48/79 vom 16. Dezember 1993, 

mit Genu&::~ hinweisend, daß sm 10. Oktober 
1980 das ". Ober das Verbot oder die Be
schränkung des Einsalm! bestimmter konventioneller Waffen, 
die IIbermlIßige Verle1zungen verunlIIChen oder unterschiedslos 
wirken können"" samt dem Protokoll Ober nicht entdeckbare 
Splitter (Protokoll 1)43, dem Protokoll Ober das Verbot oder die 
Beschrllnkong des Einsatzes von Minen, Sprengfa11en und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll ll)43 sowie dem Protokoll 
lIber das Verbot oder die Beschrllnkong des Einsalm! von 
Brandwaffen (Protokoll ~ verabschiedet wurde, 

unter Hinweis auf die Rolle, die das Interoationale Komitee 
vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

mit GenugtUUngfeststelkntl, daß das Übereinkommen und 
die drei dazugehörigen Protokolle nach ErfIIIlung der in 
Artikel 5 des OhereiDkommens genannten Bedingungen am 
2. Dezember 1983 in Kraft gelleten sind, 

sowie unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle einge
gangene Verpflichtung, die Ziele und Bestimmungen dieser 
Rech!salde zu achten, 

.feststellend, daß nach Artikel 8 des Übereinkommens 
Konferenzen einberufen werden können. um Änderungen des 
Übereinkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu 
prlIfen, VJsl!tz1iche Protokolle Ober andere Kategorien konven
tioneller Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht 
erfaßt werden, zu prIIfen. die Tragweite und die Wirkungs
weise des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle 

zu llbeqnllfen und etwnige Änderungsvorschliige oder ZUIIi!tzIi
ehe Protokolle zu prlIfen, 

mit GenugtUung feststelkntl, daß eine Gruppe von Regie
rungssachverslllndigen eingesetzt wurde, um nach ArtIkel 8 
Absatz 3 des Obeleinkommens eine Konferenz zur 'Ober
prIlfung des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto
kolle vorzubereiten, 

sOwIe mit Genugtuung.feststelkntl, daß die Gruppe der 
Regietungssachvers1ilndigen 1994 dreimal zusammengetteten 
ist und maßgebliche FortschrlUe erzieh hat, wobei der Frage 
der Schlltzenabwehrminen Vorrang eingeIllmnt worden, 

sowie feststellend, daß mögliche Beschrllnkongen des 
Einsatzes anderer Waffenkstegorien, die durch das Überein
konnnen und die dazugehörigen Protokolle derzeit nicht erfaBt 
wetden, von der Gruppe von Regietungssachverslllndigen und 
auf anderen internationa1en Tagungen erörtett worden sind, 

in BekrlJ,ftigung ihrBr Obeneugung, daß eine allgemeine 
und verifizierbare Vereinbarung Ober das Verbot oder die 
Beschrllnkong des Einsatzes bestimmter konventionaller 
Waffen das Leid der Zivilbevölkerung und der Klimhattanltal 
betrilchtlich verringern wfIrde, 

in dem WUnsche, die internationale ZusammenarlIeit auf 
dem ClebIet des Verbots oder der BeschrIInkong des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen ZU verstIIrken, insbesonde
re im Hinblick auf die Beseitigung von Minenfeldern, Minen 
und Sprengfa11en, 

in dieser Hinsicht hinweisend auf ihre Resolntionen 48n 
und 49/215 Ober HiJfe bei der Minenrllumung, 

h nJmmt mit BefrlmIigung Kenntnis von den Berichltal 
des Generalsekretllrs~; ----

2. vermerla mit Genugt/lll1lg, daß weitere Staaten das am 
10. April 1981 in New York zur Unterzeichnung aufgelegte 
""Obereinkomme Ober das Verbot oder die Beschriinkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die ObermllLl.ige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können" unterzeichnet, ratifiziert oder angenommen haben 
beziehungsweise ihm beigel!eten sind; 

3, bittet nachdrllckllch alle Staaten, soweit nicht bereits 
~~ tun, um mtlglichst bald Vertragspartei des 

• zu werden, sowie alle NachfoIgesmaten, 
geeignete Maßnnhmen zu "'weifen, damit schließlich alle 
Staaten Vertragsparteien des tJbereinkommens werden; 

4. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
seiner Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und 
der drei dazugehörigen Protokolle auf, die Generalversamm
lung auch weiterhin rege1mllßig Ober Beitritte zu dem Überein
kommen und den Protokollen zu unterrichten; 

5. beg. das von den Vertragss1aaten sm 22. Dezember 
1993 an den Genera1sekretIi gerichtete BIsuchen, zu einem 
c:.,:mkt eine Konferenz zur ÜbeIprlIfung des 

• nach dessen Artikel 8 Absatz 3 einzuberufen 

" SIehe N491l75. 
" N49/4ZI, N491l75 und Add.1 sowie N49/3Y1 und Add.1. 
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und eine GruI!Jlß von Regierungssachverständigen zur Vor
bereitung der UberprOfungskonferenz einzuse?zen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fort
scbritten, die die Gruppe von Regierungssachverständigen bei 
der Überprüfung des Protokolls über das Verbot oder die 
Beschrlinkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II) und bei der Erfuterrn:g 
anderer Waffenkategorien, die durch das Übereinkommen 
derzeit nicht erlaßt werden, erzielt bat; 

7. nimmt Kenntnis von den BeschlOssen der Gruppe von 
Regierungssachverstllndigen, vom 9. bis 20. Januar 1995 in 
Genf eIne weitere '11!gung abzuhalten und den GeneralsekreJlir 
ZU ersuchen, die überPrfifungskonferenz in der Zeit vom 
25. September bis 13. Oktober 1995 nach Genf einzubernfen: 

8. ersucht den Generalsekretär. der ~ von Regie
run~verständigen und der Konferenz zur "ÖbetprI1fung 
desnkommens auch weiterhin die erforderliche Unter
stOtzung zu gewähren und die Bereitstellung von Diensten 
sichenuste11en; 

9. fonlert die Staaten erneut mif, möglichst zablreich an 
der Konferenz te11zunebmen. zu der die Vertragsstaaten inter
essierte nichtstaat1iche Organisationen. insbesondere das 
1nternationale Komitee vom Roten Kreuz, einladen können; 

10. beschließt. den Punkt "Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschrlinkung des Einsat'MS bestimmter kon
ventioneller Waffen. die übermäßige Verletzungen ver
ursachen oder unteISchiedslos wirken können" in die vorlliufi
ge Thgesordnung ihrer filnt'Ligsten Thgung aufzunehmen. 

90. ple1uusitzung 
15. Dezember 1994 

4\1180. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Punktes • Antarktis-Frage". 

unter Berllcksichtigung der Debatten, die seit ihrer achtund
dreißigsten Thgung über diesen Punkt stattgefunden haben, 

das Interesse der internationalen Gemeinschaft an Informa
tionen Ober die Antarktis bekrlJftigend. 

eifreut darOber. daß die Konsultativparteien des Antarktis
Vertrags dem Generalsekretär den Scblußbericht der vom 
11. bis 22. April 1994 in Kyoto (Japan) veranstalteten Acht
zehnten Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag" zur Ver
fügung gestellt haben, 

im lJewqfJtllein der besonderen Bedeutung. die die Antarktis 
fiIr die internationale Gemeinschaft besitzt, insbesondere was 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, die globale 
und regionale Umwelt, ihre Auswirknngen auf die globalen 
und regionalen K1imaverbältnisse und die wissenschaftliche 
Foracbung betrifft, 

erneut erkliinmd, daß die Bewirtschaftung und Nutzung der 
Antarktis in Übereinstimmung mit den ZIelen und GnIDdslltzen 
der Charta der Vereinten Nationen und im Interesse der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

" SIehe A/49mo. 

sowie der Fönlerung der internationalen Zusammenarbeit zum 
Nutzen der gesamten Menschheit erfolgen sol\, 

in Anerkennung dessen, daß der Antarktis-Vertrag", der 
unter anderem die Entmilitarisierung des Kontinents, das 
Verbot von Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiven 
AhfaIIs, die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und den 
ungehinderten Austausch wissenschaftlicher Informationen 
vorsieht, die Ziele und GnmdsHrze der Charta fIlrdert, 

sowie im Bewr4Jtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physika1ischen, chemischen und biologi
schen Prozessen. die das gesamte Erdsystem regeln, 

unter BerIlcksichtigung des von den Parteien des Antarktis
Vertrags am 4. Oktober 1991 in Madrid verabschiedeten 
Umweltscbutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag, 

mit Genugtuung darOber, daß die Antarktis in dem Proto
koll als ein dem Frieden und der Wisseoschaft gewidmetes 
Natw:reservat bezeichnet wird, sowie über die in dem Protokol1 
enthaltenen Verfahren zum Schutz der antarktischen Umwelt 
sowie der abhlingigen und verbundenen Ökosysteme bei der 
Plat!ung und Durcbfllhrung el\er Tätigkeiten in der Antarktis, 

in WlJrdigung des in dem Protokoll entbaltelJell Verbots 
von Tätigkeiten im Zusammenhang mit mineralischen Res
sourcen, 

mit Genugtuung darOber, daß .die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung den Wert der Ant
arktis als Gebiet fiIr die Durcbfllhrung wissenschaftlicher 
Forschungsmbeiten, insbesondere soweit sie grundlegend fiIr 
das Verstlindnis der globalen Umwelt sind, anerkannt bat". 

sowie mit Genugtuung darOber, daß die Liinder, die in der 
AnJarktis wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchfIIbren, 
auch weiterhin V'sammenarbeiten, was dazu beitragen kann, 
daß die Auswirknngen der Tätigkeit des Menschen auf die 
antarktische Umwelt auf ein Mindestmaß bescbrllDkt bleiben, 

ferner mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und fiIr 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis fiIr die gesamte Menschheit mit 
sich bringt, 

In Bekr4ftigung Ihrer tJbe17,eUgung. daß die Antarktis im 
Interesse der gesamten Menschheit auch weiterhin fiIr el\e 
Zeiten ausschließlich fiIr ftiedliche Zwecke genutzt und nicht 
zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht 
werden sollte, 

1. nimmt KennInis von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über die Antarktis" und dem Bericht der Achtzehnten KonsuJ... 
tativtagung zum Antarktis-Vertrag"; 

2. begrlfJt die Praxis, wonach die Konsultativparteien 
des Antarktis-Vertrags dem GeneralsekreJlir rege1mlIBlg 

" Vetelnte NIIIionoD, 7'teaIy Serles. VoL 402, Nr. ST18. 
,. Siebe Rsport of the Un/ted Natkms Cot(erenaI Im _ and 

DweIopment, RIotkJfJtUIim. 3-141_ 1992 (A/CONF.lS1I26IRev.\ (Voll 
lIJId VoLlIKorr.l. VoL n. VoL m und VoLlDIKmr.l» (Verilfl\mtJJcJnrng der 
Vore!nton Nati ..... Bost.-Nr. B.93.1.8 und Korrisem!a), Vol I! ResoIat/ons 
Adoptedbythe COI!f8rence. Reso!utlon I. Anlage n. Kap. 17._ \7.104. 

11 A/49mO. 
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Informationen über ibre Konsu1tativtagungen und ibre TIltig
keiten in der Antarktis zur Verfllgung stellen, ermutigt die 
Parteien, dem Generalsekretllr und anderen int=ssierten 
Staaten auch weiterhin Informationen über die Entwicklungen 
im Zusmmnenbang mit der Antarktis zur Verfügung zu stellen, 
und ersucht den GeneraIsekretIl, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfiJnfZigsten Thgung diese Informationen im 

. Rahmen eines Berichts zu unterbreiten; 

3. nimmt K.enntnIs von der Rolle, die der GeneraIsekretIl 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen in den die 
Antarktis beIleffenden Angelegenheiten zugewiesen bat; 

4. legt den Parteien des Antarktis-Vertrags eindrlngUch 
nahe, den Exekutivdirektor des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen einzuladen, kilDftigen KonsultativtagUngen 
beizuwohnen, damit er ihnen bei der Sacltarbeit bebUflicb sein 
kann; 

S. begrlfJt die Erk1llrung in Kapitel 17 mir von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt- und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21'''', wonach Staaten, die in der 
Antarktis Forschungsarbeiten durchfilhren, wie in Artikel m 
des AntarktIs-Vertrags vorgesehen, auch weiterhin 

a) sicherstellen sollen, daß die aus diesen Forschungs
arbeiten hervorgehenden Daten und Informationen der 
internationalen Gemeinschaft frei zur Verfilgung stehen; 

b) den Zngang internationaler wissenschaft1lcher Kreise 
und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen zu 
diesen Daten und lnformatIonen ~etb '11 sollen, namentlich 
indem sie die regelmäßige Veranstaltung von Seminaren und 

. Symposien filrdern; 

6. legt den Konsultativparteien des AntarktIs-Vertrags 
eindringlich nahe, bei ihren Berstungen die Ergebnisse der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung, insbesundere die in Ziffer 5 erwilhnten Ergebnisse, zu 
berilcksichtigen; 

7. ersucht die Parteien des Antarktis-Vertrags, auch 
weiterhin Informationen über die Antarktis zur Verfilgung zu 
steI1en, um die WIChtigkeit der Antarktis fi1r die g!obale und 
regiona1e Umwelt noch stlirker ins Bewußtsein der Öffentlich
keit zu rflcken; 

8. fordert die Parteien des AntarktIs-Vertrags nach
drUcklich az(, zu erwIIgen, so bald wie möglIch Vertrags
parteien des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag 
zu werden, damit das Protokoll in Kraft treten kann und 
stärkere Maßnahmen zum Schutz der antarktisehen Umwelt 
sowie der ahbllngigen und verbundenen Ökosysteme getroffen 
werden; 

9. fordert die Länder, deren Staatsangehörige TIltigkeiten 
in der Antarktis durchfilhren, iuwhdrlJcklich az(, sicher
zustellen, daß alle diese TIltigkeiten auf eine mit den 0r0ndsiIt
zen des Protokolls zu vereinbarende Art und Weise durch
gefllhrt werden; 

10. beSChließt, den Punkt n Antarktis-Fragen in die 
vorillufige Tagesordnung ihrer einundfiJnfZigsten Thgung 
autZunehmen. 

90. plentJrsltvmg 
15. De:ember 1994 

4918L Festigung von Sicherheit nnd ZUSAI!II!I!!!Iurbeit in 
der MltteJmeer..Reglon 

Die Generalverstmll1llung, 

unter Hinweis auf ibre früheren Resulutionen zu diesetD 
Thema, insbesondere auch ibre Resolution 48/81 vom 
16. Dezember 1993, 

erneut erk1iirend, daß die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeer-Region in erster Linie Sache der Mittelmeerlllnder 
ist, 

eingedenk a11er früheren Erk1llrungen und Verpf1ichtungen 
sowie a11er Initiativen, die von den Anrainerstnaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Mi:nistertreffe und verschiooenen 
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeer-Region 
ergriffen worden sind, 

in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel
meerllInder und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die in 
der Mittelmeer-Region bestehenden Probletne zu lösen und die 
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit zu beseitigen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum untei1bar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitteimeerilindem, die auf die Förderung der 
wirtschaft1lchen und sozialen Entwicklung a11er Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilitllt, Frieden und Si
cherheit in der Region beitragen wird, 

ferner In Anbetracht dessen, daß die Aussichten auf eine 
engere, alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen 
den europäischen Ländern und den Mittelmeerilindern durch 
positive Entwicklungen in der ganzen Welt, insbesundere in 
Europa und im Nahen Osten, verb e rsert werden kHunen, 

mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen im 
naitöst1ichen Friedensprozeß, die zur Herbeifilhrung eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften FriOOens in der 
Region und deshalb zur Förderung von vertrauenbildenden 
Maßnahmen und zu einetn VerhlIltnis der guten Nachbarschaft 
zwischen den LiIndem dieses Raumes filhren werden, 

Ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mitte1meerllinder zur Festigung der wirt
schaft1ichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Zu
sammenarbeit in der Region, 

erneut erkllirend, daß alle Stnaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeer-Region beizutragen, 
und daß sie sich verpf1ichtet halten, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der ErkllIrung über völkerrechtliche Grundsälm fi1r freund
schaft1iche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen'" 
zu achten, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militllrischen Aktivitäten in 
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Teilen des Mittelmeemmms, die die Bemilhungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Regiun 
behindern. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretilrs 
zu diesem Punkt'". 

1. erklilrt erneut. daß die Sicherheit des Mittelmeerraums 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dmn Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknilpft ist; 

2. bringt Ihre Genugtuung VII1l Ausdruck i1ber die von 
den Mittelmeerllindem auch weiterhin unternommenen 
Bernilhungen. aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter. 
mit friedlichen Mitteln herbeigefilhrter Lösungen der in der 
Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den 
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversebrtheit 
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst
bestinunung zu achten. und fordert deshalb die uneinge
schrllnkte Einhaltung der Grundsätze der Nichll'inmischung. 
der Nichtintervention. der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gehietserwerhs in1 Einklang mit der Charta und den ein
schlägigen Resolutionen der Vereinll'n Nationen; 

3. erkennt an. daß die Beseitigung der Unterschiede in1 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse in1 Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern in1 Rahmen der bestehenden Foren 
beitragen wird; 

4. wfJrdigt die Bemilhungen. die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um die Initiativen und Verhandlungen weiter
zufilhren und Maßnahmen zu treffen. die die Vertrauens- und 
Sicherheitshildung sowie die Abrilstung in der Mittelmeer
Region f!lrdern werden. und ermutigt sie, diese Bemilhungen 
fortzusetzen; 

S. begrqßt mit Befriedigung die AnkiIndigung A1geriens. 
es habe beschlossen, seine Beitrittsurkunden zum Vertrag i1ber 
die Nichtverhreitung von Kernwaffen'" zu hinlerlegen. und 
fordert alle anderen Staaten in der Region auf. soweit noch 
nicht geschehen, sich an alle multilateral ausgehandelten, den 
AbrIIstungsherech betreffenden Rechtsinstrumente zu halten 
und so die erforderlichen Voraussetzungen fiIr die Festigung 
des Friedens und der Zusammenarbeit in der Mittelmeer
Region zu schaffen; 

6. ennutJgt alle Staaten der Region. echte Offenheit und 
.1l:ansparenz in allen militärischen Angelegenheiten zu fördern, 
insbesondere durch die Thilnahme an dem System der Ver
einten Nationen fiIr die standardisierte Berichterstattung i1ber 
Militärausgahen sowie durch die Bereitstellung kmrekter 
Dsten und Informationen an das Register der Vereinten 
Nationen fIIr knnventionelle Waffen; 

7. ermutigt die Mittelmeerländer. ihre Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten, die eine 
ernste Bedrohung fIIr den Frieden. die Sicherheit und die 
Stabilität in der Region und somit fiIr die Verbesserung der 
derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozia1en Sitoation 
darstellen, weiter zu verstärken; 

'" A/491333 und Add.1. 

8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Gefahren zu 
begegnen, mit denen die Regiun konftontiert ist - so auch dmn 
'Thrrorismus und der Kriminalität sowie der illegalen Her
stellung und dmn illegalen Konsum von Drogen sowie dmn 
illegalen Verkehr damit - und weIche die freundsehaftIl.hen 
Beziehungen zwischen den Staaten geflIhrden, den Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit hehlnderq und zur Negierung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft filhren; 

9. befUrwonet die unter den MiIIeImeerlIInd nach wie 
vor gegebene breite Untmstätzung fIIr die Einberufung einer 
Konferenz lIher Sicherheit und Zusammenarbeit in1 MitteI
meenaum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Schaffung der geeigneten Voraussetzungen fIIr ihre Ein
berufung; 

10. ersucht den GeneralsekretIIr. einen Bericht lIher 
Möglichkeiten zur Festigung von Sicherheit und Zusammen
arbeit in der Mittelmeer-Region vorzulegen; 

11. besc1lließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeer-Region" in die vorlllufige 
1lIgesordnung ihrer fDnfzigsten 'Thgung aufmnehmen. 

90. PIenarsiIvmg 
15. Dezember 1994 

49182. VerwlrkIlchtmg der Erkllinmg des Indfspben 
Ozeans zur Frfede"s,ODe 

Die Generalve1'8ll1llllllung. 

unter Hinweis auf die Erkllirung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer ResoIution·2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 48182 vom 16. Dezember 1993 und andere diesbezilgliche 
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der in1 Juli 1979 
abgehaltenen Konferenz der AnraineI" und Hinterlandstaaten 
des Indischen Ozeans". 

Im HInbUck darauf. daß das sich abzeichnende interna
tionale K1ima des Vertrauens und der Zusmnmenarbeit durch 
bedeutsame nene Entwicklungen in der Region des Indischen 
Ozeans. so auch durch die Btrichtung der demokratischen 
Regierung SiIdafrikas ohne Rassenschranken und die ermuti
genden Entwicklungen in1 Nahen Osten. weiter konsolidiert 
wurde, 

eifreut aber diese positiven Entwicklungen. die in der 
Tätigkeit des Ad-hoc-Ausschusses fiIr den Indischell Ozean 
dahin gehend ihren Niederschlag gefunden heben, daß sie 
gilnstige Gelegenheiten fIIr eine globale und regionale Zu
sammenarbeit in der Region des Indischen Ozeans eröffnen, 

nach Behtmdlung neuer A1ternativansl1tz in1 Ad-hoc
Ausschuß mit dem Ziel, eine baldige Einigung herbeizufilhren, 
um dem Prozeß der stärkeren ZrJS81!!menarbeit neue Impulse 
zu verleIhen und Frieden, Sicherheit und Stahi1itiit in der 
Region des Indischen Ozeans zu gewlihrleisten, 

.. 0jfi:ieJIes ProtoIaJIl d8r ~ ~ 
Tagung, BeIlage 45 und Korrlgendum (A/34/4S und Kmr.Il. 
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In tkr AujfflSSllng. daß vertrauenblldende Maßnahmen auf 
verschiedenen regionalen Ebenen, die sich auf einen progressi
ven Ausbau der Zusamm\lll8fbeit zwischen verschiedenen 
regionalen und gegebenenfaIIs auch anderen Parteien in 
bestimmten Fragen grilnden. einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele des Friedens, der Sicherheit und der 
Stabilität in der Region des Indischen Ozeans geleistet haben 
und weiterverfolgt werden sollten, 

unter Hervorhebrmg der Notwendigkeit der Mitarbeit und 
'Thilnabme der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und 
anderer wichtiger Nutzer des Indischen Ozeans im Ad-hoc
Ausschuß. insbesondere zu einer Zeit, in der der Ausschuß sich 
aktiv mit der Entwicklung neuer A1ternativansiltze befaßt, 

1. nimmt Kennlnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses für den Indischen Ozean"; 

2. ersuchtdenAd-hoc-Ausschuß,dieAusarbeimngneuer 
A1ternativansiltze. namentlich auch soweit sie während der 
Thgung 1994 erörtert wurden, fortzusetzen. mit dem Ziel. dem 
Prozeß des Ausbaus der Zusammenarbeit und der Gewlihr
leistung von Frieden. Sicherheit und Stabilität in der Region 
des Indischen Ozeans neue Impulse zu verleihen; 

3. stellt fest. daß das InktaftlIeten des Seerecbtsiiberein
kommens der Vereinten Nationen82 am 16. November 1994 
die Aussichten auf in einem Geiste des gegenseitigen Ent
gegenkommens getroffene Maßnahmen der Zusammenarbeit 
auf regionaler und globaler Grundlage, einschließlich der 
Freiheit der Hohen See in Übereinstimmung mit dem Überein
kommen. verbessert; 

4. bringt von neuem Ihre tJbel7.eugung vun Ausdruck, 
daß die 'Thilnahme aIler ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats sowie der wichtigsten Nutzer der Meere an der Tiltigkeit 
des Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und die Einleitung eines 
für aIle Seiten nutzbringenden Dialogs zur Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region des 
Indischen Ozeans erhehlich erleichtern wlIrde; 

5. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses. 
die Regierungen der in Frage kommenden ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats und die wichtigsten Nutzer der 
Meere vom Fortgang der Arbeiten im Ausschuß in Kenntnis zu 
setzen und Konsultationen mit ihnen zu führen. um sie wieder 
zur Beteiligung und Mitarbeit im Ausschuß zu veran1assen; 

6. verweist auf das allgemeine EInvernehmen hinsichtlich 
der Notwendigkeit, sich gegenseitig ergänzende globale und 
regiooale Anstrengungen zu unternehmen, eingedenk dessen. 
daß die Staaten der Region ihren eigenen konstruktiven 
Beitrag zur Festigung des Friedens. der Sicherheit, der 
StabilitlIt und der Zusammenarbeit in der Region des Indischen 
Ozeans leisten könnten; 

7. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß. 1995 eine Thgung von 
höchstens fünf Arbeitstagen abzuhalten; 

8. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß llI(/Jerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer filnfLigsten Thgung einen umfassen
den Bericht über die Durchfflbrung dieser Resolution vor
zulegen; 

81 Bbd., Nl!U1IlDIdvIenJgste Tagung. BeIlag. 29 (A/49f29). 
" 0jfIcIaI Records uf tite 7Idrd UnJted NationlI Couference on tite Law uf 

tite Sea, Val. xvn (ver6I'IImIIIcluI der V_ NlIIiOJlBll, 
Best.-Nr. B.84.V.3), DoJaunont A/CONF.62II22. 

9. ersucht den Generalsekretär. dem Ad-hoc-Ausschuß 
auch weiterhin jede erforderliche Hilfe zu gewlihren, ein
schließlich der Bereitstellung von Kurzprotokollen; 

10. best:hließt. den Punkt "Verwirklichung der Erkllirung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorll!ufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. P/enm'sitQmg 
15. Dezember 1994 

49/83. Festigung der mit dem Vertrag fiber das Verbot 
von Kernwaffen In I atelnamerlka und der KarfbIk 
(TIatelolco-Vertrag) gt'SdIaffenen ReclltsonImmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf. daß sie in ihrer Resolmion 1911 
(XVIll) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Aus
druck gebracht hnt, daß die Staaten Lateinamerikas die ge
eigneten Maßnahmen treffen werden, um einen Vertrag 
abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in derselben Resolution 
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hnt, daß nach Ab
schluß eines solchen Vertrages alle Staaten, insbesondere die 
Kernwaffenstaaten. im HinbliCK auf die erfolgreiche Ver
wirklichung seiner friedlichen Ziele voll ZlIsammellJllbeiten 
werden. 

In Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 
und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und 
Staaten. die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hnt, 

unter Hinweis darauf. daß der Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der KarIbik (TlateloJoo.. Ver
trag)" am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unterzeich
nung aufgelegt wurde. 

sowie unter Hinweis darauf. daß in der Präambel zum 
TIatelolco-Vertrag festgestellt wird, daß militlirisch entnuklea
risierte Zonen kein Selbstzweck, sondern vielmehr eine Mög
lichkeit sind, um später eine aIlgemeine und vollstllndige 
Abrüstung zu erzielen, 

ferner unter Hinweis darauf. daß sie in ihrer Resolution 
2286 (XXll) vom 5. Dezember 1967 den TIatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtunng als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt
friedens und der internatiooalen Sicherheit begrDßt hnt, 

eingedenk dessen. daß der TIateIolco-Vertrag mit dem 
vollen Beitritt von Argentinien, BeIize. Brasilien und Chile im 
Jahre 1994 für neunundzwanzig souverllne Staaten der Region 
in Kraft ist, 

Unter Hinweis darauf. daß die GeneraIkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in I.ateinamerUca 
und der Karihik 1992 einen von Argeotinlen, Brasilien, Chile 
und Mexiko gemeinsam \IIlleibleitetea Katalog von Änderun
gen des TIateloJoo.. Vertrags" gebilligt und zur Untetzeichnung 

.. Vereinte NatiOJlBll, Treaty Serles. Val. 634. Nr. 906B. 
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aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten dieses 
Rechtsaktes zu ennöglichen, 

mit Genugtuung feststellend, daß die Regierung von 
SI, Kitts und Sevis am 18. Februar 1994 dem TIatelolco
Vertrag beigetreten ist, 

sowie mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung 
Kubas, den TIatelolco-Vertrag in nlicbster Zukunft zu unter
zeichnen, was zu einer verstärkten Integration der Völker 
Lateinamerikas und der Karibik im Hinblick auf die Ver
wirklichung der Vertragsziele beiträgt, 

femer mit Genugtuungfeststellend, daß sich der TIate1olco
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Brasi
lien, Chile, Mexiko und Suriname voll in Kraft befindet; 

1. begri4fJt die konkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern der Region im Laufe des vergangenen Jahres unter
nommen wunlen, um die mit dem Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (TIatelolco
Vertrag) geschaffene Rechtsordoung für die mi1itlirische 
Bntnuklearisierung zu festigen; 

2. ve1'1llSrkt mit Genugtuung den vollen Beitritt von Ar
gentinien, Belize, Brasilien und Chile zum TIatelolco-Vertrag; 

3. bittet nachdrlJcklich die Länder der Region, soweit 
nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betreffend 
die von der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot 
von Kernwaffen in Lateimunerika und der Karibik in ihren 
Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 1990, 268 (XII) vom 
!.O. Mai 1991 und 290 (VII) vom 26. August 1992 gebilligten 
Amlerungen des TIateloleo-Vertrages zu hinterlegen; 

4. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der 
Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in 
die vor1liufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

90. Plenarsltvmg 
15. Dezember 1994 

4!1J84. Die sfldatlanflsche Region als kernwaffenfrefe Zone 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erkl!lrung über die Entnuklearisierung des 
Südatlantik", die am 22. September 1!194 auf der dritten 
Thgung der Mitgliedstaaten der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zusammenarbeit in Brasilia verabschiedet 
wurde, 

entschlossen, auch weiterhin zu dem Prozeß der all
gemeinen nnd vollständigen Abrl1stung unter wirksamer 
internationaler Kontrolle, insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen bei
zutragen, mit dem Ziel, den Weltfrieden und die intemationa1e 
Sicherheit zu festigen, 

betonend, daß der symbiotischen Beziebung zwischen 
Abrüstung und Entwicklung bei dem derzeitigen Stand der 
intemationalen Beziehungen wachsende Bedeutung zukommt, 
und anerkennend, wie wichtig die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und der internationalen Zn
sammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist, 

.. A/49/461. Anhang ß. 

unter Hinweis auf die auf den Meeresraum anwendbaren 
völkerrechtlichen Grundslltze und Normen, insbesondere die 
Nutzung der Hohen See für friedliche Zwecke und die Freiheit 
der Schiffabrt und die Freiheit des Überflugs, 

im BewqJJtsein der Unterstützung, die das volle Inkraft
treten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateimunerika und der Karibik (TlateIolco-Vertrag)" und die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika gefunden 
hat, 

1. begri4fJt die von den Staaten der Südatlantischen Zone 
des Friedens und der Zusammenarbeit eingegangene Ver
pflichtung, die Verbreitung von Kernwaffen im Einklang mit 
international anerkannten Rechtsakten ZU verhüten; 

2. begri4fJt flI4IIerdem die im Hinblick auf das volle 
Inkrafttreten des TIatelolco-Vertrages für alle Staaten Latein
amerikas und der Karibik injüngster Zeit erzielten Fortschritte, 
die es gestatten werden, in naher Zukunft den Status der 
gesamten Region als kernwaffenfreie Zone zu konsolidieren; 

3. begrlfPtfemerdie Aosttengungen, die im Hinblick auf 
die Umsetzung der Erkl!Irung über die Bntnuklearisierung 
Afrikas" mit dem Ziel des Abschlusses eines Vertrages zur 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika unternom
men wunlen; 

4. billigt feierlich das Ziel der Staaten der SOdatlanti
sehen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit, die 
südatlantische Region in eine kernwafl'enfreie Zone zu 
verwandeln; 

5. nift alle Staaten auf, im Hinblick auf das Ziel, die 
gQdatlantische Region in eine kernwaffenfreie Zone zu 
verwandeln, uneingescbriinkt zusammenzuarbeiten. 

90.P~ 
15. Deumber 1994 

4!1185. Ratlonallslenmg der Arbeit nnd Reform der 
'llIgesordnung des Ersten A!!!l!!tdmsses 

Die Generalversmnmlung, 

in Bekriiftigung ihrer Resolutionen 47/54 G vom 8. April 
1993 und 48/87 vom 16. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 481499 vom 
14. September 1994, 

in dem WUnsche, die Effektivität ihres Braten Ausschusses 
hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Rolle und Verant
wortung auf dem Gebiet der Abrüstung und der internationalen 
Sicherheit zu steigern, 

b.etonend, daß es gilt, die Arbeit des Braten Ausschusses so 
rationell und wirksam wie möglich zu gestalten, 

in A.nerk8nnung der Notwendigkeit, wilhrend der Jahresta
gungen der Abhaltung von intensiven und zielgerichteten 
Kuoso1tationen über die im Braten Ausschuß behandelten 
Gegenstlinde ausreichend Zeit elnzurllumen, 



ermutigt über den tbemenbezogenen AnsaIz, den der Erste 
Ausschuß im zweiten Abschnitt seiner Arbeit wlIbrend der 
neunundvierzigsten Thgung gewllhlt hat, 

1. beschließt, fiIr die Beratungen des Ersten Ausschusses 
im Einklang mit dem in Ziffer 2 der Resolution 48187 enthalte
nen themenbezogenen Ansatz die folgende gestnffelte Be
hnndlung fiIr die Punkte auf der Thgesordnung des Aus
schusses zu wIIhlen: 

a) Generaldebatte über alle Thgesordnungspunkte im 
Zusammenhang utit der Abrtistung und der internationalen 
Sicherheit; 

b) informelle themenbezogene Beratung über einzelne im 
Ersten Ausschuß zur Behnndlung anstehende Gegenstände; 

c) Behnndlung aller Resolutionsentwthfe, die zu allen 
Thgesordnungspunkten im Zusammenbang mit der Abrüstung 
und der internationalen Sicherheit vorgelegt wurden; 

d) Beschlußfassung Z\l a11en ResolutionsentwOrfen, die 
zu allen Thgesordnungspunkten im Zusamm~nhnng mit der 
AbrlIstung und der internationalen Sicherheit vorgelegt 

. wurden; 

e) Generaldebatte, Behnndlung von Resolutionsentwür
fen zu dem Punkt • Antarktisfrage" und entsprechende Be
schlußfassung; 

2. beschließt iJ1(ßerdem, daß die Amtstrilger des Ersten 
Ausschusses im Benehmen mit den Delegationen und dem 
Sekretarint empfehlen werden, wieviele Sitzungen der Erste 
Ausschuß wIlhrend der ordentlichen Thgung der Generalver
sammlung abhalten wird; 

3. ersucht den neuen Vorsitzenden des Ersten Aus
schusses, die Konso1tationen über die weitere Rationalisierung 
der Arbeit und die effektive Aufgsbenwahroehmung seitens 
des Ausschusses fortzusetzen; 

4. ersucht den Ersten Ausschuß, das in Ziffer 1 gebilligte 
Arbeitsprogramm weiterzuverfolgen; 

5. fordert den Generalsekretär TltlChdrUckUch auf, dem 
Ersten Ansschuß wIlhrend der fiInfzigsten Thgung im Rabmen 
der vorhandenen Mittel ausreichende Unterstützung zu 
gewähren und ihm einen größeren Anteil der verfügbaren 
Konferenzräumlichlreiten zuzuwei_, damit er sein Arbeits
programm entsprechend durchfUhren kann; 

6. beschließt, die Frage der weiteren Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeit des Ersten Ausschusses auf ihrer 
fllnfzigsten Tagung zu prüfen. 

90. PlentJTSitvmg 
15. Dezpnber 1994 

49186. 'Obereinkommen tiber das Verbot der EntwIcklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(bIologischer) Waffen und von 'lbxInWllfl'en sowie 
lIher die Vernichtung solcher Waffen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen im Zu
sammeabang mit dem vollständigen und wirksamen Verbot 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 'lbxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen, 

sowle unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 46/35 A. in der sie 
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unter anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten 
Konferenz der Vertragsparteien zur tlberprüfuiig des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Hemelllmg und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher WaffenS'l 
erfolgte EinselZlmg einer allen Vertragsstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Gruppe von Regienmgssachverstlindigen begrDßt hat, 
deren Aufgabe darin besteht, mögliche Verifikationsmaß
nahmen vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt 
zu ermitteln und zu prfIfen, 

forner unter Hinweis auf ihre am 16. Dezember 1993 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 48/65, in der sie den 
Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen zur Ermittlung und PrOfung m.ögIicher Verifikations
maßnahmen vom wissenschaftlichen und technischen Stand
punkt"', den diese auf ihrer letzten Thgung am 24. September 
1993 in Genf im Konsens angenommen hat, zur Beachtung 
empfahl, 

mit Getulgtuung feststellend, daß dem 'Obereinkommen 
üher das Verbot der Entwicklung, Heme11ung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Thxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen" mehr als 
einhundertdreißig Vertragsstallten angehören, einschließlich 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

eingedenk dessen, daß sie alle Vertragsstaa!en des Überein
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Emp
fehlungen der Dritten Überprilfungskonferenz zu beteiligen, 
insbesondere auch an dem in der Schlußerkllirung der Dritten 
Überprilfungskonfereni'" vereinbarten Informations- und 
Datenaustausch, und dem Generalsekretär solche informatio
nen und Daten nach dem eiabeitlichen Verfahren jährlich 
splItestens bis zum 15. April zu übermitteln, 

upter Hinweis auf die Bestimmungen des 'Öbereinkommens 
in bezog auf die wissenschaftlich-technische ZnsammeQ
arbeit''' und die diesbezüglichen Bestimmungen des Schlußdo
kuments der Dritten ÜI:ierprlIfungskonferenz. den Schlußbe
richt der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverstlindigen und 
den Schlußbericht der vom 19. bis 30. September 1994 
abgehaltenen Sonderkonferenz der Vertragsstallten des 
'Oliereinkommens92, 

1. vermerkt, daß eine Mehrheit von Vertragsstallten des 
'Obereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen 
und von 'lbxinwaffen sowie über die VerniclJtong solcher 
Waffen die VerwabrmlIchte ersucht hat, eine Sunderkonferenz 
einzuberufen, um den abschließenden Bericht der Ad-hoc
Gruppe von Regierungssachverstllndigen zur Ennittlung und 
PrOfung möglicher Verifikationsmaßnalunen vom wissen
schaftlichen und technischen Standpunkt zu behandeln; 

2. begr/qJt den am 30. September 1994 im Konsens 
verabschiedeten abschließenden Bericht der Sonderkonferenz 
der Vertragsstallten des 'Obereinkonunens, in dem die Ver-

'" Siehe BWClCONF.DII23. 
.. BWClCONF JIIJVBREXI9 umI Kort.!. 
.. Resolutlon 2826 (XXVI), AnIago. 
.. 'BWC/CONF.D1123. Tell n. 
" Siehe RlosoJut!on 2826 (XXVI). AnIago. Artiko1 X. 
" BWCJSPCONF/!. 
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tragsstaaten übereinkamen, eine allen Vertragsstaaten offen
stehende Ad-hoc-Gruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, 
geeignete Maßnabmen, namentlich auch mögliche Verifika.. 
tionsmaßnabmen, und Entwllrfe von Vorschlligen zur S1iIrkung 
des Übereinkommens zu prüfen, die gegebenenfalls in ein den 
Vertragsstaaten zur Prüfung zu unterbreitendes, rechts
verbindliches Dokument aufzunehmen wIIren; 

3. begrqJlt die bislang zur Verfilgung gestenten Informa
tionen und Osten, und fordert alle Vertragsstaaten des Über
einkommens erneut auf, sich an dem in der SchluBerkllirung 
der Dritten Konferenz der Vertragsparteien zur 'Öbe.rpri1fung 
des Übereinkommens Ober das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffeo und von Thxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen vereinbarten Informations- und Dstenaus
tausch zu beteiligeo; 

4. ersucht den Generalsekretär, den VerwaImnllcltte des 
Übereinkommens die notwendige Unterstlltzung zu gewähren 
und die erforderlichen Dienste fIIr die Umsetzung der Be
schlUsse und Empfehlungen der Dritten Überprüfuiigskonfe
renz sowie der im SchIußbericht der Sonderkonferenz enthalte
nen BeschlUsse bereitzustellen, namentlich auch jede Unter
stDtzung, die die Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen benötigt; 

5. /orden alle Unteneicboersraaten, die das Übereinkom
men noch nicht ratifiziert haben, auf, dies unverzllglich zu tun, 
und fordert außerdem diejenigen Slasten, die das Überein
kommen noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald Vertrags
&tasten zu werden und dadurch zur Universalität des tlberein
kommens beizutragen, 

6. beschließt, den Punkt "Übereinkommen Ober das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bskteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 
sowie Ober die Vernichtung solcher Waffen" in die vorJllufige 
Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/138. Schafl'ong einer kemwaffenfrelen Zone In Afrika 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erklllnmg Ober die Entnuklearisierung 
Afrikas", die von der Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation der afrikanischen EInheit auf ihrer 
1964 in Kairo abgehaltenen ersten ordentIichen Thgung verab
schiedet wurde, in der sich die Staats- und Regierungschefs 
feierlich bereit erklllrt haben, sich durch eine unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen zu schließende interna
tionale Übereinkunft zu verpflichten, Kernwaffen wedet 
herzustellen noch die Verfljgungsgewalt darüber ZU erwerben, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 1652 (XVI) vom 
24. November 1961 und 48/86 vom 16. Dezember 1993, ibre 
erste und ibre 1etzte Resolution zu dieser Frage, sowie auf alle 
ibre früheren Resolutionen Ober die Verwirklichung der 
Erklärung Ober die Entnuklearisierung Afrikas, 

In dem WUnsche, die Umsetzung der Ziffern 60 bis 63 des 
SchIußdoknments der zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung" sicherzustellen, 

mit der Aufforderung an alle Staaten, den afrikanischen 
Kontinent und die umliegenden Gebiete als kernwaffenfreie 
Zone zu bettachten und zu respektieren, 

eingedenk der Bestimmungen der 
Resolutionen CMlRes.I342 (LIV)36 und CMIRes.139S (LVI) 
Rev.l93 Ober die Verwirklichung der Erklärung Ober die 
Eutnllklearlsierung Afrikas, die vom MinisteIrat der Organisa
tion der afrikaniscru.,. EInheit auf seiner im Mai und Juni 1991 
in Abuja beziehungsweise im Juni 1992 in Dakar abgehalte
nen vierundfiIDfzig beziehungsweise sechsundfllnfzigsten 
ordentlichen Thgung verabschiedet wurden, 

Kenntnis nehmend von der Resolution CMIRes.1529 (LX) 
Ober die {Tmsetnmg eines Vertrages Ober eine kernwaffenfreie 
Zone in Afrika, der vom Ministerrat der Orgsnisation der 
afrikanischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in 
Tunis abgehaltenen sechzigsten ordentlichen Thgung ver~ 
abschiedet WIJ1'de"4, 

unter Hinweis auf die Resolution GC(XXXVIII)IRBS17 
Ober eine kernwaffenfreie Zone in Afrika, die von der General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation am 
23. September 1994 verabschiedet WIJ1lIe9', 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die auf der vom 
16. bis 25. März 1994 in Wmdhuk beziehungsweise vom 
11. bis 14. Mai 1994 in Addis Abeba abgebaltenen vierten und 
filnften Thgung der gemeinsam von der Orgsnisation der 
afrikanischen EInheit und den Vereinten Nationen eingese1Zten 
SachveIlllllndigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs eines 
VerI!'ßges über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika erzielt 
wurden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht Ober die vierte und 
fDnfte Thgung der Sachverstllndigengruppe zur Ausarbeitung 
des Entwnrfs eines Vertrages Ober eine kernwaffenfreie Zone 
in Afrika"; 

2. nimmt flI4Ilerdem Kenntnis von dem Angebot der 
Regierung SDdafrikas, den Sitz der Afrikanischen Kernen
ergiekommision nach deren Scbaffung in Südafrika ein
zurichten; 

3. erkliJrt erneut, daß die Verwirklichung der von der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanischen EInheit verabschiedeten Erklllnmg über 
die Eutnuklearisierung Afrikas ein wichtiger Schritt zur 
Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und zur 
Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
wäre; 

4. begrtVJt mit Genugtuung die AnkI\ndigPng Algeriens, 
daß es beschlossen habe, seine Beitrittsurkunden zu dem 
Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen!! zu 
hinterlegen; 

5. wiederholt nachdrlJcklich Ihre Aufforderung an alle 
Stasten, den afrikanischen Kontinent und die nm1iegenden 

" SIehe A/47/SSS. AnIumg I. 
.. Siehe A/49ßJ3. AnIumg I. 
" A/49/S5O, AnIumg D-
.. A/49/436, AnbaDg. 
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Gebiete als kernwaft'enfteie Zone ZU betrachten und zu 
respektieren; 

6. nimmt KenntnIs von dem Bericht des CleneraIdirektors 
der Internationalen Atomenergie-Orgon lIber die 
VerIfikatIonstlgkeiten der OrganisatIon in SlIdafrika97

; 

7. sprlchtdem 0eneraIseIaeIlI ihre Anerkennung aus fiIr 
die Smgfa1t, mit der er der Organisation der afrikanischen 
Binbeit bdkrliftige Hilfe bei der Veranstaltung der 1lIgungen 
der gennnnten Sachverstllndigengroppe gewlibrt hat; 

. 8. ennutlgt die afrikanischen Staaten, ihre lobenswerten 
Anstrengnngen im Hinblick auf den Abschluß des Entwurfs 
eines Vertrages lIber eine kernwatfeDfteie Zone in Afrika 
fortznseImn; 

" SIebe Al49/S50. _ 4. 

9. ersucht den Generalselaetlir, in Abstimmung mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit geeignete MaBna!mJen 
ZU treffen, um es der von den Vereinten Nationen in Zu
sammenarbeit mit der OrganisatIon der afrikanischen Binbeit 
bestimmten Sacbverstiindlgengr zu erm6glicben, gemein
sam mit der Zwischenstaatlic:hen Sachverstllndigengroppe der 
Organisation der afrikanischen Einheit Anfang 1995 in 
Pretoria zu tagen, um den Entwnrf eines Vertrages lIber eine 
kemwatfeDfteie Zone in Afrika endglIltig fertigznstellen, nnd 
der Generalversammlnng auf ibm flinfzigsten 1lIgung unter 
dem Punkt "Endgllltlger Wortlaut eines Vertrages lIber eine 
kemwaft'enfteie Zone in Afrika" den Wortlaut des Vertrages 
vorzulegen. 

92. Plenarsilvmg 
19. Dezember 1994 




